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Abschnitt III: Eingruppierung, Entgelt und sonstige Leistungen  
(§§ 12-25c) 

§ 15 Tabellenentgelt 
 

 

 

Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die 
Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. 2Bei einer längeren 
Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der 
Beendigung der Unterbrechung von neuem. 
 
(3) Wird der/dem Beschäftigten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zuge-
wiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen ihrer/seiner bisherigen Entgeltgruppe entspricht, gilt § 14 
Absatz 1 sinngemäß. 
 
Anmerkung zu §§ 12,13: 
Die Grundsätze der korrigierenden Rückgruppierung bleiben unberührt. 

§ 14 Vorübergehende Ausübung einer höherwertigen Tätigkeit 

 

(1) Wird der/dem Beschäftigten vorübergehend eine andere Tätigkeit übertragen, die den 
Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als ihrer/seiner Eingruppierung entspricht, und hat sie/er 
diese mindestens einen Monat ausgeübt, erhält sie/er für die Dauer der Ausübung eine 
persönliche Zulage rückwirkend ab dem ersten Tag der Übertragung der Tätigkeit. 
 
(2) Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA wird im Rahmen eines Kataloges, der 
die in Frage kommenden Tätigkeiten aufführt, bestimmt, dass die Voraussetzung für die 
Zahlung einer persönlichen Zulage bereits erfüllt ist, wenn die vorübergehend übertragene 
Tätigkeit mindestens drei Arbeitstage angedauert hat und die/der Beschäftigte ab dem ersten 
Tag der Vertretung in Anspruch genommen worden ist. 
 
(3) Die persönliche Zulage für Beschäftigte bemisst sich nach jeweiligen Unterschiedsbetrag 
zu dem Tabellenentgelt, das sich bei dauerhafter Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 
ergeben hätte. 

§ 14a Höher- bzw. Herabgruppierung von Leiterinnen/Leitern von 
Kindertageseinrichtungen, Erzieherinnen/Erzieher mit besonders schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten und Kinderpflegerinnen/Kinderpfleger mit schwierigen 
fachlichen Tätigkeiten 

 

(aufgehoben durch Beschluss vom 10.12.2009 mit Inkraftsetzung zum 01.11.2009) 

§ 15 Tabellenentgelt 

 

(1) 1Die/Der Beschäftigte erhält monatlich ein Tabellenentgelt. 2Die Höhe bestimmt sich nach 
der Entgeltgruppe, in die sie/er eingruppiert ist, und nach der für sie/ihn geltenden Stufe. 
 
(2) Beschäftigte erhalten Entgelt nach der Anlage A. 
 
(3) 1Durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA können für an- und ungelernte 
Tätigkeiten in von Outsourcing und/oder Privatisierung bedrohten Bereichen in den 
Entgeltgruppen 1 bis 4 Abweichungen von der Entgelttabelle bis zu einer dort vereinbarten 
Untergrenze vorgenommen werden. 2Die Untergrenze muss im Rahmen der Spannbreite des 
Entgelts der Entgeltgruppe 1 liegen. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27034&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28192
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§ 16 Stufen der Entgelttabelle 

 

(1) Die Entgeltgruppen 2 bis 15 umfassen sechs Stufen. 
 
(2) 1Bei Einstellung in eine der Entgeltgruppen 2 bis 15 werden die Beschäftigten der Stufe 1 
zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 2Verfügt die/der Beschäftigte 
über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens drei Jahren, erfolgt in der Regel eine 
Zuordnung zur Stufe 3. 3Ansonsten wird die/der Beschäftigte bei entsprechender 
Berufserfahrung von mindestens einem Jahr der Stufe 2 zugeordnet. 4Unabhängig davon 
kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personalbedarfs Zeiten einer 
vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzuordnung berücksichtigen, 
wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1. Einschlägige Berufserfahrung ist eine berufliche Erfahrung in der übertragenen oder einer auf die Aufgabe bezogen 
entsprechenden Tätigkeit. 
2. Ein Berufspraktikum nach den Regelungen für Praktikantinnen und Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb einschlägiger 
Berufserfahrung. 
 
(2a) 1Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis 
bei einem kirchlichen Arbeitgeber (§ 34 Absatz 3 Satz 3 und 4) kann die in dem 
vorhergehenden Arbeitsverhältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder 
teilweise berücksichtigt werden; Absatz 2 Satz 3 bleibt unberührt. 2Bei einem Wechsel 
zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 Absatz 1 dürfen Beschäftigte nicht mehr als eine 
Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit einschlägiger beruflicher 
Tätigkeit zurückgestuft werden, sofern nicht mehr als sechs Monate Unterbrechung zwischen 
den Arbeitsverhältnissen liegen; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2a: 
Entsprechend kann bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis beim Bund, bei den 
Ländern, bei den Gemeinden und Gemeindeverbänden und sonstigen Mitgliedern der Arbeitgeberverbände, die der 
Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände oder der Tarifgemeinschaft deutscher Länder angehören, bei 
kommunalen Spitzenverbänden sowie bei Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts verfahren 
werden. 
 
(2b) Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis bei 
einem kirchlichen Arbeitgeber (§ 34 Absatz 3 Satz 4), auf das die Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Deutschen Caritasverbandes (AVR) oder ein anderes arbeitsvertragsrechtliches 
Regelwerk Anwendung gefunden hat, können Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet 
werden, die sie erreicht hätten, wenn das ABD auf das vorherige Arbeitsverhältnis Anwendung 
gefunden hätte. 
Protokollnotiz zu Absatz 2b: 
Entsprechend kann bei Einstellung im unmittelbaren Anschluss an ein Beamtenverhältnis verfahren werden. 
 
(3) Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 an in Abhängigkeit von 
ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit 
innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber (Stufenlaufzeit) 
- Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
- Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2, 
- Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3, 
- Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
- Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
 
(4) 1Die Entgeltgruppe 1 umfasst fünf Stufen. 2Einstellungen erfolgen zwingend in der Stufe 2 
(Eingangsstufe). 3Die jeweils nächste Stufe wird nach vier Jahren in der vorangegangenen 
Stufe erreicht; § 17 Absatz 2 bleibt unberührt. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27034
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27034
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§ 16a Weitere Anrechnung von Vordienstzeiten bei Einstellung 

 

1Für die Anrechnung von Vordienstzeiten zur Anerkennung von Stufenlaufzeiten bei der 
Stufenzuordnung findet bei der Einstellung von Beschäftigten, die bereits zuvor in einem 
Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber standen, der Beschluss der Zentral-KODA 
vom 12.11.2009

1
 Anwendung. 2Unbeschadet dessen findet eine Anrechnung von 

Unterbrechungszeiträumen im Sinne von Ziffer 1.1 des Zentral-KODA Beschlusses als Zeiten 
zurückgelegter Tätigkeit für die Berechnung der Stufenlaufzeit im Sinne von § 16 Absatz 3 
nicht statt. 
1
abgedruckt in Anhang I 

§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen 

 

(1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht 
wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe. 
 
(2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann 
die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei 
Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das 
Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der 
Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die 
Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von 
Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission 
zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber 
und von der Mitarbeitervertretung benannt; sie müssen der Einrichtung angehören. 5aIn 
Einrichtungen, in denen keine Mitarbeitervertretung besteht, wählen die Beschäftigten die 
Vertretung für die betriebliche Kommission unmittelbar. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf 
Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen 
werden soll. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig 
voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die 
Anliegen der Personalentwicklung. 
 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 
Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII 
beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen. 
 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 6: 
Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuordnung. 
 
(3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 Absatz 3 Satz 1 stehen 
gleich: 
a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 
b) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen, 
c) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 
d) Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein 
dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat, 
e) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr, 
f) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 
2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 
erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei 
Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der 
Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28187&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
http://www.gesetze-im-internet.de/sgb_7/index.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28187
https://www.gesetze-im-internet.de/muscheltzv/
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27040
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die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte 
mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden 
Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet. 
Protokollnotiz zu § 17 Absatz 3 Satz 3: 
Für Beschäftigte, die während einer Elternzeit oder eines Sonderurlaubs gemäß § 28 Absatz 2 an Qualifizierungsmaßnahmen 
gemäß § 5 Absatz 3 Buchstabe d) (Wiedereinstiegsqualifizierung), die der Arbeitgeber der/dem Beschäftigten anbietet oder 
auf Antrag anerkennt, teilnehmen, findet Absatz 3 Satz 3 keine Anwendung. § 5 Absatz 6 findet keine Anwendung. 
 

(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus den Entgeltgruppen 2 bis 14 der 
Anlage A werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die sie in der niedrigeren 
Entgeltgruppe erreicht haben, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Die Stufenlaufzeit in der 
höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 3Bei einer Eingruppierung 
in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftige der in der höheren Entgeltgruppe 
erreichten Stufe zuzuordnen. 4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem 
die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder 
Satz 3 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe.  
 
(4a) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe aus der Entgeltgruppe 1 werden die 
Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges 
Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Wird die/der Beschäftigte nicht in 
die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das 
Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen. 3Die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 
4Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam 
wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 festgelegten Stufe der betreffenden 
Entgeltgruppe. 

§ 18 Leistungsentgelt 

 

(1) 1Ab dem 01. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt ist 
eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt. 
 
(2) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer 
Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur Verfügung 
stehende Gesamtvolumen 2,00 v. H. der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter 
den Geltungsbereich des ABD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers. 2Das für 
das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu 
verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte. 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
1. Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist vom Arbeitgeber unter Zugrundelegung der 
Anlage D zu ermitteln. 
2. Grundsätzlich steht das Volumen des Leistungsentgelts den Beschäftigten des Arbeitgebers zur Verfügung. Für die 
wertmäßige Ermittlung des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens und zur Auszahlung können 
bei dem Arbeitgeber auch mehrere Abrechnungskreise gebildet oder mehrere Arbeitgeber zu einem Abrechnungskreis 
verbunden werden. Die Maßnahme darf nicht rechtsmissbräuchlich sein. 
 
Protokollnotiz: 
Beschließt die Bayerische Regional-KODA einen Teil des Leistungsentgelts für andere Zwecke zu verwenden, mindert sich 
das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen um diesen Teil. 
 
(3) Die Einführung, die Leistungsfeststellung und die Auszahlung des Leistungsentgelts 
bestimmen sich nach Anlage E. 
 
(4) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27051&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27013&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27013&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28231
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28243
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Anmerkungen zu § 18: 
1. 1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine 
arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer 
Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen. 
2. 1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen 
Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden. 

§ 18a Besondere Einmalzahlung 

 

(1) In den Jahren 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 und 2020 erhalten 
die Beschäftigten anstelle des Leistungsentgeltes gemäß § 18 zusätzlich zum Tabellenentgelt 
eine besondere Einmalzahlung. 
 
(2) Der Anspruch und die Berechnung der besonderen Einmalzahlung richten sich nach § 20 
Absatz 1, 2 und 4 mit der Maßgabe, dass die besondere Einmalzahlung für die Beschäftigten 
in allen Entgeltgruppen 
im Jahr 2011 17,60 % 
im Jahr 2012 20,29 % 
im Jahr 2013 23,35 % 
im Jahr 2014 23,30 % 
im Jahr 2015 23,44 % 
im Jahr 2016 23,44 % 
im Jahr 2017 23,45 % 
im Jahr 2018 23,26 %  
im Jahr 2019 23,28%  
und im Jahr 2020 23,75% 
der für die Jahressonderzahlung geltenden Bemessungsgrundlage beträgt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 1: 
1Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet und die mindestens vom Beginn des Kalenderjahres an 
ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst gestanden haben, erhalten bei 
Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige besondere 
Einmalzahlung, wenn sie  
1. wegen 
a) Erreichens der Regelaltersgrenze oder 
b) Bezugs einer Erwerbsminderungsrente oder 
c) Beendigung des Arbeitsverhältnisses nach Altersteilzeit oder 
d) Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses oder 
e) einer betriebsbedingten Arbeitgeberkündigung aus dem Arbeitsverhältnis ausscheiden oder wenn sie 
2. in unmittelbarem Anschluss an das Arbeitsverhältnis zu einem anderen Arbeitgeber des kirchlichen Dienstes wechseln 
oder wenn sie 
3. wegen 
a) eines mit Sicherheit zu erwartenden Personalabbaus oder 
b) Erfüllung der Voraussetzungen zum Bezug einer vorgezogenen Altersrente oder 
c) Schwangerschaft oder 
d) Niederkunft in den letzten drei Monaten oder 
e) Aufnahme eines Kindes in ihre Obhut mit dem Ziel der Annahme als Kind oder 
f) Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Angehörigen gekündigt oder einen Auflösungsvertrag 
geschlossen haben. 
2Bei Beschäftigten, die vor dem 30. September ausscheiden, tritt an die Stelle des Bemessungszeitraumes der letzte volle 
Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 3Bei der Bemessungsgrundlage unberücksichtigt bleiben das zusätzlich für Über-
stunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), 
Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgsprämien, Sonder- und Einmalzahlungen sowie ggf. Zahlungen zur Urlaubsabgeltung. 
4Endet das Arbeitsverhältnis, bevor die Höhe des Bemessungssatzes für das jeweilige Jahr von der Kommission neu 
festgesetzt ist, erfolgt die Endabrechnung auf Grundlage des für das Vorjahr geltenden Bemessungssatzes. 5Eine Korrektur 
nach endgütiger Festsetzung erfolgt in diesem Fall nicht. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
Erläuterung zur Festsetzung des Bemessungssatzes: 
1Ab dem Jahr 2011 errechnet sich der Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung aus dem Zwölffachen des als 
Gesamtvolumen zur Verfügung stehenden Vomhundertsatzes gemäß § 18Absatz 2 Satz 1, bereinigt um die im laufenden 
Jahr erfolgten linearen Erhöhungen der Tabellenentgelte (Vomhundertsatz gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 für das jeweilige 
Jahr, multipliziert mit 12, multipliziert mit dem Ergebnis des Quotienten 100/(100 + Prozentpunkte der linearen Entgelt-
erhöhung(en) im jeweiligen Jahr)). 2Das Ergebnis ist kaufmännisch auf zwei Stellen nach dem Komma zu runden. 

http://onlineabd.de/27035-abd/a/a-1/a-1-3/a-1-3-9/29073-a-1-3-9-2010-01-01-2010-06-30
http://onlineabd.de/27037-abd/a/a-1/a-1-3/a-1-3-12/28856-a-1-3-12-2009-01-01-2008-12-09
http://onlineabd.de/27037-abd/a/a-1/a-1-3/a-1-3-12/28856-a-1-3-12-2009-01-01-2008-12-09
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(2a) 1In einer längstens bis 31. Dezember 2013 zu befristenden Dienstvereinbarung zur 
Auszahlung eines individuellen leistungsbezogenen Entgelts kann der bereinigte 
Bemessungssatz für die besondere Einmalzahlung nach Absatz 2 um bis zu 1/5 gemindert 
werden. 2Die Summe der sich aus der Minderung ergebenden Differenzbeträge wird 
entsprechend der Dienstvereinbarung leistungsbezogen unter den beteiligten Beschäftigten 
neben der geminderten besonderen Einmalzahlung zur Auszahlung gebracht. 
 
(3) Die besondere Einmalzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für Dezember, spätestens 
jedoch Anfang Januar des folgenden Jahres ausgezahlt. 
 
(4) Die besondere Einmalzahlung ist zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
 
(5) Die besondere Einmalzahlung wird neben den Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. 
gezahlt und bleibt bei der Berechnung von Aufstockungsleistungen nach § 5 Teil D, 6. 
unberücksichtigt. 
 
(6) 1Kommt bis zum 31. Juli 2013 keine Einigung über die Ausfüllung der Anlage E zustande, 
finden die Absätze 1, 2 und 3 bis 5 weitere Anwendung bis solche Bestimmungen erlassen 
sind oder die Bayerische Regional-KODA beschlossen hat, dass § 18a nicht mehr 
anzuwenden ist. 2In diesem Fall kann die Dienstvereinbarung nach Absatz 2a jeweils für ein 
Jahr längstens bis 31.12.2015 verlängert werden. 

§ 19 Erschwerniszuschläge 

 

(1) 1Erschwerniszuschläge werden für Arbeiten gezahlt, die außergewöhnliche Erschwernisse 
beinhalten. 2Dies gilt nicht für Erschwernisse, die mit dem der Eingruppierung zugrunde 
liegenden Berufs- oder Tätigkeitsbild verbunden sind. 
 
(2) Außergewöhnliche Erschwernisse im Sinne des Absatzes 1 ergeben sich grundsätzlich nur 
bei Arbeiten 
a) mit besonderer Gefährdung, 
b) mit extremer nicht klimabedingter Hitzeeinwirkung, 
c) mit besonders starker Schmutz- oder Staubbelastung, 
d) mit besonders starker Strahlenexposition oder 
e) unter sonstigen vergleichbar erschwerten Umständen. 
 
(3) Zuschläge nach Absatz 1 werden nicht gewährt, soweit der außergewöhnlichen 
Erschwernis durch geeignete Vorkehrungen, insbesondere zum Arbeitsschutz, ausreichend 
Rechnung getragen wird. 
 
(4) 1Die Zuschläge betragen in der Regel 5 bis 15 v. H. - in besonderen Fällen auch 
abweichend - des auf eine Stunde entfallenden Anteils des monatlichen Tabellenentgelts der 
Stufe 2 der Entgeltgruppe 2. 2Teilzeitbeschäftigte erhalten Erschwerniszuschläge, die nach 
Stunden bemessen werden, in voller Höhe; sofern sie pauschaliert gezahlt werden, gilt 
dagegen § 24 Absatz 2. 
 
(5) 1Die zuschlagspflichtigen Arbeiten und die Höhe der Zuschläge werden gesondert 
geregelt. 2Bis zum In-Kraft-Treten einer entsprechenden Regelung gelten die Regelungen 
über die Höhe der Lohnzuschläge gemäß Teil B, 5.1. und 5.2. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung fort. 3Die zu zahlenden Erschwerniszuschlagsbeträge erhöhen sich mit 
Wirkung zum 01.03.2018 um 3,19 %. 4Bei der Berechnung sich ergebende Bruchteile eines 
Cents unter 0,5 sind abzurunden, Bruchteile von 0,5 und mehr aufzurunden. 
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§ 20 Jahressonderzahlung 

 

(Die Änderungen in den Absätzen 1, 3, 4, 5 und 6 durch Beschluss vom 16. März 2017 sind 
befristet bis zum 31. Dezember 2020) 
 
(1) 1Beschäftigte, die am 1. Dezember im Arbeitsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine 
Jahressonderzahlung. 2Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis aufgrund des Erreichens der 
Regelaltersgrenze oder wegen Eintritt einer dauerhaften Erwerbsminderung bzw. einer 
dauerhaften Berufsunfähigkeit vor dem 1. Dezember endet und die mindestens seit 25 Jahren 
ununterbrochen in einem Arbeitsverhältnis i. S. des § 1 Absatz 1 im kirchlichen Dienst 
gestanden haben, erhalten bei Ausscheiden aus dem Arbeitsverhältnis ungeachtet des in § 20 
Absatz 1 genannten Stichtages die anteilige Jahressonderzahlung. 
 
(1a) 1Beschäftigte erhalten bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 
Absatz 1 auf Antrag vom bisherigen Arbeitgeber die Jahressonderzahlung beim Ausscheiden 
anteilig auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 1. Dezember endet. 2Der Anspruch 
nach Satz 1 beträgt ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem der oder die Beschäftigte 
Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des Entgelts hat. 3Als Monat gilt eine 
Beschäftigungszeit von mehr als 15 Kalendertagen. 4Absatz 3 findet analoge Anwendung. 
 
(2) 1Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten 

in den Entgeltgruppen 1 bis 8  79,51 v.H. 

in den Entgeltgruppen 9 bis 12 70,28 v.H. 

in den Entgeltgruppen 13 bis 15 51,78 v.H. 

des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September durchschnitt-
lich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das zusätzlich für 
Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und Erfolgs-
prämien. 2Der Bemessungssatz bestimmt sich nach der Entgeltgruppe am 1. September. 3Bei 
Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nach dem 30. September begonnen hat, tritt an die 
Stelle des Bemessungszeitraums der erste volle Kalendermonat des Arbeitsverhältnisses. 4In 
den Fällen, in denen im Kalenderjahr der Geburt des Kindes während des Bemessungs-
zeitraums eine elterngeldunschädliche Teilzeitbeschäftigung ausgeübt wird, bemisst sich die 
Jahressonderzahlung nach dem Beschäftigungsumfang am Tag vor dem Beginn der 
Elternzeit. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
1Bei der Berechnung des durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts werden die gezahlten Entgelte der drei Monate 
addiert und durch drei geteilt; dies gilt auch bei einer Änderung des Beschäftigungsumfangs. 2Ist im Bemessungszeitraum 
nicht für alle Kalendertage Entgelt gezahlt worden, werden die gezahlten Entgelte der drei Monate addiert, durch die Zahl der 
Kalendertage mit Entgelt geteilt und sodann mit 30,67 multipliziert. 3Zeiträume, für die Krankengeldzuschuss gezahlt worden 
ist, bleiben hierbei unberücksichtigt. 4Besteht während des Bemessungszeitraumes an weniger als 30 Kalendertagen 
Anspruch auf Entgelt, ist der letzte Kalendermonat, in dem für alle Kalendertage Anspruch auf Entgelt bestand, maßgeblich. 

 
(3) Bei Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis aufgrund Erreichens der in Absatz 1 Satz 2 
genannten Gründe vor dem 1. Oktober endet, werden anstelle der in Absatz 2 Satz 1 
benannten Monate die letzten drei vollen Monate vor Ausscheiden als Berechnungsgrundlage 
herangezogen. 
 
(4) 1Der Anspruch nach den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um ein Zwölftel für jeden 
Kalendermonat, in dem Beschäftigte keinen Anspruch auf Entgelt oder Fortzahlung des 
Entgelts nach § 21 haben. 2Die Verminderung unterbleibt für Kalendermonate, 
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1. für Beschäftigte, die kein Tabellenentgelt erhalten haben wegen 
a) Ableistung von Grundwehrdienst oder Zivildienst, wenn sie diesen vor dem 1. Dezember 
beendet und die Beschäftigung unverzüglich wieder aufgenommen haben, 
b) Beschäftigungsverboten nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 MuSchG, 
c) Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Gesetz zum Elterngeld und zur Elternzeit 
(Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz – BEEG) bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem 
das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat; 
Protokollnotiz zu Absatz 4 Ziffer 1 Buchstabe c): 
Entgelt in diesem Sinne ist auch der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld. 
 
2. in denen Beschäftigten Krankengeldzuschuss gezahlt wurde oder nur wegen der Höhe des 
zustehenden Krankengelds ein Krankengeldzuschuss nicht gezahlt worden ist. 
 
(5) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem Tabellenentgelt für November, spätestens jedoch 
Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung kann zu einem 
früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 3Scheidet ein Beschäftigter/eine Beschäftigte aufgrund 
der in Absatz 1 Satz 2 genannten Gründe aus, wird die Jahressonderzahlung zusammen mit 
dem letzten regelmäßigen Tabellenentgelt, spätestens im Monat nach dem Ausscheiden, 
ausbezahlt. 
 
(6) 1Beschäftigte, die Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, erhalten die Jahressonderzahlung 
auch dann, wenn das Arbeitsverhältnis wegen Rentenbezugs vor dem 1. Dezember endet. 2In 
diesem Falle treten an die Stelle des Bemessungszeitraums gemäß Absatz 2 die letzten drei 
Kalendermonate vor Beendigung des Arbeitsverhältnisses. 

§ 20a Entgeltbezugsgröße 

 

Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens im TVöD – 
Fassung VKA die Einführung oder Änderung 
 
a) der Tabellenentgelte in der Entgelttabelle des TVöD – Fassung VKA, 
b) des für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehenden Gesamtvolumens der ständigen 
Monatsentgelte des Vorjahres (§ 18 TVöD-Fassung VKA), 
c) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung (§ 20 Absatz 2 TVöD – 
Fassung VKA), 
d) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVöD-Fassung VKA ändernden oder 
ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbesondere Einmalzahlungen, 
 
soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt. 

§ 20b Einmalige Sonderzahlung 2009 

 

(aufgehoben durch Beschluss vom 30.11.2011 mit Inkraftsetzung zum 01.02.2012) 

§ 21 Bemessungsgrundlage für die Entgeltfortzahlung 

 

1In den Fällen der Entgeltfortzahlung nach § 6 Absatz 3 Satz 1, § 22 Absatz 1, § 26, § 27 und 
§ 29 werden das Tabellenentgelt sowie die sonstigen in Monatsbeträgen festgelegten 
Entgeltbestandteile weitergezahlt. 2Die nicht in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestand-
teile werden als Durchschnitt auf Basis der dem maßgebenden Ereignis für die 
Entgeltfortzahlung vorhergehenden letzten drei vollen Kalendermonate (Berechnungszeit-
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raum) gezahlt. 3Ausgenommen hiervon sind das zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit 
gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan vorgesehenen Überstunden und 
Mehrarbeit), Leistungsentgelte, Jahressonderzahlungen sowie besondere Zahlungen nach 
§ 23 Absatz 2 und 3. 
Anmerkungen zu den Sätzen 2 und 3: 
1. 1Volle Kalendermonate im Sinne der Durchschnittsberechnung nach Satz 2 sind Kalendermonate, in denen an allen 
Kalendertagen das Arbeitsverhältnis bestanden hat. 2Hat das Arbeitsverhältnis weniger als drei Kalendermonate bestanden, 
sind die vollen Kalendermonate, in denen das Arbeitsverhältnis bestanden hat, zugrunde zu legen. 3Bei Änderungen der 
individuellen Arbeitszeit werden die nach der Arbeitszeitänderung liegenden vollen Kalendermonate zugrunde gelegt. 
2. 1Der Tagesdurchschnitt nach Satz 2 beträgt bei einer durchschnittlichen Verteilung der regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit auf fünf Tage 1/65 aus der Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für den Berechnungs-
zeitraum zugestanden haben. 2Maßgebend ist die Verteilung der Arbeitszeit zu Beginn des Berechnungszeitraums. 3Bei einer 
abweichenden Verteilung der Arbeitszeit ist der Tagesdurchschnitt entsprechend Satz 1 und 2 zu ermitteln. 4Sofern während 
des Berechnungszeitraums bereits Fortzahlungstatbestände vorlagen, bleiben bei der Ermittlung des Durchschnitts nach Satz 
2 die für diese Ausfalltage auf Basis des Tagesdurchschnitts zustehenden Beträge sowie die Ausfalltage selbst 
unberücksichtigt.  
3. 1Liegt zwischen der Begründung des Arbeitsverhältnisses oder der Änderung der individuellen Arbeitszeit und dem 
maßgeblichen Ereignis für die Entgeltfortzahlung kein voller Kalendermonat, ist der Tagesdurchschnitt anhand der konkreten 
individuellen Daten zu ermitteln. 2Dazu ist die Summe der zu berücksichtigenden Entgeltbestandteile, die für diesen Zeitraum 
zugestanden haben, durch die Zahl der tatsächlich in diesem Zeitraum erbrachten Arbeitstage zu teilen. 
4. 1Tritt die Fortzahlung des Entgelts nach einer allgemeinen Entgeltanpassung ein, ist die/der Beschäftigte so zu stellen, als 
sei die Entgeltanpassung bereits mit Beginn des Berechnungszeitraums eingetreten. 2Der Erhöhungssatz beträgt für 
- vor dem 1. März 2018 zustehende Entgeltbestandteile 3,19 v.H., 
- vor dem 1. April 2019 zustehende Entgeltbestandteile 3,09 v.H. und 
- vor dem 1. März 2020 zustehende Entgeltbestandteile 1,06 v.H. 

§ 22 Entgelt im Krankheitsfall 

 

(1) 1Werden Beschäftigte durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit an der Arbeitsleistung 
verhindert, ohne dass sie ein Verschulden trifft, erhalten sie bis zur Dauer von sechs Wochen 
das Entgelt nach § 21. 2Bei erneuter Arbeitsunfähigkeit infolge derselben Krankheit sowie bei 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gelten die gesetzlichen Bestimmungen. 3Als unverschul-
dete Arbeitsunfähigkeit im Sinne der Sätze 1 und 2 gilt auch die Arbeitsverhinderung in Folge 
einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation im Sinne von § 9 EntgFG. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 1: 
Ein Verschulden liegt nur dann vor, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt wurde. 
 
(2) 1Nach Ablauf des Zeitraums gemäß Absatz 1 erhalten die Beschäftigten für die Zeit, für die 
ihnen Krankengeld oder entsprechende gesetzliche Leistungen gezahlt werden, einen 
Krankengeldzuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrags zwischen den tatsächlichen Bar-
leistungen des Sozialleistungsträgers und dem Nettoentgelt. 2Nettoentgelt ist das um die 
gesetzlichen Abzüge verminderte Entgelt im Sinne des § 21 (mit Ausnahme der Leistungen 
nach § 23 Absatz 1); bei freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten 
Beschäftigten ist dabei deren Gesamtkranken- und Pflegeversicherungsbeitrag abzüglich 
Arbeitgeberzuschuss zu berücksichtigen. 3Für Beschäftigte, die nicht der Versicherungspflicht 
in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen und bei einem privaten Kranken-
versicherungsunternehmen versichert sind, ist bei der Berechnung des Krankengeld-
zuschusses der Krankengeldhöchstsatz, der bei Pflichtversicherung in der gesetzlichen 
Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 4Bei Teilzeitbeschäftigten ist das nach 
Satz 3 bestimmte fiktive Krankengeld entsprechend § 24 Absatz 2 zeitanteilig umzurechnen. 
 
(3) 1Der Krankengeldzuschuss wird bei einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3) von mehr als 
einem Jahr längstens bis zum Ende der 13. Woche und von mehr als drei Jahren längstens 
bis zum Ende der 39. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit infolge derselben 
Krankheit gezahlt. 2Maßgeblich für die Berechnung der Fristen nach Satz 1 ist die 
Beschäftigungszeit, die im Laufe der krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit vollendet wird. 
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(4) 1Entgelt im Krankheitsfall wird nicht über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus 
gezahlt; § 8 EntgFG bleibt unberührt. 2Krankengeldzuschuss wird zudem nicht über den 
Zeitpunkt hinaus gezahlt, von dem an Beschäftigte eine Rente oder eine vergleichbare 
Leistung auf Grund eigener Versicherung aus der gesetzlichen Rentenversicherung, aus einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung oder aus einer sonstigen Versorgungs-
einrichtung erhalten, die nicht allein aus Mitteln der Beschäftigten finanziert ist. 3Innerhalb 
eines Kalenderjahres kann das Entgelt im Krankheitsfall nach Absatz 1 und 2 insgesamt 
längstens bis zum Ende der in Absatz 3 Satz 1 genannten Fristen bezogen werden; bei jeder 
neuen Arbeitsunfähigkeit besteht jedoch mindestens der sich aus Absatz 1 ergebende 
Anspruch. 4Überzahlter Krankengeldzuschuss und sonstige Überzahlungen gelten als 
Vorschuss auf die in demselben Zeitraum zustehenden Leistungen nach Satz 2; soweit es 
sich nicht um öffentlich-rechtliche Sozialversicherungsansprüche auf Rente handelt, gehen die 
Ansprüche der Beschäftigten insoweit auf den Arbeitgeber über. 5Der Arbeitgeber kann von 
der Rückforderung des Teils des überzahlten Betrags, der nicht durch die für den Zeitraum der 
Überzahlung zustehenden Bezüge im Sinne des Satzes 2 ausgeglichen worden ist, absehen, 
es sei denn, die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber die Zustellung des Rentenbescheids 
schuldhaft verspätet mitgeteilt. 

§ 23 Besondere Zahlungen 

 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung haben 
Beschäftigte, deren Arbeitsverhältnis voraussichtlich mindestens sechs Monate dauert, einen 
Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. 2Für Vollbeschäftigte beträgt die 
vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat 6,65 EURO. 3Der Anspruch 
entsteht frühestens für den Kalendermonat, in dem die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber die 
erforderlichen Angaben schriftlich mitteilt, und für die beiden vorangegangenen Monate 
desselben Kalenderjahres; die Fälligkeit tritt nicht vor acht Wochen nach Zugang der 
Mitteilung beim Arbeitgeber ein. 4Die vermögenswirksame Leistung wird nur für 
Kalendermonate gewährt, für die den Beschäftigten Tabellenentgelt, Entgeltfortzahlung oder 
Krankengeldzuschuss zusteht. 5Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, ist die 
vermögenswirksame Leistung Teil des Krankengeldzuschusses. 6Die vermögenswirksame 
Leistung ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 7Die vermögenswirksame Leistung 
kann zur Entgeltumwandlung verwendet werden. 8Im Falle der Entgeltumwandlung besteht 
der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung auch dann, wenn kein Vertrag im Sinne 
von § 2 des 5. VermBG nachgewiesen wird. 
9Ein Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung sowohl für eine Anlage nach dem 
Vermögensbildungsgesetz als auch zur Entgeltumwandlung ist ausgeschlossen. 
 
(2) 1Beschäftigte erhalten ein Jubiläumsgeld bei Vollendung einer Jubiläumsdienstzeit 
a) von 25 Jahren in Höhe von 613,55 Euro, 
b) von 40 Jahren in Höhe von 1 022,58 Euro, 
c) von 50 Jahren in Höhe von 1 227,10 Euro. 
2Zur Jubiläumsdienstzeit rechnen die in einem kirchlichen Beschäftigungsverhältnis im 
Bereich der bayerischen Diözesen zurückgelegten Zeiten. 3Die in einem Ausbildungs-
verhältnis verbrachten Zeiten stehen diesen gleich. 4Das Jubiläumsgeld zum 25-, 40-, bzw. 
50-jährigen Dienstjubiläum kann nur einmal in Anspruch genommen werden. 5Teilzeit-
beschäftigte erhalten das Jubiläumsgeld in voller Höhe. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
Gleiches gilt für Praktikumszeiten, sofern es sich um ein Berufspraktikum nach der Regelung für Praktikantinnen und 
Praktikanten handelt. 
 
(3) 1Beim Tod von Beschäftigten, deren Arbeitsverhältnis nicht geruht hat, wird der 
Ehegattin/dem Ehegatten oder den Kindern ein Sterbegeld gewährt. 2Als Sterbegeld wird für 
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die restlichen Tage des Sterbemonats und – in einer Summe – für zwei weitere Monate das 
Tabellenentgelt der/des Verstorbenen gezahlt. 3Die Zahlung des Sterbegeldes an einen der 
Berechtigten bringt den Anspruch der Übrigen gegenüber dem Arbeitgeber zum Erlöschen; 
die Zahlung auf das Gehaltskonto hat befreiende Wirkung. 

§ 24 Berechnung und Auszahlung des Entgelts 

 

(1) 1Bemessungszeitraum für das Tabellenentgelt und die sonstigen Entgeltbestandteile ist 
der Kalendermonat, soweit durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA nicht 
ausdrücklich etwas Abweichendes geregelt ist. 2Die Zahlung erfolgt am letzten Tag des 
Monats (Zahltag) für den laufenden Kalendermonat auf ein von der/dem Beschäftigten 
benanntes Konto innerhalb eines Mitgliedstaats der Europäischen Union. 3Fällt der Zahltag 
auf einen Samstag, einen Wochenfeiertag oder den 31. Dezember, gilt der vorhergehende 
Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende Werktag als Zahltag. 
4Entgeltbestandteile, die nicht in Monatsbeträgen festgelegt sind, sowie der Tagesdurchschnitt 
nach § 21 sind am Zahltag des zweiten Kalendermonats, der auf ihre Entstehung folgt, fällig. 
Anmerkung zu Absatz 1: 
Teilen Beschäftigte ihrem Arbeitgeber die für eine kostenfreie bzw. kostengünstigere Überweisung in einen anderen 
Mitgliedstaat der Europäischen Union erforderlichen Angaben nicht rechtzeitig mit, so tragen sie die dadurch entstehenden 
zusätzlichen Überweisungskosten. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 1: 
1Die Umstellung des Zahltages auf spätestens den letzten Tag jeden Monats kann nur im Monat Dezember eines Jahres 
beginnen; die Jahressonderzahlung sollte bereits im Umstellungsjahr am letzten Tag des Monats November gezahlt werden. 
2Im Falle einer geplanten Umstellung sind die Beschäftigten vom Arbeitgeber spätestens in dem der Umstellung 
vorausgehenden Monat September zu informieren. 
 
(2) Soweit durch Regelung der Bayerischen Regional-KODA nicht ausdrücklich etwas anderes 
geregelt ist, erhalten Teilzeitbeschäftigte das Tabellenentgelt (§ 15) und alle sonstigen 
Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell vereinbarten 
durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeit-
beschäftigter entspricht. 
 
(3) 1Besteht der Anspruch auf das Tabellenentgelt oder die sonstigen Entgeltbestandteile 
nicht für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 
Anspruchszeitraum entfällt. 2Besteht nur für einen Teil eines Kalendertags Anspruch auf 
Entgelt, wird für jede geleistete dienstplanmäßige oder betriebsübliche Arbeitsstunde der auf 
eine Stunde entfallende Anteil des Tabellenentgelts sowie der sonstigen in Monatsbeträgen 
festgelegten Entgeltbestandteile gezahlt. 3Zur Ermittlung des auf eine Stunde entfallenden 
Anteils sind die in Monatsbeträgen festgelegten Entgeltbestandteile durch das 4,348-fache der 
regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 1 und entsprechende Sonderregelungen) 
zu teilen. 
 
(4) 1Ergibt sich bei der Berechnung von Beträgen ein Bruchteil eines Cents von mindestens 
0,5, ist er aufzurunden; ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden. 2Zwischen-
rechnungen werden jeweils auf zwei Dezimalstellen durchgeführt. 3Jeder Entgeltbestandteil ist 
einzeln zu runden. 
 
(5) Entfallen die Voraussetzungen für eine Zulage im Laufe eines Kalendermonats, gilt Ab-
satz 3 entsprechend. 
 
(6) Einzelvertraglich können neben dem Tabellenentgelt zustehende Entgeltbestandteile (z. B. 
Zeitzuschläge, Erschwerniszuschläge) pauschaliert werden. 
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(7) 1Die Abtretung von Entgeltansprüchen ist ausgeschlossen (§ 399 BGB). 2Im Einzelfall 
kann der/die Beschäftigte mit dem Arbeitgeber die Abtretbarkeit seiner Entgeltansprüche 
schriftlich vereinbaren.  
 
(8) 1Die/der im Sinne des § 8 Absatz 1 Nummer 1 SGB IV Beschäftigte kann 
1. verlangen, dass insbesondere Entgelt, das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, durch 
Entgeltumwandlung gemäß ABD Teil D, 10c. für die betriebliche Altersvorsorge verwendet 
wird, soweit nach der Satzung der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche 
Altersversorgung durchgeführt wird, wechselnde Beträge innerhalb eines Jahres abgeführt 
werden können, oder  
2. verlangen, dass die individuelle Arbeitszeit so angepasst wird, dass das zeitanteilige Entgelt 
die Geringfügigkeitsgrenze nicht übersteigt, oder 
3. auf neben dem Tabellenentgelt bestehende Entgeltbestandteile und/oder die Jahressonder-
zahlung zum Teil oder zur Gänze verzichten. 2Der Verzicht kann frühestens nach einem Jahr 
widerrufen werden. 3Verzicht und Widerruf bedürfen der Schriftform. 

§ 25 Betriebliche Altersversorgung bei der Zusatzversorgungskasse der 
bayerischen Gemeinden 

 

(1) Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum 
Zwecke einer zusätzlichen betrieblichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung bei der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (BVK Zusatzversorgung) nach 
Maßgabe der Versorgungsordnung A in ihrer jeweils geltenden Fassung, sofern in den §§ 25a 
und 25b keine subsidiären Durchführungswege eröffnet sind.

1 

1
 Versorgungsordnung A abgedruckt im Teil D. 

 
(2) (frei) 

§ 25a Betriebliche Altersversorgung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG 

 

Die Beschäftigten haben Anspruch auf Versicherung unter eigener Beteiligung zum Zwecke 
einer zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach Maßgabe der 
Versorgungsordnung B in ihrer jeweiligen Fassung

1
, sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der 

Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen 
rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist. 
1
Versorgungsordnung B abgedruckt im Teil D. 

 
Protokollnotiz: 
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer betrieblichen Altersversorgung 
gemäß den Regelungen des § 25, § 25a oder § 25b zu veranlassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen 
Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht 
erlangt, ist § 25a anzuwenden. 

§ 25b Betriebliche Altersversorgung bei einer anderen Pensionskasse oder 
einem Pensionsfonds 

 

(1) 1Der Arbeitgeber, dem die Möglichkeit einer Mitgliedschaft in der BVK Zusatzversorgung 
nicht eröffnet oder der am 1. März 2016 Mitglied einer anderen Versorgungseinrichtung ist, 
kann die betriebliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung nach § 25 bei einer anderen 
rechtsfähigen Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1b Absatz 3 BetrAVG durchführen 
lassen. 2Der Versicherungsumfang muss zum Zeitpunkt des Abschlusses mindestens dem 
der Versorgungsordnung A ABD Teil D, 10 a. entsprechen. 3Arbeitgeber, die betriebliche 
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Altersversorgungen im Rahmen von Betriebsübergängen übernommen haben, können diese 
in Erfüllung des § 25 weiter führen.  
 
(2) 1Der Beitrag zur betrieblichen Altersversorgung (Pflichtversicherung) ist vom zusatz-
versorgungspflichtigen Arbeitsentgelt jeweils mit dem Beitragssatz zu berechnen, den die 
kirchlichen Dienstgeber als Pflichtbeitrag im Abrechnungsverband II der Bayerischen 
Versorgungskammer, Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (BVK 
Zusatzversorgung), abzuführen hätten. 2Für die Aufteilung darüberhinausgehender Beiträge 
gilt § 15a der Versorgungsordnung A ABD Teil D, 10 a. sinngemäß. 
 
Protokollnotiz: 
1Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Versicherung der/des Beschäftigten zum Zwecke einer betrieblichen Altersversorgung 
gemäß den Regelungen des § 25, § 25a oder § 25b zu veranlassen. 2Sofern der Arbeitgeber nicht Mitglied der 
Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden oder Mitglied/Beteiligter einer anderen rechtsfähigen 
Versorgungseinrichtung im Sinne des § 1 b Absatz 3 BetrAVG ist oder er eine derartige Mitgliedschaft/Beteiligung nicht 
erlangt, ist § 25a anzuwenden. 

§ 25c Betriebliche Altersversorgung durch Entgeltumwandlung 

 

1Die/Der Beschäftigte kann vom Arbeitgeber verlangen, dass Teile ihrer/seiner künftigen 
Entgeltansprüche durch Entgeltumwandlung für ihre/seine betriebliche Altersversorgung 
verwendet werden. 2Das Nähere regelt die Versorgungsordnung C.

1 

1
 Versorgungsordnung C abgedruckt im Teil D.  
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Abschnitt IV: Urlaub und Arbeitsbefreiung (§§ 26-29) 

§ 26 Erholungsurlaub 

 

(1) 1Beschäftigte haben in jedem Kalenderjahr Anspruch auf Erholungsurlaub unter 
Fortzahlung des Entgelts (§ 21). 2Bei Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit auf fünf Tage in 
der Kalenderwoche beträgt der Urlaubsanspruch in jedem Kalenderjahr 30 Arbeitstage. 3Bei 
einer anderen Verteilung der wöchentlichen Arbeitszeit als auf fünf Tage in der Woche erhöht 
oder vermindert sich der Urlaubsanspruch entsprechend. 4Verbleibt bei der Berechnung des 
Urlaubs ein Bruchteil, der mindestens einen halben Urlaubstag ergibt, wird er auf einen vollen 
Urlaubstag aufgerundet; Bruchteile von weniger als einem halben Urlaubstag bleiben 
unberücksichtigt. 5Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr gewährt und kann 
auch in Teilen genommen werden. 
Anmerkung zu Absatz 1 Satz 5 
Der Urlaub soll grundsätzlich zusammenhängend gewährt werden; dabei soll ein Urlaubsteil von zwei Wochen Dauer 
angestrebt werden. 
 
(2) Im Übrigen gilt das Bundesurlaubsgesetz mit folgenden Maßgaben: 
a) 1Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub in den ersten drei Monaten des 
folgenden Kalenderjahres angetreten werden. 2Kann der Erholungsurlaub wegen 
Arbeitsunfähigkeit oder aus betrieblichen/dienstlichen Gründen nicht bis zum 31. März 
angetreten werden, ist er bis zum 31. Mai anzutreten. 
b) Beginnt oder endet das Arbeitsverhältnis im Laufe eines Jahres, erhält die/der Beschäftigte 
als Erholungsurlaub für jeden vollen Monat des Arbeitsverhältnisses ein Zwölftel des 
Urlaubsanspruchs nach Absatz 1; § 5 BUrlG bleibt unberührt. 
c) Ruht das Arbeitsverhältnis, so vermindert sich die Dauer des Erholungsurlaubs 
einschließlich eines etwaigen Zusatzurlaubs für jeden vollen Kalendermonat um ein Zwölftel. 
d) Das nach Absatz 1 Satz 1 fortzuzahlende Entgelt wird zu dem in § 24 genannten Zeitpunkt 
gezahlt. 

§ 26a Übergangsvorschriften zum Erholungsurlaub 

 

(aufgehoben zum 01.01.2014 durch Beschluss vom 04.06.2014) 

§ 27 Zusatzurlaub 

 

(1) Beschäftigte, die ständig Wechselschichtarbeit nach § 7 Absatz 1 oder ständig 
Schichtarbeit nach § 7 Absatz 2 leisten und denen die Zulage nach § 8 Absatz 5 Satz 1 oder 
Absatz 6 Satz 1 zusteht, erhalten 
a) bei Wechselschichtarbeit für je zwei zusammenhängende Monate und 
b) bei Schichtarbeit für je vier zusammenhängende Monate 
einen Arbeitstag Zusatzurlaub. 
 
(2) Im Falle nicht ständiger Wechselschicht- oder Schichtarbeit (z. B. ständige Vertreter) 
erhalten Beschäftigte, denen die Zulage nach § 8 Absatz 5 Satz 2 oder Absatz 6 Satz 2 
zusteht, einen Arbeitstag Zusatzurlaub für 
a) je drei Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Wechselschichtarbeit geleistet haben, 
und 
b) je fünf Monate im Jahr, in denen sie überwiegend Schichtarbeit geleistet haben. 
 
Anmerkung zu den Absätzen 1 und 2: 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
http://bundesrecht.juris.de/burlg
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27017
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27017
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 1. Allgemeiner Teil 

Abschnitt VII: Sonderregelungen (§§ 44-45) 
Anlage zu § 44 

 
 

 

(6) Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen P 5 bis P 16 eingruppiert sind, gilt 
abweichend von § 20 Absatz 1 Satz 2 Folgendes: 
 
Die Jahressonderzahlung beträgt bei Beschäftigten, 
 
in den Entgeltgruppen P 5 bis P 8  79,74 Prozent 
in den Entgeltgruppen P 9 bis P 16  70,48 Prozent 
 
des der/dem Beschäftigten in den Kalendermonaten Juli, August und September 
durchschnittlich gezahlten monatlichen Entgelts; unberücksichtigt bleiben hierbei das 
zusätzlich für Überstunden und Mehrarbeit gezahlte Entgelt (mit Ausnahme der im Dienstplan 
vorgesehenen Überstunden und Mehrarbeit), Leistungszulagen, Leistungs- und 
Erfolgsprämien. 
 

Anlage zu § 44 

 

§ 1 Entgelt 
 

(1) Beschäftigte, die nach Teil A, 2.3. Nummer 30 eingruppiert sind, erhalten abweichend von 
§ 15 Absatz 2 Satz 2 Entgelt nach der Anlage F. 
 
(2) Anstelle des § 16 gilt folgendes: 
1Die Entgeltgruppen S 2 bis S 18 umfassen sechs Stufen. 2Bei Einstellung werden die 
Beschäftigten der Stufe 1 zugeordnet, sofern keine einschlägige Berufserfahrung vorliegt. 
3Verfügt die/der Beschäftigte über eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens einem 
Jahr, erfolgt die Einstellung in die Stufe 2; verfügt sie/er über eine einschlägige 
Berufserfahrung von mindestens vier Jahren, erfolgt in der Regel eine Zuordnung zur Stufe 3. 
4Unabhängig davon kann der Arbeitgeber bei Neueinstellungen zur Deckung des Personal-
bedarfs Zeiten einer vorherigen beruflichen Tätigkeit ganz oder teilweise für die Stufenzu-
ordnung berücksichtigen, wenn diese Tätigkeit für die vorgesehene Tätigkeit förderlich ist. 
5Bei einem Wechsel zwischen Arbeitgebern im Sinne des § 1 Absatz 1 dürfen Beschäftigte 
nicht mehr als eine Entwicklungsstufe gegenüber dem vorherigen Arbeitsverhältnis mit 
einschlägiger beruflicher Tätigkeit zurückgestuft werden, sofern nicht mehr als sechs Monate 
Unterbrechung zwischen den Arbeitsverhältnissen liegen. 5aBei Einstellung von Beschäftigten 
in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis bei einem Arbeitgeber, der ein dem ABD 
vergleichbares Arbeitsvertragsrecht anwendet, kann die in dem vorhergehenden Arbeitsver-
hältnis erworbene Stufe bei der Stufenzuordnung ganz oder teilweise berücksichtigt werden; 
Satz 4 bleibt unberührt. 6Die Beschäftigten erreichen die jeweils nächste Stufe – von Stufe 3 
an in Abhängigkeit von ihrer Leistung gemäß § 17 Absatz 2 – nach folgenden Zeiten einer 
ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Entgeltgruppe bei ihrem Arbeitgeber 
(Stufenlaufzeit): 
– Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1, 
– Stufe 3 nach drei Jahren in Stufe 2, 
– Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3, 
– Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 und 
– Stufe 6 nach fünf Jahren in Stufe 5. 
7Abweichend von Satz 1 ist Endstufe die Stufe 4 
a) in der Entgeltgruppe S 4 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3 und 
b) in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppe 3. 
8Abweichend von Satz 6 erreichen Beschäftigte, die nach den Tätigkeitsmerkmalen des Teil 
A, 2.3. Nummer 30 in der Entgeltgruppe S 8b bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1 oder 2 
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eingruppiert sind, die Stufe 5 nach sechs Jahren in Stufe 4 und die Stufe 6 nach acht Jahren 
in Stufe 5. 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 3: 
Ein Berufspraktikum nach den Regelungen für die Praktikantinnen und Praktikanten gilt grundsätzlich als Erwerb ein-
schlägiger Berufserfahrung. 
 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 5:  
Bei Einstellung von Beschäftigten in unmittelbarem Anschluss an ein Arbeitsverhältnis zu einem kirchlichen Arbeitgeber, auf 
das die Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) oder ein anderes arbeitsvertragsrechtliches 
Regelwerk Anwendung gefunden haben, können Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet werden, die sie erreicht hätten, 
wenn das ABD auf das vorherige Arbeitsverhältnis Anwendung gefunden hätte; Absatz 2 Satz 4 bleibt unberührt. 
 
(2a) 1Für die Herabgruppierung von Leiterinnen/Leitern von Kindertageseinrichtungen, 
ständigen Vertreterinnen/Vertretern von Leiterinnen/Leitern von Kindertageseinrichtungen, 
Erzieherinnen/Erziehern mit besonders schwierigen fachlichen Tätigkeiten und Kinder-
pflegerinnen/Kinderpflegern mit schwierigen fachlichen Tätigkeiten gilt anstelle des § 17 
Absatz 4 Satz 5 folgendes: 
Bei einer durch das Absinken der Kinderzahl bedingten Eingruppierung in eine niedrigere 
Entgeltgruppe wird die/der Beschäftigte derjenigen Stufe zugeordnet, die sie/er erreicht hätte, 
wenn sie/er während der Dauer ihrer/seiner zuletzt ausgeübten Tätigkeit in der niedrigeren 
Entgeltgruppe eingruppiert gewesen wäre. 2Ist das Tabellenentgelt der Stufe, zu der die 
Zuordnung bei der Herabgruppierung erfolgt, höher als das bisherige Tabellenentgelt, beginnt 
die Stufenlaufzeit in der niedrigeren Entgeltgruppe mit dem Tag der Herabgruppierung. 
 
(3) Soweit in Teil A, 2.2. auf bestimmte Entgeltgruppen der Anlage A Bezug genommen wird, 
entspricht 
 

die Entgeltgruppe der Entgeltgruppe 
S 2 2 
S 3 4 
S 4 5 
S 5 6 

S 6 bis S 8b 8 
S 9 bis S 11a  9a  

S 11b bis S 13  9b 
S 14  9c 

S 15 und S 16 
S 17 
S 18 

 10 
 11 

  12. 
 
(4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe der Anlage F (Tabelle Beschäftigte im 
Sozial- und Erziehungsdienst) werden die Beschäftigten der gleichen Stufe zugeordnet, die 
sie in der niedrigeren Entgeltgruppe erreicht haben. 2Beträgt bei Höhergruppierungen inner-
halb der Anlage F (Tabelle Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) der Unterschieds-
betrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach § 17 Ab-
satz 4 Satz 1 in der höheren Entgeltgruppe  

- in den Entgeltgruppen S 2 bis S 8b 
- vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 60,86 Euro, 
- vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 62,74 Euro und 
- ab 1. März 2020 weniger als 63,41 Euro, 

 
- in den Entgeltgruppen S 9 bis S 18 

- vom 1. März 2018 bis 31. März 2019 weniger als 97,40 Euro, 
- vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 weniger als 100,41 Euro und 
- ab 1. März 2020 weniger als 101,48 Euro, 
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so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des 
Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag. 3Wird die/der 
Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe 
höhergruppiert, gilt Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und 
das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte 
höhergruppiert wird. 
Anmerkung zu Absatz 4 Satz 2: 
Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil. 

 
(5) Auf Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 findet der in § 20 Absatz 2 Satz 1 für die 
Entgeltgruppen 1 bis 8 ausgewiesene Prozentsatz Anwendung. 
 

 § 2 Gesundheitsvorsorge in kirchlichen Einrichtungen für Beschäftigte im  
Sozial- und Erziehungsdienst – Betrieblicher Gesundheitsschutz/ 

Betriebliche Gesundheitsförderung 
 

(1) 1Betriebliche Gesundheitsförderung zielt darauf ab, die Arbeit und die Arbeitsbedingungen 
so zu organisieren, dass diese nicht Ursache von Erkrankungen oder Gesundheitsschädigun-
gen sind. 2Sie fördert die Erhaltung bzw. Herstellung gesundheitsgerechter Verhältnisse am 
Arbeitsplatz sowie gesundheitsbewusstes Verhalten. 3Zugleich werden damit die Motivation 
der Beschäftigten und die Qualitätsstandards der Verwaltungen und Betriebe verbessert. 4Die 
betriebliche Gesundheitsförderung basiert auf einem aktiv betriebenen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz. 5Dieser reduziert Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren und verbessert durch den Abbau von Fehlzeiten und die Vermeidung 
von Betriebsstörungen die Wettbewerbsfähigkeit der Einrichtungen. 6Der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sowie die betriebliche Gesundheitsförderung gehören zu einem 
zeitgemäßen Gesundheitsmanagement. 
 
(2) 1Die Beschäftigten haben einen individuellen Anspruch auf die Durchführung einer 
Gefährdungsbeurteilung. 2Die Durchführung erfolgt nach Maßgabe des Gesetzes über die 
Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). 3Die 
Beschäftigten sind in die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung einzubeziehen. 4Sie sind 
über das Ergebnis von Gefährdungsbeurteilungen zu unterrichten. 5Vorgesehene 
Maßnahmen sind mit ihnen zu erörtern. 6Widersprechen betroffene Beschäftigte den 
vorgesehenen Maßnahmen, ist die Kommission nach Absatz 3 oder 3a zu befassen. 7Die 
Beschäftigten können verlangen, dass eine erneute Gefährdungsbeurteilung durchgeführt 
wird, wenn sich die Umstände, unter denen die Tätigkeiten zu verrichten sind, wesentlich 
ändern, neu entstandene wesentliche Gefährdungen auftreten oder eine Gefährdung auf 
Grund veränderter arbeitswissenschaftlicher Erkenntnisse erkannt wird. 8Die Wirksamkeit der 
Maßnahmen ist in angemessenen Abständen zu überprüfen. 
 
(3) 1Beim Arbeitgeber wird auf Antrag der Mitarbeitervertretung eine betriebliche Kommission 
gebildet, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und von der Mitarbeitervertretung 
benannt werden. 1aDie Anzahl der jeweils vom Arbeitgeber und von der Mitarbeitervertretung 
benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission beträgt bei bis zu 15 Beschäftigten jeweils 
ein Mitglied, bei 16 bis zu 200 Beschäftigten jeweils zwei Mitglieder und bei mehr als 200 
Beschäftigten jeweils drei Mitglieder. 2Die von der Mitarbeitervertretung benannten Mitglieder 
müssen Beschäftigte des Arbeitgebers sein. 3Soweit ein Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, 
kann die betriebliche Kommission als Unterausschuss des Arbeitsschutzausschusses gebildet 
werden. 4Im Falle des Absatzes 2 Satz 6 berät die betriebliche Kommission über die 
erforderlichen Maßnahmen und kann Vorschläge zu den zu treffenden Maßnahmen machen. 
5Der Arbeitgeber führt die Maßnahmen durch, wenn die Mehrheit der vom Arbeitgeber 
benannten Mitglieder der betrieblichen Kommission im Einvernehmen mit dem Arbeitgeber 
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dem Beschluss zugestimmt hat. 6Gesetzliche Rechte der kirchlichen Beschlussorgane und 
der kirchlichen Stiftungsaufsicht bleiben unberührt. 7Wird ein Vorschlag nur von den von der 
Mitarbeiterseite benannten Mitgliedern gemacht und folgt der Arbeitgeber diesem Vorschlag 
nicht, sind die Gründe darzulegen. 8Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von 
schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, wenn der Arbeitgeber eine erneute 
Gefährdungsbeurteilung ablehnt. 9Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag des 
Arbeitsschutzausschusses bzw. der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang 
der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 10Wird dem Vorschlag nicht gefolgt, sind die 
Gründe darzulegen. 
 
(3a) 1Anstelle einer betrieblichen Kommission nach Absatz 3 kann für mehrere Einrichtungen 
eines Rechtsträgers oder verschiedener Rechtsträger eine gemeinsame Kommission nach 
Maßgabe diözesaner Bestimmungen gebildet werden. 2Wird eine gemeinsame Kommission 
gebildet, werden deren Mitglieder je zur Hälfte von den Arbeitgebern und von den Mitarbeiter-
vertretungen benannt. 3Besteht nicht in allen beteiligten Einrichtungen eine Mitarbeiterver-
tretung, so werden die Vertreter der Beschäftigten in der Kommission für alle beteiligten 
Einrichtungen von den oder der vorhandenen Mitarbeitervertretungen/Mitarbeitervertretung 
benannt. 4Besteht in keiner der beteiligten Einrichtungen eine Mitarbeitervertretung, werden 
die Vertreter der Beschäftigten in der Kommission von den Beschäftigten der beteiligten 
Einrichtungen direkt benannt. 5Die von den Mitarbeitervertretungen oder den Beschäftigten 
benannten Mitglieder müssen in einer der Einrichtungen, für die die gemeinsame Kommission 
gebildet wird, beschäftigt sein. 6Absatz 3 Satz 1a und Satz 4 mit Satz 9 gelten für die 
gemeinsame Kommission entsprechend. 
 
(4) 1Die Kommission nach Absatz 3 oder 3a kann zeitlich befristet Gesundheitszirkel zur 
Gesundheitsförderung einrichten, deren Aufgabe es ist, Belastungen am Arbeitsplatz und 
deren Ursachen zu analysieren und Lösungsansätze zur Verbesserung der Arbeitssituation zu 
erarbeiten. 2Sie berät über Vorschläge der Gesundheitszirkel und unterbreitet, wenn ein 
Arbeitsschutzausschuss gebildet ist, diesem, ansonsten dem Arbeitgeber Vorschläge. 3Die 
Ablehnung eines Vorschlags ist durch den Arbeitgeber zu begründen. 4Näheres regelt die 
Geschäftsordnung der Kommission. 
 
(5) 1Zur Durchführung ihrer Aufgaben sind der Kommission nach Absatz 3 oder 3a die 
erforderlichen, zur Verfügung stehenden Unterlagen zugänglich zu machen. 2Die Kommission 
gibt sich eine Geschäftsordnung, in der auch Regelungen über die Beteiligung der 
Beschäftigten bei der Gefährdungsbeurteilung, deren Bekanntgabe und Erörterung sowie über 
die Qualifizierung der Mitglieder der Kommission und von Gesundheitszirkeln zu treffen sind. 
 
(6) Gesetzliche Bestimmungen, günstigere betriebliche Regelungen und die Rechte der 
Mitarbeitervertretung bleiben unberührt. 

Anlage zu § 45 

 

Nr. 1 
zu § 6 – Regelmäßige Arbeitszeit – 

 
In Ergänzung zu § 6 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 5 gilt für Sonn- und Feiertage Folgendes:  
 
(1) 1Die Arbeitszeit an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen Werktag fällt, wird durch 
eine entsprechende Freistellung an einem anderen Werktag bis zum Ende des dritten 
Kalendermonats – möglichst aber schon bis zum Ende des nächsten Kalendermonats – 
ausgeglichen, wenn es die betrieblichen Verhältnisse zulassen. 2Kann ein Freizeitausgleich 
nicht gewährt werden, erhält die/der Beschäftigte je Stunde 100 v.H. des auf eine Stunde 
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entfallenden Anteils des monatlichen Entgelts der jeweiligen Entgeltgruppe und Stufe nach 
Maßgabe der Entgelttabelle. 3Ist ein Arbeitszeitkonto eingerichtet, ist eine Buchung gemäß § 6 
Teil D, 4. zulässig. 4§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) bleibt unberührt.  
 
(2) 1Für Beschäftigte, die regelmäßig nach einem Dienstplan eingesetzt werden, der 
Wechselschicht oder Schichtdienst an sieben Tagen in der Woche vorsieht, vermindert sich 
die regelmäßige Wochenarbeitszeit um ein Fünftel der arbeitsvertraglich vereinbarten 
durchschnittlichen Wochenarbeitszeit, wenn sie an einem gesetzlichen Feiertag, der auf einen 
Werktag fällt,  
a) Arbeitsleistung zu erbringen haben oder  
b) nicht wegen des Feiertags, sondern dienstplanmäßig nicht zur Arbeit eingeteilt sind und 
deswegen an anderen Tagen der Woche ihre regelmäßige Arbeitszeit erbringen müssen.  
2Absatz 1 gilt in diesen Fällen nicht. 3§ 8 Absatz 1 Satz 2 Buchstabe d) bleibt unberührt.  
 
(3) 1Beschäftigte, die regelmäßig an Sonn- und Feiertagen arbeiten müssen, erhalten 
innerhalb von zwei Wochen zwei arbeitsfreie Tage. 2Hiervon soll ein freier Tag auf einen 
Sonntag fallen. 
 

Nr. 2 
zu § 7* – Sonderformen der Arbeit – 

 
Abweichend von § 7 Absatz 1 Satz 1 ist Wechselschichtarbeit die Arbeit, die nach einem 
Schichtplan/Dienstplan, der einen regelmäßigen Wechsel der täglichen Arbeitszeit in 
Wechselschichten vorsieht, bei denen die/der Beschäftigte längstens nach Ablauf eines 
Monats erneut zu mindestens zwei Nachtschichten herangezogen wird.**  
** hierzu Anmerkungen Nr. 1 und Nr. 2  

 
(1) Der Arbeitgeber darf Bereitschaftsdienst nur anordnen, wenn zu erwarten ist, dass zwar 
Arbeit anfällt, erfahrungsgemäß aber die Zeit ohne Arbeitsleistung überwiegt.  
 
(2) Abweichend von den §§ 3, 5 und 6 Absatz 2 ArbZG kann im Rahmen des § 7 ArbZG die 
tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes über acht Stunden hinaus verlängert 
werden, wenn mindestens die acht Stunden überschreitende Zeit im Rahmen von 
Bereitschaftsdienst geleistet wird, und zwar wie folgt:  
a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B bis zu insgesamt maximal 16 Stunden täglich; 
die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht,  
b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D bis zu insgesamt maximal 13 Stunden täglich; 
die gesetzlich vorgeschriebene Pause verlängert diesen Zeitraum nicht.  
 
(3) 1Im Rahmen des § 7 ArbZG kann unter den Voraussetzungen  
a) einer Prüfung alternativer Arbeitszeitmodelle,  
b) einer Belastungsanalyse gemäß § 5 ArbSchG und  
c) ggf. daraus resultierender Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes 
aufgrund einer Dienstvereinbarung von den Regelungen des Arbeitszeitgesetzes abgewichen 
werden. 2Für eine Dienststelle/eine Einrichtung, in der die Mitarbeitervertretungsordnung 
Anwendung findet, kann eine Regelung nach Satz 1 durch die Kommission getroffen werden, 
wenn eine Dienstvereinbarung nicht einvernehmlich zustande kommt. 3Abweichend von den 
§§ 3, 5 und 6 Absatz 2 ArbZG kann die tägliche Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes 
über acht Stunden hinaus verlängert werden, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig und in 
erheblichem Umfang Bereitschaftsdienst fällt. 4Hierbei darf die tägliche Arbeitszeit 
ausschließlich der Pausen maximal 24 Stunden betragen.  
 
(4) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 3 Satz 1 und 2 kann die tägliche Arbeitszeit 
gemäß § 7 Absatz 2a ArbZG ohne Ausgleich verlängert werden, wobei  
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a) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen A und B eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 
maximal durchschnittlich 58 Stunden,  
b) bei Bereitschaftsdiensten der Stufen C und D eine wöchentliche Arbeitszeit von bis zu 
maximal durchschnittlich 54 Stunden zulässig ist.  
 
(5) Für den Ausgleichszeitraum nach den Absätzen 2 bis 4 gilt § 6 Absatz 2 Satz 1.  
 
(6) Bei Aufnahme von Verhandlungen über eine Dienstvereinbarung nach den Absätzen 3 und 
4 ist die Kommission zu informieren.  
 
(7) 1In den Fällen, in denen Beschäftigte Teilzeitarbeit gemäß § 11 vereinbart haben, 
verringern sich die Höchstgrenzen der wöchentlichen Arbeitszeit nach den Absätzen 2 bis 4 in 
demselben Verhältnis wie die Arbeitszeit dieser Beschäftigten zu der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Vollbeschäftigten. 2Mit Zustimmung der/des Beschäftigten oder aufgrund von dringenden 
dienstlichen oder betrieblichen Belangen kann hiervon abgewichen werden.  
 
(8) 1Der Arbeitgeber darf Rufbereitschaft nur anordnen, wenn erfahrungsgemäß lediglich in 
Ausnahmefällen Arbeit anfällt. 2Durch tatsächliche Arbeitsleistung innerhalb der Rufbereit-
schaft kann die tägliche Höchstarbeitszeit von zehn Stunden (§ 3 ArbZG) überschritten 
werden (§ 7 ArbZG).  
 
(9) § 6 Absatz 4 bleibt im Übrigen unberührt.  
 
(10) 1Für Beschäftigte in Einrichtungen und Heimen, die der Förderung der Gesundheit, der 
Erziehung, der Fürsorge oder Betreuung von Kindern und Jugendlichen, der Fürsorge und 
Betreuung von obdachlosen, alten, gebrechlichen, erwerbsbeschränkten oder sonstigen 
hilfsbedürftigen Personen dienen, auch wenn diese Einrichtungen nicht der ärztlichen 
Behandlung der betreuten Personen dienen, gelten die Absätze 1 bis 9 mit der Maßgabe, 
dass die Grenzen für die Stufen A und B einzuhalten sind. 2Dazu gehören auch die 
Beschäftigten in Einrichtungen, in denen die betreuten Personen nicht regelmäßig ärztlich 
behandelt und beaufsichtigt werden (Erholungsheime).  
* hierzu Anmerkung Nr. 2  

 
Nr. 3 

zu § 8 Absatz 4* – Ausgleich für Sonderformen der Arbeit – 
 
(1) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich 
der geleisteten Arbeit wie folgt als Arbeitszeit gewertet:  
 
a) Nach dem Maß der während des Bereitschaftsdienstes erfahrungsgemäß durchschnittlich 
anfallenden Arbeitsleistungen wird die Zeit des Bereitschaftsdienstes wie folgt als Arbeitszeit 
gewertet:  
 
Stufe   Arbeitsleistung innerhalb  Bewertung  
  des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit  
A  0 bis 10 v.H.  15 v.H.  
B  mehr als 10 bis 25 v.H. 25 v.H.  
C  mehr als 25 bis 40 v.H. 40 v.H.  
D  mehr als 40 bis 49 v.H. 55 v.H.  
 
Ein hiernach der Stufe A zugeordneter Bereitschaftsdienst wird der Stufe B zugeteilt, wenn der 
Beschäftigte während des Bereitschaftsdienstes in der Zeit von 22 bis 6 Uhr erfahrungsgemäß 
durchschnittlich mehr als dreimal dienstlich in Anspruch genommen wird.  
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b) Entsprechend der Zahl der vom Beschäftigten je Kalendermonat abgeleisteten Bereit-
schaftsdienste wird die Zeit eines jeden Bereitschaftsdienstes zusätzlich wie folgt als 
Arbeitszeit gewertet:  
 
Zahl der Bereitschaftsdienste   Bewertung als  
im Kalendermonat     Arbeitszeit  
1. bis 8. Bereitschaftsdienst    25 v.H.  
9. bis 12. Bereitschaftsdienst    35 v.H.  
13. und folgende Bereitschaftsdienste   45 v.H.  
 
(2) Die Zuweisung zu den einzelnen Stufen des Bereitschaftsdienstes erfolgt durch die 
Betriebsparteien. 
 
(3) 1Für die Beschäftigten gemäß Absatz 10 der obigen Nummer 2 zu § 7 wird zum Zwecke 
der Entgeltberechnung die Zeit des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit 
mit 25 v.H. als Arbeitszeit bewertet. 2Leistet die/der Beschäftigte in einem Kalendermonat 
mehr als acht Bereitschaftsdienste, wird die Zeit eines jeden über acht Bereitschaftsdienste 
hinausgehenden Bereitschaftsdienstes zusätzlich mit 15 v.H. als Arbeitszeit gewertet.  
 
(4) 1Das Entgelt für die nach den Absätzen 1 und 3 zum Zwecke der Entgeltberechnung als 
Arbeitszeit gewertete Bereitschaftsdienstzeit bestimmt sich nach der Anlage G. 2Die Beträge 
der Anlage G verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen gem. § 20a. 3Für die Zeit 
des Bereitschaftsdienstes einschließlich der geleisteten Arbeit und für die Zeit der 
Rufbereitschaft werden Zeitzuschläge nach § 8 nicht gezahlt.  
 
(5) 1Die Beschäftigten erhalten zusätzlich zu dem Entgelt nach Absatz 4 für die Zeit des 
Bereitschaftsdienstes in den Nachtstunden (§ 7 Absatz 5) je Stunde einen Zeitzuschlag in 
Höhe von 15 v.H. des Entgelts nach Absatz 4. 2Absatz 4 Satz 3 gilt entsprechend.  
 
(6) Das Bereitschaftsdienstentgelt kann im Falle der Faktorisierung nach § 6 Teil D, 4. im 
Verhältnis 1:1 in Freizeit abgegolten werden. 
* hierzu Anmerkung Nr. 2  

 
Nr. 4 

zu § 10 – Arbeitszeitkonto – 
 
Im Falle einer unverzüglich angezeigten und durch ärztliches Attest nachgewiesenen 
Arbeitsunfähigkeit während eines Zeitausgleichs vom Arbeitszeitkonto (Zeiten nach § 6 Teil 
D, 4.) tritt eine Minderung des Zeitguthabens nicht ein.* 
* Hierzu Anmerkung Nr. 3 

  
Anmerkungen: 
Nr. 1: 
Der Anspruch auf die Wechselschichtzulage ist auch erfüllt, wenn unter Einhaltung der Monatsfrist zwei Nachtdienste 
geleistet wurden, die nicht unmittelbar zwingend aufeinander folgen müssen. 
Nr. 2: 
1Die Dokumentation der Arbeitszeit, der Mehrarbeit, der Überstunden, der Bereitschaftsdienste etc. ist nicht mit dem 
Arbeitszeitkonto gemäß § 5 Teil D, 4. gleichzusetzen. 2Arbeitszeitkonten können nur durch Dienstvereinbarungen eingerichtet 
und geführt werden. 
Nr. 3: 
Durch diese Regelung werden aus dem Urlaubsrecht entlehnte Ansprüche nicht begründet.  
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https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=28184&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27018&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27017&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27479&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27021&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27479&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27479&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27478&DatumAuswahl=
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Abschnitt VIII: Anhänge und Anlagen 

Anhang zu § 5 

 

Zusätzliche Vorbereitungs- und Qualifizierungszeit in Einrichtungen des Sozial- und 
Erziehungsdienstes 
 
1In Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes stehen innerhalb der Einrichtung den 
Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst – soweit gesetzliche Regelungen bestehen, 
zusätzlich zu diesen gesetzlichen Regelungen – im Rahmen der regelmäßigen durchschnitt-
lichen wöchentlichen Arbeitszeit im Kalenderjahr 19,5 Stunden für Zwecke gemeinsamer 
Vorbereitung und Qualifizierung zur Verfügung. 2Bei Teilzeitbeschäftigten gilt Satz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass sich die Stundenzahl nach Satz 1 in dem Umfang, der 
dem Verhältnis der individuell vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen 
Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht, reduziert. 3Die nach den Sätzen 1 
und 2 ermittelten Gesamtstunden werden zu gleichen Zeitanteilen auf die Beschäftigten im 
Sozial- und Erziehungsdienst aufgeteilt. 4Die Leiterin/der Leiter der Einrichtung entscheidet im 
Einvernehmen mit dem Träger, zu welchen Zwecken im Rahmen des Satzes 1 die zur 
Verfügung stehenden Stunden verwendet werden und mit welchen Arbeits- und Bildungs-
methoden die Zwecke erreicht werden sollen. 

Anhang zu § 9 

 

Bereitschaftszeiten Hausmeisterinnen/Hausmeister 
 
1Für Hausmeisterinnen/Hausmeister, in deren Tätigkeit regelmäßig und in nicht 
unerheblichem Umfang Bereitschaftszeiten fallen, gelten folgende besondere Regelungen zu 
§ 6 Absatz 1 Satz 1: 2Die Summe aus den faktorisierten Bereitschaftszeiten und der 
Vollarbeitszeit darf die Arbeitszeit nach § 6 Absatz 1 nicht überschreiten. 3Die Summe aus 
Vollarbeits- und Bereitschaftszeiten darf durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich nicht 
überschreiten. 4Bereitschaftszeiten sind die Zeiten, in denen sich die Hausmeisterin/der 
Hausmeister am Arbeitsplatz oder einer anderen vom Arbeitgeber bestimmten Stelle zur 
Verfügung halten muss, um im Bedarfsfall die Arbeit selbständig, ggf. auch auf Anordnung, 
aufzunehmen und in denen die Zeiten ohne Arbeitsleistung überwiegen. 5Bereitschaftszeiten 
werden zur Hälfte als Arbeitszeit gewertet (faktorisiert). 6Bereitschaftszeiten werden innerhalb 
von Beginn und Ende der regelmäßigen täglichen Arbeitszeit nicht gesondert ausgewiesen.  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28182
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28182
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Anhang zu § 16 

Anhang zu § 16 
(gestrichen; siehe Überleitungsregelungen zur Änderung des Anhangs zu § 16 ABD Teil A, 1. 
und zur Änderung der Anlage 4 des ABD Teil A, 3. am 1. März 2018 in der Anlage Nr. 125 
Änderungen und Ergänzungen zum Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen – ABD –) 
  

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29926&DatumAuswahl=
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Anlage A: Entgelttabelle 

 
 

Entgelttabelle  

gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 

(monatlich in Euro)  

   

Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen 

  Stufe 1 Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

15  4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95 

14  4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73 

13  3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91 

12  3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95 

11  3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43 

10  3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89 

9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,57 4.337,53 4.545,92 

9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07 

9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04 

8  2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92 

7  2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17 

6  2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47 

5  2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87 

4  2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97 

3  2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85 

2  2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08 

1  - 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33 
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Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt 

 

Anlage B: Bereitschaftsdienstentgelt 

 
Beschäftigte, deren Eingruppierung sich nach Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 

geltenden Fassung richtet 
 

Vergütungsgruppe 
Beträge in Euro 

ab 1.3.2016 

I 35,50  

Ia 32,54  

Ib 29,94  

II 27,43  

III 24,77  

Iva 22,78  

IVb 20,97  

Vb 20,23  

Vc 19,24  

VIb 17,87  

VII 16,75  

VIII 15,75  

IXa 15,16  

IX 14,87  

X 14,11  
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Anlage C: Stundenentgelte 

 

Anlage C: Stundenentgelte 
(gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020) 

(in Euro) 
 

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt* 

15Ü 6.588,41 38,85 

15 5.481,38 32,32 

14 5.025,89 29,64 

13 4.685,32 27,63 

12 4.407,89 25,99 

11 4.119,43 24,29 

10 3.915,01 23,09 

9c 3.750,80 22,12 

9b 3.403,99 20,07 

9a 3.324,85 19,61 

8 3.102,32 18,30 

7 2.958,18 17,44 

6 2.866,46 16,90 

5 2.748,57 16,21 

4 2.663,27 15,71 

3 2.537,24 14,96 

2Ü 2.447,93 14,44 

2 2.366,14 13,95 

1 1.935,39 11,41 

 
*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-fache 

 der wöchentlichen Arbeitszeit 
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Anlage D: Auszahlungsvolumen des Leistungsentgelts gemäß ABD 

 

1. Als Entgeltbestandteile des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 zählen: 
 
– Tabellenentgelt ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und ohne dessen 
Kosten für die betriebliche Altersvorsorge und Beihilfe 
– die in Monatsbeträgen festgelegten zusatzversorgungspflichtigen Zulagen, z. B. 

– ständige Wechselschicht-/Schichtzulage gemäß § 8 Absatz 5 Satz 1 und Absatz 6 Satz 1 
– monatliche Erschwerniszuschläge 
– pauschalierte Entgeltbestandteile gemäß § 24 Absatz 6 
– Zulage wegen vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit gemäß § 14 
– Zulage als Unterschiedsbetrag zur nächst höheren Entgeltgruppe 
– persönliche Zulagen 
– Zulage im Pastoralen Bereich 
– Zulage bei Religionslehrerinnen/Religionslehrern im Kirchendienst 

– die in Monatsbeträgen festgelegten Besitzstandszulagen, z. B. 
– Besitzstand betreffend kinderbezogene Entgeltbestandteile gemäß § 11 und § 17a 
Teil A, 3. 
– Besitzstand betreffend Vergütungsgruppenzulagen gemäß § 9 Teil A, 3. 
– Besitzstand betreffend vorübergehend übertragene höherwertige Tätigkeiten gemäß § 10 
Teil A, 3. 

– Entgelt im Krankheitsfall gemäß § 22, soweit dieses Entgelt in dem betreffenden 
Kalenderjahr ausgezahlt worden ist,  
– Entgelt bei Urlaub gemäß § 21, soweit dieses Entgelt in dem betreffenden Kalenderjahr 
ausgezahlt worden ist. 
 
2. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind nicht zu 
berücksichtigen: 
 
– Abfindungen 
– Aufwandsentschädigungen 
– Einmalzahlungen 
– Jahressonderzahlungen 
– Leistungsentgelte 
– Strukturausgleiche 
– unständige Entgeltbestandteile 
– nicht ständige Wechselschicht-/Schichtzulage 
– spitz abgerechnete Entgeltbestandteile 
– Entgelte der außertariflich Beschäftigten 
 
3. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind auch zu 
berücksichtigen: 
 
– Arbeitgeberzuschuss zur vermögenswirksamen Leistung 
– Aufschläge gemäß § 21* 
– Aufstockungsbetrag bei Altersteilzeitarbeit 
– Ballungsraumzulage 
– Entgelt von dauerhaft geringfügig Beschäftigten 
– Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres in Elternzeit gegangen sind 
– Entgelt von Beschäftigten, die wegen langer krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit im Laufe 
des Vorjahres aus dem Krankengeldzuschuss heraus gefallen sind 
– Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres im Rahmen der Altersteilzeit in die 
Freizeitphase wechseln 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27018
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27029
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27212
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27220
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27220
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27210
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27211
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27211
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27040
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27039
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– Entgelt von Beschäftigten, die im Laufe des Vorjahres ausgeschieden sind 
– Krankengeldzuschuss 
– Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 
– Monatsentgelte von vertretungsweisen Aushilfen, soweit nicht kurzfristig beschäftigt 
*§ 21 stellt lediglich eine Berechnungsgrundlage dar, aber Entgelt im Krankheitsfall fließt im vollen Umfang mit ein. 
 
4. Für die Ermittlung des Gesamtvolumens gemäß § 18 Absatz 2 Satz 1 sind ferner nicht zu 
berücksichtigen: 
 
– Entgelt von kurzfristig Beschäftigten 
– Fahrtkostenzuschuss 

Anlage E: Einführung, Leistungsfeststellung und Auszahlung des 
Leistungsentgelts 

 

(Derzeit nicht belegt. Bis zur Ausfüllung der Anlage E gilt § 18a.) 
  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27035
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28242
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Anlage F: Tabellenentgelte zu Abschnitt VII  

 

Tabelle 

Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 

gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 

(monatlich in Euro) 

   
Entgeltgruppe  Grundentgelt  Entwicklungsstufen  

   Stufe 1  Stufe 2  Stufe 3  Stufe 4  Stufe 5  Stufe 6  

S 18  3.856,63 3.963,34 4.474,77 4.858,30 5.433,63 5.785,20 

S 17  3.531,38 3.803,54 4.219,03 4.474,77 4.986,13 5.286,59 

S 16  3.452,63 3.720,44 4.001,70 4.346,89 4.730,45 4.960,57 

S 15  3.322,52 3.579,77 3.835,51 4.129,57 4.602,60 4.807,14 

S 14  3.292,62 3.543,07 3.827,24 4.116,32 4.435,96 4.659,68 

S 13  3.216,63 3.454,00 3.771,57 4.027,25 4.346,89 4.506,69 

S 12  3.198,66 3.444,22 3.748,71 4.017,18 4.349,61 4.490,25 

S 11b  3.143,77 3.395,24 3.557,62 3.966,75 4.286,38 4.478,16 

S 11a  3.082,25 3.329,88 3.491,23 3.899,43 4.219,03 4.410,81 

S 9  2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85 

S 8b  2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85 

S 8a  2.792,04 3.005,83 3.217,36 3.417,76 3.612,57 3.815,74 

S 7  2.719,99 2.926,47 3.125,09 3.323,66 3.472,64 3.694,86 

S 4  2.592,92 2.796,13 2.969,92 3.087,85 3.199,56 3.373,59 

S 3  2.436,27 2.631,05 2.798,00 2.951,30 3.021,43 3.105,22 

S 2  2.258,49 2.369,54 2.451,65 2.541,48 2.640,77 2.740,09 
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Entgelttabelle 

Beschäftigte in der Pflege 
gültig vom 1. März 2019 bis 29. Februar 2020 

(monatlich in EUR) 

 
Entgelt-
gruppe 

Grundentgelt Entwicklungsstufen 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

P 16 - 4.305,57 4.456,51 4.943,88 5.512,01 5.762,61 

P 15 - 4.213,10 4.351,23 4.696,57 5.109,85 5.267,70 

P 14 - 4.111,17 4.245,97 4.582,95 5.040,79 5.124,34 

P 13 - 4.009,25 4.140,70 4.469,31 4.706,60 4.767,86 

P 12 - 3.805,37 3.930,15 4.242,07 4.433,67 4.522,79 

P 11 - 3.601,52 3.719,60 4.014,82 4.210,87 4.299,99 

P 10 - 3.397,67 3.509,06 3.820,98 3.971,36 4.066,05 

P 9 - 3.230,56 3.397,67 3.509,06 3.720,71 3.809,83 

P 8 - 2.972,44 3.117,28 3.302,97 3.452,95 3.660,96 

P 7 - 2.801,30 2.972,44 3.235,75 3.367,37 3.502,98 

P 6 2.353,39 2.511,84 2.669,68 3.005,36 3.090,93 3.248,88 

P 5 2.258,01 2.474,64 2.538,06 2.643,35 2.722,35 2.907,93 
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Anlage G: Anlage zu Nr. 3 Absatz 4 der Anlage zu § 45 
(Bereitschaftsdienstentgelt)  

 

(ausgenommen Beschäftigte nach nachfolgenden Ziffern I. und II.) 
 

 

 

 

 

Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2018 

bis zum 

31. März 2019 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. April 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 

gültig ab 
 

1. März 2020 

 
15 

 
34,30 € 

 
35,30 € 

 
35,65 € 

 
14 

 
31,60 € 

 
32,56 € 

 
32,90 € 

 
13 

 
28,96 € 

 
29,85 € 

 
30,17 € 

 
12 

 
28,45 € 

 
29,28 € 

 
29,58 € 

 
11 

 
28,02 € 

 
28,88 € 

 
29,19 € 

 
10 

 
25,45 € 

 
26,23 € 

 
26,50 € 

 
9c 

 
22,22 € 

 
22,98 € 

 
23,25 € 

 
9b 

 
21,77 € 

 
22,46 € 

 
22,70 € 

 
9a 

 
21,31 € 

 
21,91 € 

 
22,12 € 

 
8 

 
20,29 € 

 
20,89 € 

 
21,10 € 

 
7 

 
19,56 € 

 
20,13 € 

 
20,33 € 

 
6 

 
18,86 € 

 
19,43 € 

 
19,63 € 

 
5 

 
17,68 € 

 
18,22 € 

 
18,41 € 

 
4 

 
17,14 € 

 
17,65 € 

 
17,83 € 

 
3 

 
16,63 € 

 
17,14 € 

 
17,32 € 

 
2 

 
16,06 € 

 
16,60 € 

 
16,79 € 

 
1 

 
12,84 € 

 
13,37 € 

 
13,56 € 
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I. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.3. Nummern 17.1 und 17.2 eingruppiert sind 
 

 

 

 

 
Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 

gültig vom 
 

1. März 2018 

bis zum 

28. Februar 2019 

 
Stundenentgelt 

 

gültig vom 
 

1. März 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 

gültig ab 
 

1. März 2020 

 
P 16 

 
30,45 € 

 
31,45 € 

 
31,78 € 

 
P 15 

 
28,20 € 

 
29,13 € 

 
29,43 € 

 
P 14 

 
26,58 € 

 
27,45 € 

 
27,74 € 

 
P 13 

 
25,00 € 

 
25,82 € 

 
26,09 € 

 
P 12 

 
23,80 € 

 
24,58 € 

 
24,84 € 

 
P 11 

 
23,16 € 

 
23,92 € 

 
24,17 € 

 
P 10 

 
21,98 € 

 
22,70 € 

 
22,94 € 

 
P 9 

 
21,50 € 

 
22,21 € 

 
22,44 € 

 
P 8 

 
21,06 € 

 
21,75 € 

 
21,98 € 

 
P 7 

 
20,26 € 

 
20,93 € 

 
21,15 € 

 
P 6 

 
18,54 € 

 
19,15 € 

 
19,35 € 

 
P 5 

 
17,07 € 

 
17,63 € 

 
17,82 € 
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II. Beschäftigte, die nach dem Teil A, 2.2.1. Nummer 2 eingruppiert oder nach der Anlage 4 
Teil A, 3. den Entgeltgruppen der Anlage A zum Teil A, 1. zugeordnet sind  
 

 

 

 

 
Entgelt- 

gruppe 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. März 2018 

bis zum 

31. März 2019 

 
Stundenentgelt 

 
gültig vom 

 
1. April 2019 

bis zum 

29. Februar 2020 

 
Stundenentgelt 

 

gültig ab 
 

1. März 2020 

 
9a 

 
21,84 € 

 
22,45 € 

 
22,67 € 

 
8 

 
21,01 € 

 
21,63 € 

 
21,85 € 

 
7 

 
20,09 € 

 
20,67 € 

 
20,88 € 

 
6 

 
19,28 € 

 
19,86 € 

 
20,07 € 

 
5 

 
18,43 € 

 
18,99 € 

 
19,19 € 

 
4 

 
17,61 € 

 
18,13 € 

 
18,31 € 

 
3 

 
16,88 € 

 
17,40 € 

 
17,58 € 

 
2Ü 

 
16,17 € 

 
16,67 € 

 
16,85 € 

 
2 

 
15,69 € 

 
16,22 € 

 
16,40 € 
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Anlage H: Selbstauskunft und Verpflichtungserklärung für Beschäftigte zur 
persönlichen Eignung für den Umgang mit Kindern und Jugendlichen gemäß 
§ 3 Absatz 9  

 

  
  
Name, Vorname   Geburtsdatum 

Hiermit erkläre ich, dass ich nicht gerichtlich bestraft*) bin wegen der Vollendung oder des 
Versuchs folgender Straftaten: 

□ Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungspflicht (§ 171 StGB); 

□ Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184i StGB); 

□ 
Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereich durch Bildaufnahmen 
(§ 201a Absatz 3 StGB); 

□ Vorsätzliche Tötungsdelikte (§§ 211 bis 216 StGB); 

□ Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 StGB); 

□ Menschenhandel (§§ 232 bis 233a StGB); 

□ 
Menschenraub, Verschleppung, Entziehung Minderjähriger oder 
Kinderhandel (§§ 234 bis 236 StGB); 

□ Nachstellung (§ 238 StGB); 

□ 
Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz, für die eine Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr angedroht ist. (§§ 29 Absatz 3, 29a bis 30b 
BtMG); 

□ 
vorsätzliche Körperverletzungsdelikte (§§ 223, 224, 226, 227, 231 StGB), 
Raubdelikte (§§ 249 bis 255 StGB) Aussetzung (§ 221 StGB), Beleidigung 
(§ 185 StGB) auf sexueller Ebene zum Nachteil einer/s Minderjährigen; 

□ 
Strafbarer Vollrausch (§ 323a StGB) unter Begehung einer oder strafbare 
Bedrohung (§ 241 StGB) mit einer der oben genannten Straftaten; 

 

□ Ich wegen folgender oben genannter Straftat/-en gerichtlich bestraft*) bin: 

Straftatbestand: 
  
  

Datum der Verurteilung/des Erlasses des Strafbefehls 

  
  

https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__171.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005002307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__201a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005302307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__225.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005503377
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005503377
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__238.html
https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/BJNR106810981.html#BJNR106810981BJNG000601308
https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/BJNR106810981.html#BJNR106810981BJNG000601308
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__223.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__224.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__226.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__227.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__231.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG005702307
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__221.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__185.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__323a.html
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/__241.html
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*) Gemeint sind alle rechtskräftigen Strafbefehle oder Verurteilungen im In- und Ausland (dort 
nach den entsprechenden ausländischen Strafrechtsnormen), die noch nicht getilgt im Sinne 
des Bundeszentralregistergesetzes (BZRG) sind. 

Weiter erkläre ich, dass 

□ 
ich keine Kenntnis davon habe, dass gegen mich wegen des Verdachts 
der Begehung einer der oben genannten Straftaten ein Haftbefehl erlassen 
oder Anklage erhoben ist. 

□ 
wegen des Verdachts der Begehung folgender der oben genannten 
Straftat/-en gegen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist: 

Ich verpflichte mich, meinen Arbeitgeber unverzüglich zu informieren, sobald ich davon 
Kenntnis erhalte, dass wegen des Verdachts der Begehung einer der oben genannten 
Straftat/-en gegen mich ein Haftbefehl erlassen oder Anklage erhoben ist. Eine rechtskräftige 
Verurteilung wegen einer der oben genannten Straftat/-en werde ich dem Arbeitgeber 
unverzüglich anzeigen. 

Ich werde auf Verlangen des Arbeitgebers gegen Kostenerstattung meine persönliche 
Eignung im Sinne des § 72a SGB VIII durch Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses 
gem. § 30a BZRG in regelmäßigen Abständen nachweisen. 

Ich bin mir bewusst, dass die Abgabe einer wahrheitswidrigen Erklärung in aller Regel schwer 
wiegende arbeitsrechtliche Maßnahmen bis hin zu einer fristlosen Kündigung zur Folge hat. 

  
  
  
  
Ort, Datum Unterschrift 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_8/__72a.html
http://www.gesetze-im-internet.de/bzrg/__30a.html
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Anlage I: Stundenentgelte (Sozial- und Erziehungsdienst) 

 

(gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020)  
(in Euro) 

 

Entgeltgruppe Stufe 3 Stundenentgelt * 

S 18 4.474,77 26,39 

S 17 4.219,03 24,70 

S 16 Ü 4.148,81 24,29 

S 16 4.001,70 23,43 

S 15 3.835,51 22,45 

S 14 3.827,24 22,41 

S 13 Ü 3.825,50 22,39 

S 13 3.771,57 22,08 

S 12 3.748,71 21,95 

S 11b 3.557,62 20,83 

S 11a 3.491,23 20,44 

S 9 3.317,55 19,42 

S 8b 3.317,55 19,42 

S 8a 3.217,36 18,83 

S 7 3.125,09 18,29 

S 4 2.969,92 17,39 

S 3 2.798,00 16,38 

S 2 2.451,65 14,35 

*errechnet aus Stufe 3 der Entgeltgruppe geteilt durch das 4,348-
fache der wöchentlichen Arbeitszeit 

 
  



ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 2. Entgeltordnung 

A, 2.4. Vergütung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 
 

 

 

 
 

A, 2.4. Vergütung für Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten und 
Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten 

 

vgl. diözesane Regelungen 
 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Pastoralassistentinnen/Pastoralassistenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 11. 
 
(2) Pastoralreferentinnen/Pastoralreferenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 13.  
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A, 2.5. Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeinde-
assistenten und Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten  

 

(Die Vergütungsordnung für Gemeindeassistenten und Gemeindereferenten in den 
bayerischen (Erz-)Diözesen vom 01.09.1997 ist zum 31.12.2013 außer Kraft getreten.)  
 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Gemeindeassistentinnen/Gemeindeassistenten erhalten ein Entgelt nach Entgelt-
gruppe 9b. 
 
(2) 1Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 10. 
2Nach einer Beschäftigungszeit als Gemeindereferentin/Gemeindereferent (§ 34 Absatz 3 Teil 
A, 1.) von neun Jahren und dem Einsatz an mindestens der zweiten Stelle als Gemeinde-
referentin/Gemeindereferent erhalten Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten eine 
Zulage (allgemeine Zulage). 3Die Höhe der Zulage beträgt ab 01.04.2019 in Stufe 4 EUR 
117,59, in Stufe 5 EUR 164,62 und in Stufe 6 EUR 293,99. 1 
1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  

 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2: 
1. Die Gewährung der allgemeinen Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung.  
2. Gemäß Teil A, 2.6. berücksichtigungsfähige Beschäftigungszeiten (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) als Religionslehrerin/Religions-
lehrer im Kirchendienst stehen Beschäftigungszeiten als Gemeindereferentin/Gemeindereferent nach Absatz 2 gleich. 

 
(3) 1Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten, die auf der Grundlage der diözesanen An-
weisung gemäß § 2 Absatz 3 Teil C, 2. (Dienstordnung Gemeindereferentinnen/Gemeinde-
referenten) in ihrem Einsatzbereich zu besonderen Aufgaben herangezogen werden, erhalten 
unabhängig von der Zulage nach Absatz 2 für die Dauer der Heranziehung eine Funktions-
zulage. 2Die Höhe dieser Zulage beträgt ab 01.04.2019 EUR 235,18.

1
 

1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  

 
(4) Bewerberinnen/Bewerber, die vor Aufnahme in die Berufseinführung beschäftigt werden, 
erhalten bis zum Beginn der Berufseinführung ein Entgelt nach Entgeltgruppe 8. 
 
Protokollnotiz: 
1. Besondere Aufgaben im Sinne des Absatz 3 sind anzunehmen im Falle: 
– eigenständiger und eigenverantwortlicher Wahrnehmung von Aufgaben in den Grunddiensten der Gemeindepastoral in 

einer größeren Seelsorgeeinheit, auf Dekanats- oder Regionalebene (z. B. Erwachsenenkatechese, Erwachsenenbildung, 
Ökumene, interreligiöser Dialog, Trauerpastoral, Taufpastoral) in inhaltlicher, konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht, 

– eigenständiger und eigenverantwortlicher Wahrnehmung von Aufgaben im kategorialen Bereich in inhaltlicher, 
konzeptioneller und organisatorischer Hinsicht,  

– Ausführung einer Aufgabe mit der dafür notwendigen Zusatzqualifikation (z. B. Supervision, Mediation, Gemeindeberatung, 
Notfallseelsorge). 

Die Zulage nach Absatz 3 wird auch bei Übertragung mehrerer o. g. Tätigkeiten nur ein Mal gewährt. 
2. 1Die Erzdiözese München und Freising gewährt in den Stufen 1 bis 5 zusätzlich zu den Zulagen nach Absatz 2 und 3 
weiterhin die bisherige Förderzulage. 2Die Höhe dieser Zulage beträgt in den Stufen 1 bis 4 weiterhin EUR 130,00. 3In 
Stufe 5 beträgt diese Zulage EUR 100,00. 4In Stufe 6 entfällt diese Zulage. 5Für Teilzeitbeschäftigte wird diese Zulage 
anteilig gewährt. 6Solange die Voraussetzungen der allgemeinen Zulage nach Absatz 2 nicht vorliegen, wird die Zulage auch 
in den Stufen 5 und 6 in Höhe von EUR 130,00 gewährt. 
 
Hinweis: 
Während der Ableistung des berufspraktischen Jahres nach Abschluss der schulischen Ausbildung werden 75 % aus 
Entgeltgruppe 9b gewährt. 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27058
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27157&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27058&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27342
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§ 2 Entgelt bei Teilzeitbeschäftigung 

 

1Teilzeitbeschäftigte Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten erhalten das Tabellen-
entgelt und alle sonstigen Entgeltbestandteile in dem Umfang, der dem Anteil ihrer individuell 
vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit an der regelmäßigen Arbeitszeit vergleichbarer 
Vollzeitbeschäftigter entspricht. 2Satz 1 gilt auch für die nach § 1 gewährten Zulagen. 
 

§ 3 Übergangsregelung 

 

Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Entgeltordnung bereits neun Jahre als Gemeindereferentin/Gemeindereferent beschäftigt 
waren, jedoch noch nicht mindestens an der zweiten Stelle eingesetzt sind, erhalten die 
Zulage nach § 1 Absatz 2 zu dem Zeitpunkt, zu dem sie die zweite Stelle antreten, spätestens 
– unabhängig vom Einsatz an der zweiten Stelle – ab 1. September 2016. 
  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27147
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27147


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 2. Entgeltordnung 
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A, 2.6. Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer 
im Kirchendienst 

 

(Die Vergütungsordnung für Religionslehrer i. K. an Volks- und Förderschulen (ABD Teil A, 
2.6.) vom 01.09.1996 zuletzt geändert zum 01.09.2008 und die Vergütungsordnung für 
Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) vom 01.09.1998 zuletzt geändert 
zum 01.09.2008 sind zum 01.09.2009 außer Kraft getreten.) 

§ 1 Grundlagen des Entgelts 

 

(1) Religionslehrerinnen/Religionslehrer im kirchlichen Vorbereitungsdienst (RL i.k.V.) (§ 4 
Absatz 1 Satz 3 Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 9b. 
 
(2) 1Religionslehrerinnen/Religionslehrer – nachfolgend Religionslehrkräfte genannt – erhalten 
nach erfolgreich abgelegter Zweiter Dienstprüfung ein Entgelt nach Entgeltgruppe 10. 2Nach 
einer Beschäftigungszeit (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) als Religionslehrkraft von neun Jahren 
erhalten Religionslehrkräfte eine Zulage (allgemeine Zulage). 3Die Höhe der Zulage beträgt ab 
01.04.2019 in Stufe 4 EUR 117,59, in Stufe 5 EUR 164,62 und in Stufe 6 EUR 293,99.

1
 

1
Der Zulagenbetrag nimmt an prozentualen Entgelterhöhungen teil.  

 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 2 Satz 2: 
1. Berücksichtigung finden nur Zeiten nach erfolgreichem Abschluss der Zweiten Dienstprüfung bzw. eines als gleichwertig 
anerkannten Abschlusses. 
2. Beschäftigungszeiten als Gemeindereferentin/Gemeindereferent (§ 34 Absatz 3 Teil A, 1.) stehen Beschäftigungszeiten als 
Religionslehrkraft gleich. 
3. Bei Teilzeittätigkeit findet § 24 Absatz 2 Teil A, 1. auch auf die allgemeine Zulage Anwendung.  
4. Die Gewährung der Zulage nach Absatz 2 hat die Wirkung einer Höhergruppierung. 

 
(3) Religionslehrerinnen/Religionslehrer zur Vertretung (RL z.V.) (§ 4 Absatz 1 Satz 4 
Teil C, 3.) erhalten ein Entgelt nach Entgeltgruppe 9a. 
 
(4) Religionslehrkräfte, die gemäß § 10 Teil C, 3. zur Mitarbeit in der Gemeinde abgeordnet 
sind und im Rahmen dieser Tätigkeit auf Grundlage der diözesanen Anweisung (§ 10 Absatz 
3 Teil C, 3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen Aufgaben im Sinne des § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. herangezogen werden, erhalten für die Dauer der Heranziehung anteilig im 
jeweiligen Umfang der Abordnung zur Gemeindearbeit die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. 
Protokollnotiz zu § 1 Absatz 4: 
In den Diözesen Eichstätt und Passau erhalten Beschäftigte, mit denen arbeitsvertraglich sowohl die Tätigkeit als 
Religionslehrkraft als auch als Gemeindereferentin/Gemeindereferent vereinbart ist, und die im Rahmen dieser Tätigkeit auf 
Grundlage der diözesanen Anweisung (§ 10 Absatz 3 Teil C, 3. i.V.m. § 2 Absatz 3 Teil C, 2.) zu besonderen Aufgaben im 
Sinne des § 1 Absatz 3 Teil A, 2.5. herangezogen werden, für die Dauer der Heranziehung die Zulage gemäß § 1 Absatz 3 
Teil A, 2.5. 

 
Protokollnotiz zu § 1: 
1Die Erzdiözese München und Freising gewährt für die Tätigkeit an Mittelschulen entsprechend der regelmäßigen 
Wochenstundenzahl an der Mittelschule eine Zulage in Höhe von EUR 5,20 je Wochenstunde (sog. Mittelschulzulage). 2Die 
Mittelschulzulage wird nicht gewährt, wenn für die Tätigkeit eine Förderschulzulage gewährt wird. 3Religionslehrkräfte, die am 
31.12.2015 für eine Tätigkeit sowohl die Förderschul- als auch die Mittelschulzulage erhalten, erhalten, solange sie diese 
Tätigkeit ununterbrochen weiter ausüben, beide Zulagen weiter, bis sie die allgemeine Zulage in Stufe 5 erhalten. 

§ 2 Tätigkeit an Förderschulen 

 

(1) 1Für eine Tätigkeit an Förderschulen wird entsprechend der regelmäßigen Wochen-
stundenzahl eine Zulage in Höhe von ab 01.04.2019 EUR 15,80 gewährt, die an prozentualen 
Entgelterhöhungen teilnimmt (Förderschulzulage).  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27356&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27356&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27058&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27058&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27042&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27356&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27356&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27362&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27362&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27362&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27342&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27362&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27342&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27147&DatumAuswahl=
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§ 4 Tätigkeit an Waldorfschulen 
 

 

 

Protokollnotiz zu § 2 Absatz 1: 
1Bei Religionslehrkräften, die am 31.12.2015 eine Förderschulzulage gemäß § 2 Absatz 2 Teil A, 2.6. in der bis 31.12.2015 
geltenden Fassung in Höhe von EUR 14,77 erhalten haben und die wegen einer Tätigkeit an sonstigen Schulen eine Zulage 
gemäß § 3 Absatz 2 erhalten und daher die Zulage nach § 1 Absatz 2 Satz 2 nicht erhalten, bleibt es bei dem Betrag von 
14,77 EUR, bis die Förderschulzulage nach Absatz 1 auf Grund tariflicher Entgeltsteigerungen eine Höhe von EUR 14,77 
erreicht hat. 2Ab diesem Zeitpunkt gilt auch für diese Religionslehrkräfte Absatz 1. 

 
(2) Religionslehrkräfte, die eine Zulage gemäß § 3 Absatz 1 Satz 1 erhalten oder Entgelt nach 
Entgeltgruppe 13 bzw. Entgeltgruppe 14 beziehen, erhalten keine Förderschulzulage. 
 
(3) Die Förderschulzulage ist eine Zulage im Sinne der Ziffer 1 der Anlage D zu Teil A, 1. 
 

§ 3 Tätigkeit an sonstigen Schulen 

 

(1) 1Religionslehrkräfte, die das Studium der katholischen Theologie an einer wissenschaft-
lichen Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit  
a. an beruflichen Schulen 
b. an Gymnasien 
c. an Fach- bzw. Berufsoberschulen 
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 13, die 
der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
2Für ihre Tätigkeit an Realschulen erhalten diese Religionslehrkräfte eine Zulage in Höhe des 
Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 12, die der erreichten Stufe der 
Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
 
(2) Religionslehrkräfte, die das Studium der Religionspädagogik an einer Hochschule erfolg-
reich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit 
a. an beruflichen Schulen  
b. an Realschulen 
c. an Gymnasien (bis höchstens 10. Jahrgangsstufe)  
eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 11, die 
der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert ist. 
 
Protokollnotiz zu § 3: 
Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach § 3 angerechnet. 

§ 4 Tätigkeit an Waldorfschulen 

 

(1) 1Religionslehrkräfte erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorfschulen in den Klassen 1 – 4 Ent-
gelt nach Entgeltgruppe 10. 2§ 1 Absatz 2 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.“ 
 
(2) Religionslehrkräfte, die das Studium der Religionspädagogik an einer Hochschule 
erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorfschulen in den Klassen 
5 – 10 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe der Entgeltgruppe 
11, die der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft 
eingruppiert ist. 
 
(3) Religionslehrkräfte, die das Studium der katholischen Theologie an einer wissenschaft-
lichen Hochschule erfolgreich abgeschlossen haben, erhalten für ihre Tätigkeit an Waldorf-
schulen 
a. in den Klassen 5 – 10 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe 
der Entgeltgruppe 12, 
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b. in den Klassen 11 – 13 eine Zulage in Höhe des Unterschiedsbetrages zu derjenigen Stufe 
der Entgeltgruppe 13, 
die der erreichten Stufe der Entgeltgruppe entspricht, in die die Religionslehrkraft eingruppiert 
ist. 
 
Protokollnotiz zu § 4 Absatz 2 und 3: 
Die Zulage gemäß § 1 Absatz 2 Satz 2 wird auf die Zulagen nach Absatz 2 und 3 angerechnet. 

§ 5 Mischeinsatz 

 

Werden Religionslehrkräfte jeweils für die Dauer eines Schuljahrs teilweise an beruflichen 
Schulen, Realschulen, Gymnasien, Fach- bzw. Berufsoberschulen oder Waldorfschulen 
eingesetzt, wird die für die jeweilige Schulart vorgesehene Zulage gemäß §§ 2 mit 4 anteilig 
pro Wochenstunde und gemäß der jeweils zugrunde zu legenden Unterrichtspflichtzeit 
gewährt; § 2 Absatz 3 bleibt unberührt. 
 

§ 6 Aushilfsweise beschäftigte Religionslehrkräfte 

 

1Aushilfsweise beschäftigte Religionslehrkräfte gemäß § 8 Absatz 1 Nummer 2 SGB IV 
erhalten für die Dauer einer kurzfristigen Beschäftigung eine Einzelstundenvergütung in Höhe 
von 50 v. H. der Summe der Tabellenentgelte der Stufen 2 und 3 der Entgeltgruppe 10. 
2Werden Religionslehrkräfte gemäß Satz 1 an beruflichen Schulen, Realschulen, Gymnasien, 
Fachoberschulen oder Waldorfschulen eingesetzt, wird die für die jeweilige Schulart 
vorgesehene Zulage gemäß §§ 2 mit 4 anteilig pro gehaltener Unterrichtsstunde gewährt; § 2 
Absatz 3 bleibt unberührt. 

§ 7 Mehrarbeit/zusätzliche Arbeit 

 

(1) Teilzeitbeschäftigte Religionslehrkräfte erhalten bei Mehrarbeit, d. h. bei ganzjährig im 
Stundenplan ausgewiesenen regelmäßigen Wochenstunden, die über den vertraglich 
vereinbarten Umfang hinausgehen, für diese Stunden das anteilige Entgelt bis zum Erreichen 
der Vollbeschäftigung. 
 
(2) 1Vollbeschäftigte Religionslehrkräfte erhalten bei vom Arbeitgeber angewiesener oder 
genehmigter Mehrarbeit, d. h. bei ganzjährig im Stundenplan ausgewiesenen regelmäßigen 
Wochenstunden, die über die Vollbeschäftigung hinausgehen, für diese Stunden das anteilige 
Entgelt auf der Basis des regelmäßigen Stundenmaßes für Vollbeschäftigte. 2§ 8 ABD 
Teil A, 1. findet keine Anwendung. 
 
(3) § 6 Absatz 4 ABD Teil D, 4. bleibt unberührt. 
 
 

§ 8 Zusätzliche Aufgaben 

 

Die Vergütung oder Anrechnung von Stunden für besondere Funktionen und Tätigkeiten, zum 
Beispiel als Mentor, Ausbildungs-, Hospitations- oder Beratungslehrer richtet sich nach den 
jeweiligen, von der Bayerischen Regional-KODA gebilligten diözesanen Regelungen. 
 
Protokollnotiz zu § 8: 
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Die Erzdiözese München und Freising gewährt an kirchliche Schulbeauftrage bis zur Schaffung einer entsprechenden 
Regelung im ABD, längstens bis 31.08.2019, eine Zulage in Höhe der Förderschulzulage jeweils entsprechend dem 
Tätigkeitsumfang als kirchliche Schulbeauftragte. 

§ 9 Inkrafttreten 

 

1Diese Regelung tritt zum 1. September 2009 in Kraft. 2Gleichzeitig treten die 
Vergütungsordnung für Religionslehrer i.K. an Volks- und Förderschulen (ABD Teil A, 2.6.) 
und die Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) 
außer Kraft. 
 
 

A, 2.7. Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung 

 

(Die Vergütungsordnung für Religionslehrer gemäß Sonderregelung (ABD Teil A, 2.7.) vom 
01.09.1998 zuletzt geändert zum 01.09.2008 ist zum 01.09.2009 außer Kraft getreten durch 
Beschluss der Bayerischen Regional-KODA vom 16. Juli 2009, mit Wirkung vom 1. 
September 2009, und wird ersetzt durch die „Vorläufige Entgeltordnung für 
Religionslehrerinnen und Religionslehrer im Kirchendienst“ veröffentlicht in der Anlage zu den 
Amtsblättern der bayerischen (Erz-)Diözesen „Änderungen und Ergänzungen zum 
Arbeitsvertragsrecht der bayerischen (Erz-)Diözesen – ABD – Nr. 89“. 
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A, 2.8. Entgeltordnung für Mesnerinnen und Mesner 

§ 1 Eingruppierung 

 

(1) Mesnerinnen/Mesner – nachfolgend Beschäftigte genannt – sind in Entgeltgruppe 4 
eingruppiert. 
 
(2) Beschäftigte an Stellen, die eine abgeschlossene mindestens dreijährige Berufsausbildung 
erfordern, sowie sonstige Beschäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer 
Erfahrungen entsprechende Tätigkeiten ausüben, sind in Entgeltgruppe 5 eingruppiert. 
 
(3) Beschäftigte, deren Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 5 heraushebt, dass sie 
an Kathedralkirchen, Basiliken und bedeutenden Wallfahrtskirchen mit besonderen Aufgaben 
betraut sind, sind in Entgeltgruppe 6 eingruppiert. 

§ 2 Ausgleich für Sonderformen der Arbeit 

 

(1) § 8 Absatz 1 Satz 3 Buchstabe b) bis f) Teil A, 1. findet keine Anwendung. 
 
(2) 1Beschäftigte erhalten eine Zulage in Höhe von 4,5 % des Tabellenentgelts aus Stufe 3 
ihrer jeweiligen Entgeltgruppe. 2Für Teilzeitbeschäftigte wird die Zulage anteilig gewährt. 

§ 3 Übergangsregelungen 

 

(1) 1Beschäftigte, die nach den bis 30.09.2013 geltenden Eingruppierungsvorschriften bereits 
der Entgeltgruppe 6 zugeordnet sind, sind mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung im Wege der 
Besitzstandswahrung in Entgeltgruppe 6 eingruppiert. 2Auf diese Beschäftigten findet § 2 
Absatz 2 keine Anwendung, sofern sie die Voraussetzungen des § 1 Absatz 3 nicht erfüllen. 
 
(2) Mit Inkrafttreten dieser Entgeltordnung finden die Vorschriften der §§ 8 und 8a Teil A, 3. 
auf Mesnerinnen und Mesner keine Anwendung mehr. 
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§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe zugeordnet. 2Zum 1. Oktober 2007 steigen diese 
Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe auf. 
3Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 
 
(2) 1Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 höhergruppiert (nach § 8 Absatz 1 und 3 
1. Alternative, § 9 Absatz 3 Buchstabe a) oder aufgrund Übertragung einer mit einer höheren 
Entgeltgruppe bewerteten Tätigkeit), so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe 
Tabellenentgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 
Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 2In den Fällen des 
Satzes 1 gilt § 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung 
entsprechend. 3Werden Beschäftigte vor dem 1. Oktober 2007 herabgruppiert, werden sie in 
der niedrigeren Entgeltgruppe derjenigen individuellen Zwischenstufe zugeordnet, die sich bei 
Herabgruppierung im September 2005 ergeben hätte; der weitere Stufenaufstieg richtet sich 
nach Absatz 1 Satz 2 und 3. 
 
(3) 1Liegt das Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgelt-
gruppe, werden die Beschäftigten abweichend von Absatz 1 einer dem Vergleichsentgelt 
entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 2Das Entgelt aus der individuellen 
Endstufe gilt als Tabellenentgelt im Sinne des § 15 Teil A,1. 3Bei einer Höhergruppierung aus 
einer individuellen Endstufe werden die Beschäftigten entsprechend § 17 Absatz 4 Teil A, 1. 
der Endstufe der höheren Entgeltgruppe zugeordnet. 4Beträgt das Tabellenentgelt nach Satz 
3 weniger als die Summe aus dem Entgelt der bisherigen individuellen Endstufe und 2 
Prozent der Endstufe der höheren Entgeltgruppe, wird die/der Beschäftigte in der höheren 
Entgeltgruppe erneut einer individuellen Endstufe zugeordnet. 5Das Entgelt der neuen 
individuellen Endstufe wird dabei festgesetzt auf die Summe aus dem Entgelt der bisherigen 
individuellen Endstufe und 2 Prozent des Tabellenentgelts der Endstufe der höheren 
Entgeltgruppe. 6Der Betrag der individuellen Endstufe verändert sich um denselben 
Prozentsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 6: 
Für die Veränderung der Beträge der individuellen Endstufen ab 1. März 2018, ab 1. April 2019 und ab 1. März 2020 gelten 
folgende Prozentsätze: 
 
a) Anlage A zu Teil A, 1. 
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

15 2,89% 2,81% 0,96% 

14 2,94% 2,85% 0,98% 

13 2,89% 2,81% 0,96% 

12 2,89% 2,81% 0,96% 

11 2,89% 2,81% 0,96% 

10 2,89% 2,81% 0,96% 

9c 3,61% 3,49% 1,19% 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28189
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27210
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27034
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27204
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27007&DatumAuswahl=


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt II: Überleitungsregelungen (§§ 3-7) 

§ 6 Stufenzuordnung der Angestellten 
 

 

 

9b 3,03% 2,94% 1,01% 

9a 2,86% 2,78% 0,95% 

8 2,99% 2,90% 0,99% 

7 2,89% 2,81% 0,96% 

6 3,09% 3,00% 1,03% 

5 3,16% 3,07% 1,05% 

4 3,02% 2,93% 1,00% 

3 3,13% 3,03% 1,04% 

2 3,43% 3,31% 1,13% 

1 4,33% 4,15% 1,41% 

 
b) Anlage F (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) zu Teil A, 1. 
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

S 18 3,11% 3,02% 1,03% 

S 17 3,11% 3,02% 1,03% 

S 16 3,11% 3,02% 1,03% 

S 15 3,11% 3,02% 1,03% 

S 14 3,11% 3,02% 1,03% 

S 13 3,11% 3,02% 1,03% 

S 12 3,11% 3,02% 1,03% 

S 11b 3,11% 3,02% 1,03% 

S 11a 3,11% 3,02% 1,03% 

S 9 3,11% 3,02% 1,03% 

S 8b 3,11% 3,02% 1,03% 

S 8a 3,11% 3,02% 1,03% 

S 7 3,11% 3,02% 1,03% 

S 4 3,11% 3,02% 1,03% 

S 3 3,11% 3,02% 1,03% 

S 2 3,11% 3,02% 1,03% 
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c) Anlage F (Beschäftigte in der Pflege) zu Teil A, 1.  
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

P 16 2,90% 3,29% 1,04% 

P 15 2,90% 3,29% 1,04% 

P 14 2,90% 3,29% 1,04% 

P 13 2,90% 3,29% 1,04% 

P 12 2,90% 3,29% 1,04% 

P 11 2,90% 3,29% 1,04% 

P 10 2,90% 3,29% 1,04% 

P 9 2,90% 3,29% 1,04% 

P 8 2,90% 3,29% 1,04% 

P 7 2,90% 3,29% 1,04% 

P 6 2,90% 3,29% 1,04% 

P 5 2,90% 3,29% 1,04% 

 
d) Entgeltgruppen 2Ü und 15Ü  
 

Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

15Ü 3,19% 3,09% 1,06% 

2Ü 4,90% 3,31% 1,13% 

 
(4) 1Beschäftigte, deren Vergleichsentgelt niedriger ist als das Tabellenentgelt in der Stufe 2, 
werden abweichend von Absatz 1 der Stufe 2 zugeordnet. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 3Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte, 
denen am 30. September 2005 eine in der Allgemeinen Vergütungsordnung/Tätigkeits-
merkmale (Teil A, 3. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung) durch die Eingruppierung 
in Vergütungsgruppe V a in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit Aufstieg nach IVb 
und IVa in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung abgebildete Tätigkeit übertragen ist, 
der Stufe 1 der Entgeltgruppe 10 zugeordnet. 
 
Protokollnotiz zu § 6 (gilt bis zum Inkrafttreten einer neuen Entgeltordnung): 
1. 1Ist im Falle der Sätze 1 und 2 des Absatz 2 eine Leiterin/ein Leiter oder eine/ein durch ausdrückliche Anordnung 
stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter einer Kindertagesstätte wegen der Erhöhung der Kinderzahl in eine höhere 
Entgeltgruppe eingruppiert, erhält sie/er anstelle der Höhergruppierung eine Zulage in Höhe der Differenz zwischen 
ihrem/seinem bisherigen Entgelt und dem Entgelt das sie/er bei Vollzug der Höhergruppierung erhalten würde. 2Im Falle des 
Absinkens der Kinderzahl unter den für die Höhergruppierung maßgeblichen Wert entfällt die Zulage. 
2. 1Ist im Falle des Absatzes 2 Satz 3 eine Leiterin/ein Leiter oder eine/ein durch ausdrückliche Anordnung stellvertretende 
Leiterin/stellvertretender Leiter einer Kindertagesstätte durch das Absinken der Kinderzahl in eine niedrigere Entgeltgruppe 
eingruppiert, ist diese Beschäftigte/dieser Beschäftigte derjenigen Stufe in der niedrigeren Entgeltgruppe zuzuordnen, die sich 
ergibt, wenn sie/er ihre/seine Tätigkeit als Leiterin/Leiter oder stellvertretende Leiterin/stellvertretender Leiter in der 
niedrigeren Entgeltgruppe ausgeübt hätte, soweit diese Stufenzuordnung günstiger ist als die Neuberechnung des 
Vergleichsentgelts. 2Satz 1 gilt nicht bei Beschäftigten, die gemäß Absatz 1 eine Zulage erhalten. 
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§ 7 Stufenzuordnung der Arbeiterinnen und Arbeiter 

 

(1) 1Beschäftigte aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung werden entsprechend ihrer Beschäftigungszeit nach § 6 Teil B, 1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung der Stufe der gemäß § 4 bestimmten Entgeltgruppe 
zugeordnet, die sie erreicht hätten, wenn die Entgelttabelle des in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung bereits seit Beginn ihrer Beschäftigungszeit gegolten hätte; Stufe 1 ist 
hierbei ausnahmslos mit einem Jahr zu berücksichtigen. 2Der weitere Stufenaufstieg richtet 
sich nach den Bestimmungen des Teil A, 1. 
 
(2) § 6 Absatz 3 und Absatz 4 Satz 1 und 2 gilt für Beschäftigte gemäß Absatz 1 
entsprechend. 
 
(3) 1Ist das Tabellenentgelt nach Absatz 1 Satz 1 niedriger als das Vergleichsentgelt, werden 
die Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Zwischenstufe 
zugeordnet. 2Der Aufstieg aus der individuellen Zwischenstufe in die dem Betrag nach 
nächsthöhere reguläre Stufe ihrer Entgeltgruppe findet zu dem Zeitpunkt statt, zu dem sie 
gemäß Absatz 1 Satz 1 die Voraussetzungen für diesen Stufenaufstieg aufgrund der 
Beschäftigungszeit erfüllt haben. 3§ 6 Absatz 3 Satz 6 gilt entsprechend. 
 
(4) 1Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in der individuellen Zwischenstufe 
höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Tabellenentgelt nach der regulären 
Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen Zwischenstufe entspricht, jedoch nicht 
weniger als das Tabellenentgelt der Stufe 2; der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach den 
Bestimmungen des Teil A, 1. 2§ 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung gilt entsprechend. 3Werden Beschäftigte während ihrer Verweildauer in 
der individuellen Zwischenstufe herabgruppiert, erfolgt die Stufenzuordnung in der niedrigeren 
Entgeltgruppe, als sei die niedrigere Einreihung bereits im September 2005 erfolgt; der 
weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen Zwischenstufe nach 
Absatz 3 Satz 2, ansonsten nach Absatz 1 Satz 2. 
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Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 8 Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege 

 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in 
eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bei 
Fortgeltung des bisherigen Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen (ABD) in der bis 
zum 30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des Teil A in der 
ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung eingruppiert. 2Abweichend von Satz 1 erfolgt die 
Höhergruppierung in die Entgeltgruppe 5, wenn die Beschäftigten aus der Vergütungsgruppe 
VIII Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit ausstehendem Aufstieg nach 
Vergütungsgruppe VII Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung übergeleitet 
worden sind; sie erfolgt in die Entgeltgruppe 8, wenn die Beschäftigten aus der 
Vergütungsgruppe VI b Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit 
ausstehendem Aufstieg nach Vergütungsgruppe V c Teil A in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung übergeleitet worden sind. 3Voraussetzung für die Höhergruppierung nach 
Satz 1 und 2 ist, dass 
– zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden hätten, und 
– bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, 
die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht in den Fällen des § 4 Absatz 2. 5Erfolgt die Höhergruppierung 
vor dem 1. Oktober 2007, gilt – gegebenenfalls unter Berücksichtigung des Satzes 2 – § 6 
Absatz 2 Satz 1 und 2 entsprechend. 
 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in 
eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 
bei Fortgeltung des bisherigen Arbeitsvertragsrechts der bayerischen Diözesen (ABD) in der 
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung die für eine Höhergruppierung erforderliche Zeit der 
Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt haben und in der Zeit zwischen dem 1. November 
2005 und dem 30. September 2007 höhergruppiert worden wären, erhalten ab dem Zeitpunkt, 
zu dem sie nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, in ihrer bisherigen Entgeltgruppe 
Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn 
sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt 
hätte. 2Voraussetzung für diesen Stufenaufstieg ist, dass 
– zum individuellen Aufstiegszeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts einer Höhergruppierung entgegengestanden 
hätten, und 
– bis zum individuellen Aufstiegszeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, 
die diesen Aufstieg ermöglicht hätte. 
3Ein etwaiger Strukturausgleich wird ab dem individuellen Aufstiegszeitpunkt nicht mehr 
gezahlt. 4Der weitere Stufenaufstieg richtet sich bei Zuordnung zu einer individuellen 
Zwischenstufe nach § 6 Absatz 1. 5 § 4 Absatz 2 bleibt unberührt. 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Satz 3: 
Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den für 
die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz; sie erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um 
weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3) 1Abweichend von Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 gelten die Absätze 1 bzw. 2 auf 
schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD 
in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bis spätestens zum 31. Dezember 2016 wegen 
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Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit höhergruppiert worden wären, 
unabhängig davon, ob die Hälfte der erforderlichen Bewährungs- oder Tätigkeitszeit am 
Stichtag erfüllt ist. 2In den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 erhalten Beschäftigte, die in der Zeit 
zwischen dem 1. Oktober 2007 und dem 31. Dezember 2016 bei Fortgeltung des ABD in der 
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung höhergruppiert worden wären, in ihrer bisherigen 
Entgeltgruppe Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- oder Endstufe, die sich aus der 
Summe des bisherigen Tabellenentgelts und dem nach Absatz 2 ermittelten 
Höhergruppierungsgewinn nach bisherigem Recht ergibt; die Stufenlaufzeit bleibt hiervon 
unberührt. 3Bei Beschäftigten mit individueller Endstufe erhöht sich in diesen Fällen ihre 
individuelle Endstufe um den nach bisherigem Recht ermittelten Höhergruppierungsgewinn. 
4§ 6 Absatz 3 Satz 4 gilt entsprechend.  
Anmerkungen zu Absatz 3: 
1. Wäre die/der Beschäftigte bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in der Zeit vom 1. 
Oktober 2007 bis 31. Dezember 2007 wegen Erfüllung der Voraussetzungen des Absatzes 3 höhergruppiert worden, findet 
Absatz 3 auf schriftlichen Antrag vom 1. Januar 2008 an Anwendung. 
2. Die individuelle Zwischenstufe verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den 
für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Prozentsatz; sie erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 
um weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3a) 1Absatz 3 findet keine Anwendung auf in eine der Entgeltgruppen 2 sowie 9 bis 15 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit nach dem 
30.09.2012 höhergruppiert worden wären, wenn sie zum Zeitpunkt der Erfüllung bereits die 
Endstufe ihrer Entgeltgruppe erreicht haben. 2Absatz 3 findet auf in eine der Entgeltgruppen 2 
sowie 9 bis 15 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des ABD in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder 
Tätigkeit nach dem 31.08.2013 höhergruppiert worden wären und zu diesem Zeitpunkt die 
Stufe 5 oder eine individuelle Zwischenstufe 5+ ihrer Entgeltgruppe erreicht haben, mit der 
Maßgabe Anwendung, dass ab diesem Zeitpunkt maximal das Entgelt der Endstufe der 
Entgeltgruppe gewährt wird. 
Protokollnotiz zu Absatz 3a Satz 1: 
1Bei Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des Absatz 3a Satz 1 fallen und denen vor Inkrafttreten der Regelung des 
Absatz 3a Satz 1 nach dem 30.09.2012 eine individuelle Endstufe gewährt wurde, entfällt die individuelle Endstufe mit 
Wirkung zum 01.09.2013. 2Diese Beschäftigten erhalten ab diesem Zeitpunkt wieder ein Entgelt nach der Endstufe ihrer 
Entgeltgruppe. 

§ 8a Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen 

 

(1) Auf aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bereits einen oder 
mehrere Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hatten und bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 nur noch einen weiteren Bewährungs-, Zeit- 
oder Tätigkeitsaufstieg erreicht hätten, findet § 8 Anwendung. 
 
(2) Auf aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte, die am 1. Oktober 2005 bereits zwei 
Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hatten und bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts nach dem 30. September 2005 noch eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, 
findet § 9 Absatz 2 und 2a entsprechende Anwendung. 
 
(3) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 3 bzw. 8 übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch zwei Bewährungs-, 
Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege erreicht hätten, sind unabhängig von der Maßgabe, dass die Zeit 
der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt sein muss, zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach 
bisherigem Recht höhergruppiert wären, in die Entgeltgruppe 5 bzw. 9 eingruppiert, sofern die 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28185
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28174
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28189
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28174
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27210
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28235
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=28174


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 8a Mehrfachaufstiege bei kirchenspezifischen Berufen 
 

 

 

Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 bzw. § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese 
Beschäftigten, die nach Satz 1 in EG 5 eingruppiert sind, sind ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgeltgruppe 6 
eingruppiert, wenn die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 31. De-
zember 2016 erreicht worden wäre und die Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 1 Satz 3 
erfüllt sind. 
 
(4) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 8 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch drei Bewährungs-, Zeit- oder 
Tätigkeitsaufstiege bzw. zwei Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstiege und eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht höhergruppiert wären, in die Entgeltgruppe 9 eingruppiert, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese Beschäftigten erhalten ab dem Zeitpunkt, zu 
dem sie nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, Entgelt nach 
derjenigen individuellen Zwischen- bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr 
Vergleichsentgelt (§ 5) nach der Vergütung aufgrund der beiden Höhergruppierungen 
bestimmt hätte, sofern die Voraussetzungen gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind und die 
Neuberechnung des Vergleichsentgelts zu einem höheren Entgelt führt als ihnen ansonsten 
zustehen würde. 3Diese Beschäftigten sind ab dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht die dritte Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgeltgruppe 10 eingruppiert, wenn 
die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht 
worden wäre und die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Satz 3 erfüllt sind. 4Diese 
Beschäftigten erhalten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem Recht eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, eine Besitzstandszulage, wenn die Vergütungs-
gruppenzulage nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht worden 
wäre; § 9 Absatz 2 und 2a findet entsprechende Anwendung. 
 
(5) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
gemäß Anlage 2 K in die Entgeltgruppe 9 übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des 
bisherigen Rechts nach dem 30. September 2005 noch zwei Bewährungs-, Zeit- oder 
Tätigkeitsaufstiege bzw. einen Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstieg und eine 
Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, erhalten unabhängig von der Maßgabe, dass die 
Zeit der Bewährung oder Tätigkeit zur Hälfte erfüllt sein muss, ab dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht höhergruppiert wären, Entgelt nach derjenigen individuellen Zwischen- 
bzw. Endstufe, die sich ergeben hätte, wenn sich ihr Vergleichsentgelt (§ 5) nach der 
Vergütung aufgrund der Höhergruppierung bestimmt hätte, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 8 Absatz 2 Satz 2 erfüllt sind. 2Diese Beschäftigten sind ab dem Zeitpunkt, zu dem 
sie nach bisherigem Recht die zweite Höhergruppierung erreicht hätten, in die Entgelt-
gruppe 10 eingruppiert, wenn die Höhergruppierung nach bisherigem Recht bis spätestens 
31. Dezember 2016 erreicht worden wäre und die Voraussetzungen des § 8 Absatz 1 Satz 3 
erfüllt sind. 3Diese Beschäftigten erhalten zu dem Zeitpunkt, zu dem sie nach bisherigem 
Recht eine Vergütungsgruppenzulage erreicht hätten, eine Besitzstandszulage, wenn die 
Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht bis spätestens 31. Dezember 2016 erreicht 
worden wäre; § 9 Absatz 2 und 2a findet entsprechende Anwendung. 
 
(6) Auf Beschäftigte, die zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem Inkrafttreten einer neuen 
Entgeltordnung eingestellt und gemäß Anlage 4 K eingruppiert werden, finden die Absätze 1 – 
4 Satz 1 entsprechende Anwendung. 
 
Protokollnotiz zu § 8a Absätze 3, 4 und 5: 
Bewährungsaufstiege, die nach bisherigem Recht (ABD i. d. F. bis 30.09.2005) vor dem Inkrafttreten der Änderung des § 8a 
zum 1. Oktober 2011 erreicht worden wären, werden mit Wirkung zum 1. Oktober 2011 vollzogen. Entgeltnachzahlungen für 
Bewährungsaufstiege, die zwischen 1. Oktober 2011 und 31. Oktober 2012 erreicht worden wären oder mit Wirkung zum 1. 
Oktober 2011 zu vollziehen sind, werden mit dem Tabellenentgelt für den Monat Oktober 2012 ausgezahlt. 
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§ 9 Vergütungsgruppenzulagen 

 

(1) Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, denen am 30. September 2005 nach der Vergütungsordnung zum 
Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung eine Vergütungsgruppenzulage zusteht, 
erhalten in der Entgeltgruppe, in die sie übergeleitet werden, eine Besitzstandszulage in Höhe 
ihrer bisherigen Vergütungsgruppenzulage. 
 
(2) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. Septem-
ber 2005 eine Vergütungsgruppenzulage ohne vorausgehenden Fallgruppenaufstieg erreicht 
hätten, erhalten ab dem Zeitpunkt, zu dem ihnen die Zulage nach bisherigem Recht 
zugestanden hätte, eine Besitzstandszulage. 2Die Höhe der Besitzstandszulage bemisst sich 
nach dem Betrag, der als Vergütungsgruppenzulage zu zahlen gewesen wäre, wenn diese 
bereits am 30. September 2005 zugestanden hätte. 3Voraussetzung ist, dass 
– am 1. Oktober 2005 die für die Vergütungsgruppenzulage erforderliche Zeit der Bewährung 
oder Tätigkeit nach Maßgabe des § 23 a Abschnitt B und C Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung zur Hälfte erfüllt ist, 
– zu diesem Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vorliegen, die bei Fortgeltung des bisherigen 
Rechts der Vergütungsgruppenzulage entgegengestanden hätten und 
– bis zum individuellen Zeitpunkt nach Satz 1 weiterhin eine Tätigkeit auszuüben ist, die zu 
der Vergütungsgruppenzulage geführt hätte. 
 
(2a) 1Absatz 2 gilt auf schriftlichen Antrag entsprechend für übergeleitete Beschäftigte, die bei 
Fortgeltung des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bis spätestens zum 
31.Dezember 2016 wegen Erfüllung der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit die 
Voraussetzungen der Vergütungsgruppenzulage erfüllt hätten, unabhängig davon, ob die 
Hälfte der erforderlichen Zeit der Bewährung oder Tätigkeit am Stichtag erfüllt ist. 2Die 
Anmerkung Nr. 1 zu § 8 Absatz 3 gilt entsprechend. 
 
(3) Für aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, die bei Fortgeltung des bisherigen Rechts nach dem 30. 
September 2005 im Anschluss an einen Fallgruppenaufstieg eine Vergütungsgruppenzulage 
erreicht hätten, gilt Folgendes: 
a) 1In eine der Entgeltgruppen 3, 5, 6 oder 8 übergeleitete Beschäftigte, die den Fallgruppen-
aufstieg am 30. September 2005 noch nicht erreicht haben, sind zu dem Zeitpunkt, zu dem sie 
nach bisherigem Recht höhergruppiert worden wären, in die nächsthöhere Entgeltgruppe des 
in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung eingruppiert; § 8 Absatz 1 Satz 2 bis 5 gilt 
entsprechend. 2Eine Besitzstandszulage für eine Vergütungsgruppenzulage steht nicht zu. 
b) 1Ist ein der Vergütungsgruppenzulage vorausgehender Fallgruppenaufstieg am 30. 
September 2005 bereits erfolgt, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 1. Oktober 2005 die 
Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungsgruppenzulage einschließlich der 
Zeit für den vorausgehenden Aufstieg zurückgelegt sein muss oder die Vergütungsgruppen-
zulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 31. Dezember 2016 erworben worden 
wäre. 2Im Fall des Satzes 1 2. Alternative wird die Vergütungsgruppenzulage auf schriftlichen 
Antrag gewährt. 3Die Anmerkung zu § 8 Absatz 3 Nummer 1 gilt entsprechend. 
c) 1Wäre im Fall des Buchstaben a nach bisherigem Recht der Fallgruppenaufstieg 
spätestens am 30. September 2007 erreicht worden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, dass am 
1. Oktober 2007 die Hälfte der Gesamtzeit für den Anspruch auf die Vergütungs-
gruppenzulage einschließlich der Zeit für den vorausgehenden Aufstieg erreicht worden sein 
muss und die Vergütungsgruppenzulage bei Fortgeltung des bisherigen Rechts bis zum 
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31. Dezember 2016 erworben worden wäre. 2Die Anmerkung zu § 8 Absatz 3 Nummer 1 gilt 
entsprechend. 
 

(4) 1Die Besitzstandszulage nach den Absätzen 1, 2 und 3 Buchstabe b) wird so lange 
gezahlt, wie die anspruchsbegründende Tätigkeit ununterbrochen ausgeübt wird und die 
sonstigen Voraussetzungen für die Vergütungsgruppenzulage nach bisherigem Recht 
weiterhin bestehen. 2Sie verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den für die 
jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 
Anmerkungen zu Absatz 4 Sätze 1 und 2: 
11Unterbrechungen wegen Elternzeit, Wehr- oder Zivildienstes, unbezahlten Sonderurlaubs aufgrund von Familienpflichten im 
Sinne des § 4 Absatz 2 BGleiG, Sonderurlaubs, bei dem der Arbeitgeber vor Antritt ein dienstliches oder betriebliches 
Interesse an der Beurlaubung anerkannt hat, Bezuges einer Rente auf Zeit wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen 
Ablaufs der Krankenbezugsfristen sowie wegen vorübergehender Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit sind 
unschädlich. 2In den Fällen, in denen eine Unterbrechung aus den in Satz 1 genannten Gründen nach dem 30. September 
2005 und vor dem 1. Juli 2008 endet, wird eine Besitzstandszulage nach § 9 Absatz 1, 2 oder 3 Buchst. b oder c rückwirkend 
vom 1. Juli 2008 an gezahlt, wenn bis zum 31. März 2009 ein entsprechender schriftlicher Antrag (Ausschlussfrist) gestellt 
worden ist. 3Ist eine entsprechende Leistung bis zum 31. März 2008 schriftlich geltend gemacht worden, erfolgt die Zahlung 
rückwirkend vom 1. Juni 2008 an. 
2. Die Besitzstandszulage erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und am 1. 
März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

§ 10 Fortführung vorübergehend übertragener höherwertiger Tätigkeit 

 

1Beschäftigte, denen am 30. September 2005 eine Zulage nach § 24 Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung zusteht, erhalten nach Überleitung eine Besitzstandszulage in 
Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange sie die anspruchsbegründende Tätigkeit weiterhin 
ausüben und die Zulage nach bisherigem Recht zu zahlen wäre. 2Wird die 
anspruchsbegründende Tätigkeit über den 30. September 2007 hinaus beibehalten, finden mit 
Wirkung ab dem 1. Oktober 2007 die Bestimmungen des ABD in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung über die vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit 
Anwendung. 3Für eine vor dem 1. Oktober 2005 vorübergehend übertragene höherwertige 
Tätigkeit, für die am 30. September 2005 wegen der zeitlichen Voraussetzungen des § 24 
Absatz 1 bzw. 2 Teil A,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung noch keine Zulage 
gezahlt wird, gilt Satz 1 und 2 ab dem Zeitpunkt entsprechend, zu dem nach bisherigem Recht 
die Zulage zu zahlen gewesen wäre. 4Sätze 1 bis 3 gelten in den Fällen des § 9 Teil B,1. in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung entsprechend; bei Vertretung einer 
Arbeiterin/eines Arbeiters bemisst sich die Zulage nach dem Unterschiedsbetrag zwischen 
dem Lohn nach § 9 Absatz 2 Buchstabe a Teil B,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung und dem im September 2005 ohne Zulage zustehenden Lohn. 5Sätze 1 bis 4 gelten 
bei besonderen Vorschriften im Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung über 
die vorübergehende Übertragung höherwertiger Tätigkeiten entsprechend. 6Ist Beschäftigten, 
die eine Besitzstandszulage nach Satz 1 erhalten, die anspruchsbegründende Tätigkeit bis 
zum 30. September 2007 dauerhaft übertragen worden, erhalten sie eine persönliche Zulage. 
7Die Zulage nach Satz 6 wird für die Dauer der Wahrnehmung dieser Tätigkeit auf einen bis 
zum 31. März 2009 zu stellenden schriftlichen Antrag (Ausschlussfrist) der/des Beschäftigten 
vom 1. Juli 2008 an gezahlt. 8Die Höhe der Zulage bemisst sich nach dem Unterschiedsbetrag 
zwischen dem am 1. Oktober 2005 nach § 6 oder § 7 zustehenden Tabellenentgelt oder 
Entgelt nach einer individuellen Zwischen- oder Endstufe einschließlich der 
Besitzstandszulage nach Satz 1 und dem Tabellenentgelt nach der Höhergruppierung. 
9Allgemeine Entgeltanpassungen, Erhöhungen des Entgelts durch Stufenaufstiege und 
Höhergruppierungen sowie Zulagen gemäß § 14 Absatz 3 ABD Teil A,1. sind auf die 
persönliche Zulage in voller Höhe anzurechnen. 
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§ 11 Kinderbezogene Entgeltbestandteile 

 

(1) 1Für im September 2005 zu berücksichtigende Kinder werden die kinderbezogenen 
Entgeltbestandteile des ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in der für 
September 2005 zustehenden Höhe als Besitzstandszulage fortgezahlt, solange für diese 
Kinder Kindergeld nach dem Einkommensteuergesetz (EStG) oder nach dem Bundeskinder-
geldgesetz (BKGG) ununterbrochen gezahlt wird oder ohne Berücksichtigung des § 64 oder 
§ 65 EStG oder des § 3 oder § 4 BKGG gezahlt würde. 2Die Besitzstandszulage entfällt ab 
dem Zeitpunkt, zu dem einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund 
einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die Besitzstandszulage 
gewährt wird, das Kindergeld gezahlt wird. 3Unterbrechungen wegen Ableistung von 
Grundwehrdienst, Zivildienst oder Wehrübungen sowie die Ableistung eines freiwilligen 
sozialen oder ökologischen Jahres sind unschädlich; soweit die unschädliche Unterbrechung 
bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt des 
Wiederauflebens der Kindergeldzahlung gewährt. 4Ebenso unschädlich sind Unterbrechungen 
in der Entgeltzahlung 
a) wegen Inanspruchnahme der Elternzeit, 
b) wegen eines Sonderurlaubs ohne Fortzahlung des Entgelts im Falle der Betreuung eines 
Kindes unter 14 Jahren oder der Pflege eines nach ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen 
sonstigen Angehörigen. 
c) wegen kurzzeitiger Unterbrechungen nach § 45 SGB V (Krankengeld bei Erkrankung des 
Kindes) oder 
d) wegen kurzfristiger Arbeitsbefreiung im Sinne des § 29 Absatz 3 Satz 2 Teil A, 1. 
5Soweit die unschädliche Unterbrechung bereits im Monat September 2005 vorliegt, wird die 
Besitzstandszulage ab dem Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Zahlung des Entgelts gewährt. 
Protokollnotiz zu § 11 Absatz 1: 
1Zur Vermeidung finanzieller Härten kann der Arbeitgeber auf Antrag auch in anderen als den in Absatz 1 Satz 3 genannten 
Ausnahmetatbeständen die Besitzstandszulage Kind wieder aufleben lassen. 2Der Antrag kann im Rahmen der tariflichen 
Ausschlussfrist auch rückwirkend gestellt werden, frühestens jedoch mit Wirkung zum 01.09.2015. 

 
(1a) 1Entfallen bei einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder auf Grund einer 
Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder nach einer 
Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, aus einem anderen als in Absatz 1 Satz 2 
genannten Grund für ein Kind, für das der/dem Beschäftigten wegen des Kindergeldbezugs 
durch die andere Person die kinderbezogene Besitzstandszulage nicht oder nicht in vollem 
Umfang gewährt worden ist, kinderbezogene Entgeltbestandteile oder Teile davon, ist 
der/dem Beschäftigten eine Besitzstandszulage in der Höhe zu gewähren, dass der 
kinderbezogene Entgeltbestandteil insgesamt nur einmal pro Kind gezahlt wird. 2Auf einen 
Wechsel im Kindergeldbezug kommt es in diesem Fall nicht an. 3Jede Änderung im Sinne von 
Satz 1 hat die/der Beschäftigte dem Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 4Absatz 
1b bleibt unberührt. 
 
(1b) 1Die Besitzstandszulage gemäß Absatz 1 Satz 1 bzw. Absatz 1a wird anteilig reduziert 
oder entfällt, soweit und sofern bei einer anderen Person, die im öffentlichen Dienst steht oder 
auf Grund einer Tätigkeit im öffentlichen Dienst nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
nach einer Ruhelohnordnung versorgungsberechtigt ist, für ein Kind, für welches die 
Besitzstandszulage gewährt wird, ein Anspruch auf kinderbezogene Entgeltbestandteile neu 
entsteht, sich ändert oder ein ruhender Anspruch wiederauflebt. 2Jede Änderung der 
Anspruchsberechtigung der anderen Person gemäß Satz 1 hat die/der Beschäftigte dem 
Arbeitgeber unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 
Protokollnotiz zu den Absätzen 1, 1a und 1b: 
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Dem öffentlichen Dienst steht gleich eine Tätigkeit im Dienst eines sonstigen Arbeitgebers, der die Regelungen des § 11 TVÜ 
(in der Fassung Bund bzw. VKA bzw. Länder) oder des § 29 BAT hinsichtlich der kinderbezogenen Anteile im Ortszuschlag 
oder diesen vergleichbare Regelungen anwendet. 
 
(2) 1§ 24 Absatz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung ist anzuwenden. 
2Die Besitzstandszulage nach Absatz 1 Satz 1 verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen um den für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz 
nach Maßgabe des § 20 a Teil A, 1. 3Ansprüche nach Absatz 1 können für Kinder ab dem 
vollendeten 16. Lebensjahr durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten abgefunden 
werden. 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 2: 
Der Betrag der Besitzstandszulage erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent 
und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
a) zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem 31. Dezember 2005 geborene Kinder der 
übergeleiteten Beschäftigten, 
b) die Kinder von bis zum 31. Dezember 2005 in ein Arbeitsverhältnis übernommenen 
Auszubildenden, sowie Praktikantinnen und Praktikanten aus im ABD geregelten 
Beschäftigungsverhältnissen, soweit diese Kinder vor dem 1. Januar 2006 geboren sind. 

§ 12 Strukturausgleich 

 

(1) 1Aus dem Geltungsbereich des Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte erhalten ausschließlich in den in den Anlagen 3, 3 A und 3 K 
aufgeführten Fällen zusätzlich zu ihrem monatlichen Entgelt einen nicht dynamischen 
Strukturausgleich. 2Maßgeblicher Stichtag für die anspruchsbegründenden Voraussetzungen 
(Vergütungsgruppe, Lebensalterstufe, Ortszuschlag, Aufstiegszeiten) ist der 01. Oktober 
2005, sofern in den Anlagen 3, 3 A und 3 K nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist. 
 
(1a) Für nach Anlage 2 K übergeleitete Beschäftigte werden durch Beschluss der Bayerischen 
Regional-KODA gesonderte Ausgleichszahlungen (Anlage 3 K) festgelegt. 
 
(2) Die Zahlung des Strukturausgleichs beginnt im Oktober 2007, sofern in den Anlagen 3, 3 A 
und 3 K nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
(3) (frei) 
 
(4) Bei Teilzeitbeschäftigung steht der Strukturausgleich anteilig zu (§ 24 Absatz 2 Teil A, 1. in 
der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung). 
Anmerkung zu Absatz 4: 
Bei späteren Veränderungen der individuellen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit der/des Beschäftigten ändert sich der 
Strukturausgleich entsprechend. 
 
(5) 1Bei Höhergruppierungen wird der Unterschiedsbetrag zum bisherigen Entgelt auf den 
Strukturausgleich angerechnet. 2Für die Dauer der vorübergehenden Übertragung einer 
höherwertigen Tätigkeit wird die Zulage nach § 14 Absatz 3 Teil A, 1. auf den Struktur-
ausgleich angerechnet. 3Entsprechendes gilt für die Zulage in den Fällen der Übertragung 
einer Führungsposition auf Probe nach § 31 Teil A, 1. und auf Zeit nach § 32 Teil A, 1. 
 
(5a) 1In den Entgeltgruppen 9 bis 15 wird beim Erreichen der Stufe 6 der Unterschiedsbetrag 
zum bisherigen Entgelt auf den Strukturausgleich angerechnet, soweit eine Überleitung nach 
Anlage 2 oder 2 K erfolgt ist. 2Die Zulagen gemäß Anlage 2 und der Erhöhungsbetrag gemäß 
Anlage 2 K werden auf den Strukturausgleich angerechnet. 
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(6) Einzelvertraglich kann der Strukturausgleich abgefunden werden. 

§ 13 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall 

 

1Bei Beschäftigten, für die bis zum 30. September 2005 § 71 Teil A,1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung gegolten hat, wird abweichend von § 22 Absatz 2 Teil A, 1. in 
der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung für die Dauer des über den 30. September 2005 
hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses der Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem festgesetzten Nettokrankengeld oder der 
entsprechenden gesetzlichen Nettoleistung und dem Nettoentgelt (§ 22 Absatz 2 Satz 2 und 3 
Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung) gezahlt. 2Nettokrankengeld ist das 
um die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung reduzierte Krankengeld. 3Für Beschäftigte, 
die nicht der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung unterliegen, ist bei 
der Berechnung des Krankengeldzuschusses der Höchstsatz des Nettokrankengeldes, der bei 
Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung zustünde, zugrunde zu legen. 

§ 14 Beschäftigungszeit 

 

(1) Für die Dauer des über den 30. September 2005 hinaus fortbestehenden Arbeitsverhält-
nisses werden die vor dem 1. Oktober 2005 nach Maßgabe der einschlägigen Vorschriften 
anerkannten Beschäftigungszeiten als Beschäftigungszeit im Sinne des § 34 Absatz 3 Teil 
A,1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung berücksichtigt. 
 
(2) Für die Anwendung des § 23 Absatz 2 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden 
Fassung werden die bis zum 30. September 2005 zurückgelegten Zeiten im Sinne des § 39 
Teil A,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung als Jubiläumsdienstzeit berücksichtigt. 

§ 15 Urlaub 

 

(1) 1Beschäftigte der Vergütungsgruppen I und I a, die für das Urlaubsjahr 2005 aus Teil A in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einen Anspruch auf 30 Arbeitstage Erholungs-
urlaub erworben haben, behalten bei einer Fünftagewoche diesen Anspruch für die Dauer des 
über den 30. September 2005 hinaus ununterbrochen fortbestehenden Arbeitsverhältnisses. 
2Die Urlaubsregelungen des ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung bei 
abweichender Verteilung der Arbeitszeit gelten entsprechend. 
 
(2) § 49 Absatz 1 und 2 Teil B,1. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung einschließlich 
Protokollnotiz zu Absatz 2 Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung über 
Zusatzurlaub für gesundheitsgefährdende Arbeiten für Arbeiter gelten bis zum In-Kraft-Treten 
einer entsprechenden Regelung fort; im Übrigen gilt Absatz 1 entsprechend. 

§ 16 Abgeltung 

 

1Durch Vereinbarung mit der/dem Beschäftigten können Entgeltbestandteile aus 
Besitzständen, ausgenommen für Vergütungsgruppenzulagen, pauschaliert bzw. abgefunden 
werden. 2§ 11 Absatz 2 Satz 3 und § 12 Absatz 6 bleiben unberührt. 
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§ 16a Leistungsgeminderte Beschäftigte 

 

(1) Die nach der Protokollnotiz zum 3. Abschnitt in der bis zum 28. Februar 2014 geltenden 
Fassung zurückgestellte Überleitung der Beschäftigten mit Anspruch auf Entgeltsicherung bei 
Leistungsminderung in das Entgeltsystem des ABD Teil A,1. erfolgt nach folgenden 
Regelungen: 
 
1. 1Beschäftigte, die am 30. September 2005 eine Zahlung nach § 37 Absatz 1 und 2 Teil 
B, 1. in der bis zum 30. Septembern 2005 geltenden Fassung erhalten haben, werden 
rückwirkend zum 1. Oktober 2005 nach Maßgabe des § 4 i.V.m. der Anlage 2 in das 
Entgeltsystem des Teil A, 1. übergeleitet. 2Maßgebend hierbei ist die Lohngruppe, in der 
die/der Beschäftigte vor Eintritt der Leistungsminderung eingruppiert war. 3Die 
Stufenzuordnung bestimmt sich nach Maßgabe der §§ 5 und 7. 4Der weitere Stufenaufstieg ist 
unter Anwendung des § 7 und der Regelungen des Teil A, 1. bis zum 28. Februar 2014 
nachzuzeichnen. 5Ab dem 1. März 2014 richtet sich der weitere Stufenaufstieg nach den 
Regelungen des Teil A, 1. 6Zur Ermittlung des der/dem Beschäftigten zustehenden Entgelts 
sind dem nach Satz 1 bis 5 zustehenden Tabellenentgelt zuzüglich der nach § 37 Absatz 1 
und 2 Teil B, 1. in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung gesicherten 
Lohnbestandteile das jeweilige Tabellenentgelt, das sich aus der aufgrund der 
Leistungsminderung zugewiesenen Tätigkeit ergeben würde, und die sonstigen § 37 Teil B, 1. 
in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung entsprechenden Entgeltbestandteile 
(Vorarbeiter- und andere Funktionszulagen, Erschwerniszuschläge und Schichtzulagen sowie 
etwaige Zeitzuschläge) monatlich gegenüberzustellen. 7Das der Leistungsminderung 
entsprechende Tabellenentgelt ist in entsprechender Anwendung der Sätze 1 bis 4 
nachzuzeichnen; Satz 5 gilt entsprechend. 8Ist das der Leistungsminderung entsprechende 
Entgelt nach Satz 6 und 7 niedriger als das gesicherte Entgelt, ist ab 1. März 2014 an seiner 
Stelle das gesicherte Entgelt zu zahlen. 9Für die Zeit davor verbleibt es bei den geleisteten 
Zahlungen, wenn diese die sich aus Satz 1 der Protokollnotiz zum 3. Abschnitt in der bis zum 
28. Februar 2014 geltenden‚ Fassung ergebenden Ansprüche nicht unterschreiten; § 37 Teil 
A, 1. bleibt unberührt. 10Beschäftigte, die am 30. September 2005 Monatslohn nach § 25 
Absatz 1 Teil B, 1. in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung erhalten haben, 
werden rückwirkend zum 1. Oktober 2005 in entsprechender Anwendung der Sätze 1, 3 und 4 
in das Entgeltsystem des Teil A, 1. übergeleitet; Satz 5 gilt entsprechend. 
 
2. 1Beschäftigte, die am 30. September 2005 eine Ausgleichszulage nach § 56 Teil A, 1. in 
der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung erhalten haben, werden rückwirkend 
zum 1. Oktober 2005 nach Maßgabe des § 4 i.V.m. der Anlage 2 in das Entgeltsystem des 
Teil A, 1. übergeleitet. 2Maßgebend hierbei ist die Vergütungsgruppe, in der die/der 
Beschäftigte vor ihrem/seinem Unfall bzw. vor Feststellung einer Berufskrankheit eingruppiert 
war. 3Die Stufenzuordnung bestimmt sich nach Maßgabe der §§ 5 und 6. 4Der weitere 
Stufenaufstieg ist unter Anwendung des § 6 und der Regelungen des Teil A, 1. bis zum 
28. Februar 2014 nachzuzeichnen. 5Zur Ermittlung der der/dem Beschäftigten zustehenden 
Ausgleichszulage sind in entsprechender Anwendung der Sätze 1 bis 4 die Entgeltgruppe und 
die Stufe festzustellen, in denen die/der Beschäftigte weiterbeschäftigt wird. 6Der 
Unterschiedsbetrag zwischen beiden Entgeltgruppen und Stufen ist der ab dem 1. März 2014 
zu zahlende Ausgleichsbetrag. 7Für die Zeit davor verbleibt es bei den geleisteten Zahlungen, 
wenn diese die sich aus Satz 2 der Protokollnotiz zum 3. Abschnitt in der bis zum 28. Februar 
2014 geltenden Fassung ergebenden Ansprüche nicht unterschreiten; § 37 Teil A,1. bleibt 
unberührt. 
 
3. 1Soweit abweichend von Nummern 1 und 2 bereits vor dem 1. März 2014 die Überleitung in 
das Entgeltsystem des Teil A, 1. erfolgt ist, verbleibt es dabei auch für die Zeit nach dem 28. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27007&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27240&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27066&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27066&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=27066&Itemid=101


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt III: Besitzstandsregelungen (§§ 8-16a) 

§ 16a Leistungsgeminderte Beschäftigte 
 

 

 

Februar 2014. 2Die/Der Beschäftigte kann bis zum 31. August 2015 schriftlich die Anwendung 
von Nummer 1 oder 2 mit Wirkung ab dem 1. März 2014 beantragen. 
 
(2) 1§§ 25 Absatz 1 und 37 Teil B, 1. jeweils in der bis zum 30. September 2005 geltenden 
Fassung und § 56 Teil A, 1. in der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung finden in 
ihrem jeweiligen Geltungsbereich weiterhin Anwendung, und zwar auch auf Beschäftigte im 
Sinne des § 1 Absatz 2. 2§ 55 Absatz 2 Unterabsatz 2 Satz 2 Teil A, 1. in der bis zum 30. 
September 2005 geltenden Fassung bleibt in seinem bisherigen Geltungsbereich unberührt. 
 
(3) Die in den Absätzen 1 und 2 genannten Regelungen des Teil A,1. und Teil B, 1. jeweils in 
der bis zum 30. September 2005 geltenden Fassung ergeben sich aus dem Anhang zu § 16a.  
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Abschnitt IV: Sonstige abweichende oder ergänzende Bestimmungen 
(§§ 17-24) 

§ 17 Eingruppierung 

 

(1) (frei) 
 
(2) (frei) 
 
(3) (frei)  
 
(4) (frei) 
 
(5) (frei) 
 
(6) (frei) 
 
(7) 1Die Lohngruppen des Lohngruppenverzeichnisses sind gemäß Anlage 4 den Entgelt-
gruppen zugeordnet. 2In den Fällen des § 16 Absatz 2a und 2b Teil A, 1. kann die 
Eingruppierung in die in dem unmittelbar vorhergehenden Arbeitsverhältnis durch Zeit-, 
Tätigkeits- oder Bewährungsaufstieg erreichte Entgeltgruppe erfolgen, sofern das unmittelbar 
vorhergehende Arbeitsverhältnis vor dem 1. Oktober 2005 begründet worden ist. 
 
(8) (frei) 
 
(9) Ist anlässlich der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit im Sinne 
des § 14 Teil A,1. zusätzlich eine Tätigkeit auszuüben, für die nach Teil A, 2.13. und 2.14. in 
der Fassung vom 31.12.2016 ein Anspruch auf Zahlung einer Zulage für Vorarbeiterinnen/ 
Vorarbeiter und Vorhandwerkerinnen/Vorhandwerker, Fachvorarbeiterinnen/Fachvorarbeiter 
und vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellinnen/Lehrgesellen besteht, erhält die/der 
Beschäftigte abweichend von § 14 Absatz 3 Teil A, 1. anstelle der Zulage nach § 14 Teil A, 1. 
für die Dauer der Ausübung sowohl der höherwertigen als auch der zulagenberechtigenden 
Tätigkeit eine persönliche Zulage von 10 Prozent ihres/seines Tabellenentgelts. 
Protokollnotiz zu Absatz 9:  
1Die Zulage für Vorarbeiterinnen und Vorarbeiter, Vorhandwerkerinnen und Vorhandwerker, Fachvorarbeiterinnen und 
Fachvorarbeiter und vergleichbare Beschäftigte oder Lehrgesellinnen und Lehrgesellen verändert sich bei allgemeinen 
Entgeltanpassungen nach dem 31. Dezember 2009 um den von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe 
festgelegten Vomhundertsatz. 2Der Betrag der Zulage nach Satz 1 erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 
2019 um weitere 3,09 Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(10) Die Absätze 1 bis 9 gelten für besondere Bestimmungen der Bayerischen Regional-
KODA über die Eingruppierungen entsprechend. 

§ 17a Sonderregelung bei Wechsel des Arbeitgebers 

 

Für unter den Geltungsbereich dieser Regelung fallende Beschäftigte gilt bei einem Wechsel 
von einem Arbeitgeber im Sinne des § 1 Absatz 1 Nr. 1, 2 und 3 Teil A, 1. in der ab dem 1. 
Oktober 2005 geltenden Fassung zu einem anderen Arbeitgeber in diesem Sinne in derselben 
Diözese folgende Übergangsregelung: 
1. Nach den Bestimmungen des Teil A, 3. in der bis zum 30. September 2005 geltenden 
Fassung bereits zurückgelegte Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege werden bei 
der Zuordnung zu der Entgeltgruppe des ABD in der ab dem 1. Oktober 2005 geltenden 
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Fassung berücksichtigt, soweit und solange der Beschäftigte eine entsprechende Tätigkeit 
ausübt. 
2. Die Beschäftigen werden bei der Einstellung wenigstens der Stufe 3 zugeordnet, sofern sie 
bei dem bisherigen Arbeitgeber diese Stufe oder eine höhere bereits erreicht hatten. 
3. Im Sinne und nach den Voraussetzungen des § 11 dieser Regelung bereits gewährte 
kinderbezogene Entgeltbestandteile werden nach Wechsel des Arbeitgebers von dem neuen 
Arbeitgeber weiter gewährt. 
4. 1Zwischen der/dem Beschäftigten, deren/dessen Arbeitsverhältnis nach dem 30. 
September 2005 wegen dringender betrieblicher Erfordernisse im Sinne des § 1 Absatz 2 Satz 
1 KSchG durch Auflösungsvertrag oder Arbeitgeberkündigung endet, und dem neuen 
Arbeitgeber kann einzelvertraglich vereinbart werden, dass die bei dem vorherigen 
Arbeitgeber nach den Bestimmungen der §§ 12 und 13 Teil A, 3. erworbenen Besitzstände in 
entsprechender Anwendung der Bestimmungen der §§ 12 und 13 Teil A, 3. übernommen 
werden. 2§ 24 Absatz 2 Teil A, 1. bleibt unberührt. 
Protokollnotiz zu § 17a:  
1Der Wechsel von einem Arbeitgeber zu einem anderen Arbeitgeber im Sinne des § 17a muss ohne Unterbrechung, d.h. im 
unmittelbaren Anschluss erfolgen. 2Unschädlich ist eine Unterbrechung nur dann, wenn zwischen den Arbeitsverhältnissen 
maximal vier Werktage – mit Ausnahme allgemein arbeitsfreier Werktage – liegen, an denen das Arbeitsverhältnis nicht 
bestand. 

§ 17b Sonderregelungen zu kinderbezogenen Entgeltbestandteilen bei 
Wechsel des Arbeitgebers 

 

Für Beschäftigte, die bei ihrem früheren kirchlichen Arbeitgeber kinderbezogene 
Entgeltbestandteile erhalten haben, und auf die § 17a Nr. 3 keine Anwendung findet, gelten 
die Besitzstandsregelungen des Beschlusses der Zentral-KODA vom 6.11.2008 (abgedruckt 
in Anhang I), auch sofern das Arbeitsverhältnis bei dem vorherigen Arbeitgeber nach dem 
30. September 2005 begründet worden ist. 

§ 18 Vorübergehende Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit nach dem 
30. September 2005 

 

(1) (frei) 
 
(2) Wird aus dem Geltungsbereich des Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleiteten Beschäftigten nach dem 30. September 2005 erstmalig außerhalb von § 10 
eine höherwertige Tätigkeit vorübergehend übertragen, gelten bis zum In-Kraft-Treten eines 
Beschlusses der Bayerischen Regional-KODA über eine persönliche Zulage die bisherigen 
Regelungen des Teil B in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung mit der Maßgabe 
entsprechend, dass sich die Höhe der Zulage nach dem ABD in der ab dem 01.10.2005 
geltenden Fassung richtet, soweit sich aus § 17 Absatz 9 nichts anderes ergibt. 

§ 19 Entgeltgruppe 2 Ü und 15 Ü 

 

(1) Für Beschäftigte, die nach der Anlage 4 der Entgeltgruppe 2Ü zugeordnet sind, gelten 
folgende Tabellenwerte: 
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  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

gültig vom 1. März 

2018 bis zum 

31. März 2019 

 
2.084,42 

 
2.297,88 

 
2.374,56 

 
2.476,80 

 
2.547,07 

 
2.642,56 

gültig vom 1. April 

2019 bis zum 

29. Februar 2020 

 
2.148,83 

 
2.368,88 

 
2.447,93 

 
2.553,33 

 
2.625,77 

 
2.730,08 

gültig ab  

1. März 2020 
2.171,61 2.393,99 2.473,88 2.580,40 2.653,60 2.760,98 

 
(2) 1Übergeleitete Beschäftigte der Vergütungsgruppe I zum ABD Teil A, 1. in der bis zum 
30.09.2005 geltenden Fassung unterliegen dem ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden 
Fassung. 2Sie werden in die Entgeltgruppe 15 Ü übergeleitet. 3Für sie gelten folgende 
Tabellenwerte:  
 

  Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

gültig vom 1. März 2018  

bis zum 31. März 2019 
5.765,67 6.390,93 6.983,30 7.378,23 7.470,36 

gültig vom 1. April 2019  

bis zum 29. Februar 2020 
5.943,83 6.588,41 7.199,08 7.606,22 7.701,19 

gültig ab 1. März 2020 6.006,83 6.658,25 7.275,39 7.686,85 7.782,82 

 

4Die Verweildauer in den Stufen 2 bis 5 beträgt jeweils fünf Jahre. 5§ 6 Absatz 4 findet keine 
Anwendung. 6Für Beschäftigte der Entgeltgruppe 15 Ü sind Mehrarbeit und Überstunden 
durch das Tabellenentgelt abgegolten. 

§ 20 Jahressonderzahlung 2006 

 

Die mit dem Entgelt für den Monat November 2006 spätestens jedoch Anfang Dezember zu 
zahlende Jahressonderzahlung berechnet sich für Beschäftigte nach § 1 Absatz 1 und 2 nach 
den Bestimmungen des § 20 Teil A, 1. in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung mit 
folgenden Maßgaben: 
1. Der Bemessungssatz der Jahressonderzahlung beträgt in allen Entgeltgruppen 82,14 v. H. 
2. 1Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich um einen 
Betrag in Höhe von 255,65 Euro. 2Bei Beschäftigten, denen am 1. Juli 2006 Entgelt nach einer 
der Entgeltgruppen 1 bis 8 zusteht, erhöht sich dieser Zusatzbetrag auf 332,34 Euro. 
3Teilzeitbeschäftigte erhalten von dem Zusatzbetrag nach Satz 1 oder 2 den Teil, der dem 
Anteil ihrer Arbeitszeit an der Arbeitszeit vergleichbarer Vollzeitbeschäftigter entspricht. 4Der 
Zusatzbetrag nach den Sätzen 1 bis 3 ist kein zusatzversorgungspflichtiges Entgelt. 
3. Der sich nach Nr. 1 ergebende Betrag der Jahressonderzahlung erhöht sich für jedes Kind, 
für das Beschäftigte im September 2006 kinderbezogene Entgeltbestandteile gemäß § 11 
erhalten, um 25,56 Euro. 
Protokollnotiz zu § 20: 
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Die Regelung über eine Zuwendung für Mitarbeiter Teil C, 6. in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung bleibt bis zum 
31.12.2005 in Kraft. 

§ 21 Abrechnung unständiger Bezügebestandteile 

 

Bezüge im Sinne des § 36 Absatz 1 Unterabsatz 2 Teil A, 1. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung, § 31 Absatz 2 Unterabsatz 2 Teil B, 1. in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung für Arbeitsleistungen bis zum 30. September 2005 werden nach den bis 
dahin jeweils geltenden Regelungen abgerechnet, als ob das Arbeitsverhältnis mit Ablauf des 
30. September 2005 beendet worden wäre. 

§ 22 Bereitschaftszeiten 

 

1Nr. 3 SR 2r Teil A in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung für Hausmeister und 
entsprechende Arbeitsvertragsregelungen für Beschäftigtengruppen mit Bereitschaftszeiten 
innerhalb ihrer regelmäßigen Arbeitszeit gelten fort. 2Dem Anhang zu § 9 Teil A, 1. in der ab 
dem 01.10.2005 geltenden Fassung widersprechende Regelungen zur Arbeitszeit sind bis 
zum 31. Dezember 2005 entsprechend anzupassen. 

§ 23 Sonderregelungen für besondere Berufsgruppen 

 

Die Überleitungs-, Übergangs- und Besitzstandsregelungen für besondere Berufsgruppen 
ergeben sich aus der Anlage 5. 

§ 24 Einmalzahlungen für 2006 und 2007 

 

(1) Die von § 1 Absatz 1 und 2 erfassten Beschäftigten erhalten für die Jahre 2006 und 2007 
jeweils eine Einmalzahlung in Höhe von 300 Euro, die in zwei Teilbeträgen in Höhe von 
jeweils 150 Euro mit den Bezügen für die Monate April und Juli der Jahre 2006 und 2007 
ausgezahlt wird. 
 
(2) 1Der Anspruch auf die Teilbeträge nach Absatz 1 besteht, wenn die/der Beschäftigte an 
mindestens einem Tag des jeweiligen Fälligkeitsmonats Anspruch auf Bezüge (Entgelt, 
Urlaubsentgelt oder Entgelt im Krankheitsfall) hat; dies gilt auch für Kalendermonate, in denen 
nur wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers Krankengeldzuschuss 
nicht gezahlt wird. 2Die jeweiligen Teilbeträge werden auch gezahlt, wenn eine Beschäftigte 
wegen der Beschäftigungsverbote nach § 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutz-
gesetzes in dem jeweiligen Fälligkeitsmonat keine Bezüge erhalten hat. 
 
(3) 1Nichtvollbeschäftigte erhalten den jeweiligen Teilbetrag der Einmalzahlung, der dem 
Verhältnis der mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit zu der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenden Vollbeschäftigten entspricht. 2Maßgebend 
sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. April bzw. 1. Juli. 
 
(4) Die Einmalzahlungen sind bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu 
berücksichtigen. 
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Abschnitt IVa: Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und 
Erziehungsdienst (§ 24a-24b) 

§ 24a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage F zum Teil A, 1. und weitere 
Regelungen 

 

(1) 1Die unter den Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.
1
 fallenden Beschäftigten (§ 1 Absatz 

1 und 2) werden am 1. November 2009 in die Entgeltgruppe, in der sie nach dem Anhang zu 
der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 eingruppiert sind, übergeleitet. 2Die Stufenzuordnung in der 

neuen Entgeltgruppe bestimmt sich nach Absatz 2, das der/dem Beschäftigten in der neuen 
Entgeltgruppe und Stufe zustehende Entgelt nach den Absätzen 3 und 4. 3Die Absätze 5 bis 
10 bleiben unberührt. 
(2) 1Die Beschäftigten werden wie folgt einer Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr der 
Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgruppe, in der sie gemäß dem Anhang der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 

eingruppiert sind, zugeordnet: 
 

bisherige Stufe 
und Jahr 

innerhalb der 
Stufe 

neue Stufe und 
Jahr 

1 → 1 

2/1 → 2/1 

2/2 → 2/2 

3/1 → 2/3 

3/2 → 3/1 

3/3 → 3/2 

4/1 → 3/3 

4/2 → 3/4 

4/3 → 4/1 

4/4 → 4/2 

5/1 → 4/3 

5/2 → 4/4 

5/3 → 5/1 

5/4 → 5/2 

5/5 → 5/3 

6/1 → 5/4 

6/2 → 5/5. 

2Beschäftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 6 mindestens zwei Jahre 
zurückgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet. 3§ 1 Absatz 2 Satz 7 der Anlage zu § 44 
Teil A, 1. bleibt unberührt. 4Für Beschäftigte der bisherigen Entgeltgruppe 8, die in der 
Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, gilt Satz 1 mit der Maßgabe, dass die verlängerte 
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Stufenlaufzeit in den Stufen 4 und 5 gemäß § 1 Absatz 2 Satz 8 der Anlage zu § 44 Teil A, 1. 
bei der Stufenzuordnung zu berücksichtigen ist. 5Abweichend von Satz 1 werden Beschäftigte 
der bisherigen Entgeltgruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 8 eingruppiert sind, wie folgt einer 
Stufe und innerhalb dieser Stufe dem Jahr der Stufenlaufzeit ihrer Entgeltgruppe zugeordnet: 
 

bisherige Stufe 
und Jahr  

innerhalb der 
Stufe 

neue Stufe und 
Jahr 

1 → 1 

2/1 → 2/1 

2/2 → 2/2 

3/1 → 2/3 

3/2 → 3/1 

3/3 → 3/2 

4/1 → 3/3 

4/2 → 3/4 

4/3 → 4/1 

4/4 → 4/2 

4/5 → 4/3 

4/6 → 4/4 

4/7 → 4/5 

4/8 → 4/6 

4/9 → 4/7 

5/1 → 4/8 

5/2 → 5/1 

5/3 → 5/2 

5/4 → 5/3 

5/5 → 5/4 

5/6 → 5/5 

5/7 → 5/6 

5/8 → 5/7 

5/9 → 5/8 

5/10 → 5/9 

5/11 → 5/10. 
 

6Beschäftigte, die in ihrer bisherigen Entgeltgruppe in der Stufe 5 mindestens elf Jahre 
zurückgelegt haben, werden der Stufe 6 zugeordnet. 7Für Beschäftigte der bisherigen Entgelt-
gruppe 9, die in der Entgeltgruppe S 9 eingruppiert sind, gilt Satz 4 mit der Maßgabe, dass die 
Stufenlaufzeiten gemäß § 1 Absatz 2 Satz 6 der Anlage zu § 44 Teil A, 1. bei der Stufen-
zuordnung zu berücksichtigen sind. 8Maßgeblich sind dabei ausschließlich die in der bishe-
rigen Entgeltgruppe erreichte Stufe und die in dieser Stufe zurückgelegte Laufzeit. 9Innerhalb 
des nach Satz 1, Satz 4, Satz 5 oder Satz 7 zugeordneten Jahres der Stufenlaufzeit ist die in 
der bisherigen Stufe unterhalb eines vollen Jahres zurückgelegte Zeit für den Aufstieg in das 
nächste Jahr der Stufenlaufzeit bzw. in eine höhere Stufe zu berücksichtigen. 10Der weitere 
Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Absatz 2 Satz 6 bis 8 der Anlage zu § 44 Teil A, 1. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29012&DatumAuswahl=
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=29016&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=01.05.2015&Kat=29016&Itemid=101


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil A 
A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt IVa: Besondere Regelungen für Beschäftigte im Sozial- und 

Erziehungsdienst (§ 24a-24b) 
§ 24a Überleitung der Beschäftigten in die Anlage F zum Teil A, 1. und 

weitere Regelungen 
 

 

 

 
(3) 1Es wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das sich aus dem am 31. Oktober 2009 
zustehenden Tabellenentgelt oder aus dem Entgelt einer individuellen Endstufe einschließlich 
eines nach § 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. gegebenenfalls zustehenden Garantiebetrages 
sowie einer am 31. Oktober 2009 nach § 9 oder § 17 Absatz 5 Satz 2 zustehenden 
Besitzstandszulage zusammensetzt. 2In den Fällen des § 8 Absatz 3 Satz 2 tritt an die Stelle 
des Tabellenentgelts das Entgelt aus der individuellen Zwischenstufe. 3Bei 
Teilzeitbeschäftigten wird das Vergleichsentgelt auf der Grundlage eines vergleichbaren 
Vollzeitbeschäftigten bestimmt, anschließend wird das zustehende Entgelt nach § 24 Absatz 2 
Teil A, 1. berechnet. 4Für Beschäftigte, die nicht für alle Tage im Oktober 2009 oder für keinen 
Tag dieses Monats Entgelt erhalten haben, wird das Vergleichsentgelt so bestimmt, als hätten 
sie für alle Tage dieses Monats Entgelt erhalten. 5Beschäftigte, die im November 2009 in ihrer 
bisherigen Entgeltgruppe bei Fortgeltung des bisherigen Rechts einen Stufenaufstieg gehabt 
hätten, werden für die Bemessung des Vergleichsentgelts so behandelt, als wäre der 
Stufenaufstieg bereits im Oktober 2009 erfolgt. 6Bei am 1. Oktober 2005 vom ABD in der bis 
zum 30.09.2005 geltenden Fassung in das ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung 
übergeleiteten Beschäftigten, die aus den Stufen 2 bis 5 ihrer Entgeltgruppe, in der sie am 31. 
Oktober 2009 eingruppiert sind, übergeleitet werden, wird das Vergleichsentgelt um 2,65 v.H. 
erhöht. 7Bei Beschäftigten, die am 1. Oktober 2005 vom ABD in der bis zum 30.09.2005 
geltenden Fassung in das ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung übergeleitet 
wurden und die nach dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 in Entgeltgruppe S 8 oder 

S 9 eingruppiert sind, erfolgt abweichend von Satz 6 eine Erhöhung des Vergleichsentgelts 
um 2,65 v.H., wenn sie aus den Stufen 2 bis 4 der Entgeltgruppe 9 übergeleitet werden. 
 
(4) 1Ist das Vergleichsentgelt niedriger als das Tabellenentgelt der sich nach Absatz 2 
ergebenden Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschäftigte am 1. November 2009 
eingruppiert ist, erhält die/der Beschäftigte das entsprechende Tabellenentgelt ihrer/seiner 
Entgeltgruppe. 2Übersteigt das Vergleichsentgelt das Tabellenentgelt der sich nach Absatz 2 
ergebenden Stufe, erhält die/der Beschäftigte so lange das Vergleichsentgelt, bis das 
Tabellenentgelt unter Berücksichtigung der Stufenlaufzeiten nach § 1 Absatz 2 Satz 6 bis 8 
der Anlage zu § 44 Teil A, 1. das Vergleichsentgelt erreicht bzw. übersteigt. 3Liegt das 
Vergleichsentgelt über der höchsten Stufe der Entgeltgruppe, in der die/der Beschäftigte nach 
dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 eingruppiert ist, wird die/der Beschäftigte einer 

dem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 4Erhält die/der 
Beschäftigte am 31. Oktober 2009 Entgelt nach einer individuellen Endstufe, wird sie/er in der 
Entgeltgruppe, in der sie/er nach dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 eingruppiert ist, 

derjenigen Stufe zugeordnet, deren Betrag mindestens der individuellen Endstufe entspricht. 
5Steht der/dem Beschäftigten am 31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 oder 
§ 17 Absatz 5 Satz 2 zu, ist diese bei Anwendung des Satzes 4 dem Betrag der individuellen 
Endstufe hinzuzurechnen. 6Liegt der Betrag der individuellen Endstufe – bei Anwendung des 
Satzes 5 erhöht um die Besitzstandszulage – über der höchsten Stufe, wird die/der 
Beschäftigte erneut einer dem Betrag der bisherigen individuellen Endstufe – bei Anwendung 
des Satzes 5 erhöht um die Besitzstandszulage – entsprechenden individuellen Endstufe 
zugeordnet. 7Das Vergleichsentgelt verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in 
demselben Umfang wie die nächsthöhere Stufe; eine individuelle Endstufe nach Satz 3 und 6 
verändert sich um denselben Vomhundertsatz bzw. in demselben Umfang wie die höchste 
Stufe der jeweiligen Entgeltgruppe. 
Anmerkungen zu Absatz 4 Satz 7: 
1. Die Vergleichsentgelte erhöhen sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 Prozent und am 
1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 
2. 1Für die Veränderung der Beträge der individuellen Endstufen ab 1. März 2018, ab 1. April 2019 und ab 1. März 2020 gilt 
Buchstabe b der Anmerkung zu § 6 Absatz 3 Satz 6. 2Für die Veränderung der Beträge der individuellen Endstufen der 
Entgeltgruppen S 10 und S 13Ü gelten ab 1. März 2018, ab 1. April 2019 und ab 1. März 2020 folgende Prozentsätze: 
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Entgeltgruppe ab 1. März 2018 ab 1. April 2019 ab 1. März 2020 

S 13Ü 3,11% 3,02% 1,03% 

S 10 3,14% 3,04% 1,04% 

  
(5) 1Werden Beschäftigte, die nach dem 31. Oktober 2009 das Vergleichsentgelt erhalten, 
höhergruppiert, erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, 
deren Betrag mindestens dem Vergleichsentgelt entspricht, jedoch nicht weniger als das 
Entgelt der Stufe 2. 2Werden Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe höhergruppiert, 
erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer bisherigen 
individuellen Endstufe entspricht. 3Werden Beschäftigte, die das Vergleichsentgelt oder 
Entgelt aus einer individuellen Endstufe erhalten, herabgruppiert, erhalten sie in der 
niedrigeren Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag unterhalb des 
Vergleichsentgelts bzw. der individuellen Endstufe liegt, jedoch nicht weniger als das Entgelt 
der Stufe 2. 4In den Fällen von Satz 1 bis 3 gilt Absatz 2 Satz 10 und in den Fällen von Satz 1 
und Satz 2 gilt § 1 Absatz 4 der Anlage zu § 44 Teil A, 1. entsprechend. 
 

(6) Das Vergleichsentgelt steht dem Tabellenentgelt im Sinne des § 15 Absatz 1 Teil A, 1. 
gleich. 
 

(7) Auf am 1. Oktober 2005 aus dem ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung in 
das ABD in der ab dem 01.10.2005 geltenden Fassung übergeleitete Beschäftigte, die nach 
dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 in der Entgeltgruppe S 8 oder S 9 eingruppiert 

wären, finden mit Ausnahme der Beschäftigten in der Tätigkeit von Sozialarbeiterinnen/ 
Sozialarbeitern bzw. Sozialpädagoginnen/Sozialpädagogen die Absätze 1 bis 6 nur 
Anwendung, wenn sie bis zum 30. Juni 2010 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem 
Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 schriftlich geltend machen. 

 

(8) 1Am 1. Oktober 2005 aus dem ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung 
übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 
zustand und die 
a) nach dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 in der Entgeltgruppe S 11b eingruppiert 

sind, erhalten für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zu dem Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe S 11b Stufe 6 eine Zulage  
- vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 in Höhe von 75,67 Euro monatlich, 
- vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 in Höhe von 77,98 Euro monatlich und 
- ab 1. März 2020 in Höhe von 78,80 Euro monatlich 
b) nach dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 in der Entgeltgruppe S 12 eingruppiert 

sind, erhalten für die Dauer der Zuordnung zur Stufe 6 zusätzlich zu dem Tabellenentgelt der 
Entgeltgruppe S 12 Stufe 6 eine Zulage 
- vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019 in Höhe von 86,47 Euro monatlich, 
- vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 in Höhe von 89,10 Euro monatlich und 
- ab 1. März 2020 in Höhe von 90,03 Euro monatlich. 
2Die jeweilige Zulage nach Satz 1 verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den 
für die Entgeltgruppe S 11b bzw. S 12 festgelegten Vomhundertsatz. 3Die Sätze 1 und 2 
gelten für Beschäftigte, die einer individuellen Endstufe zugeordnet sind, entsprechend.  
4Abweichend von § 15 Absatz 2 Teil A, 1. gelten für am 1. Oktober 2005 aus dem ABD in der 
bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 
2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 zustand und die nach dem Anhang zu der Anlage F 
zum Teil A, 1.

1
 in der Entgeltgruppe S 13 eingruppiert sind, folgende Tabellenwerte der 

Entgeltgruppe S 13 Ü: 
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  Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

gültig vom 1. März 

2018 bis zum 

31. März 2019 

 

3.168,12 

 

3.403,57 

 

3.713,36 

 

3.961,57 

 

4.271,82 

 

4.426,96 

gültig vom 1. April 

2019 bis zum 

29. Februar 2020 

 

3.269,18 

 

3.506,36 

 

3.825,50 

 

4.081,21 

 

4.400,83 

 

4.560,65 

gültig ab  

1. März 2020 

 

3.304,81 
 

3.542,48 3.864,90 4.123,25 4.446,16 4.607,62 

 
5Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme von Absatz 3 Satz 6 
entsprechend. 
 
(9) 1Abweichend von § 15 Absatz 2 Teil A, 1. gelten für am 1. Oktober 2005 aus dem ABD in 
der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung übergeleitete Beschäftigte, denen am 31. Oktober 
2009 eine Besitzstandszulage nach § 9 zusteht und die nach Absatz 2 aus den Stufen 3 oder 
4 ihrer bisherigen Entgeltgruppe übergeleitet werden und nach dem Anhang zu der Anlage F 
zum Teil A, 1.

1
 in der Entgeltgruppe S 16 eingruppiert sind, in den Stufen 3, 4 und 5 folgende 

Tabellenwerte der Entgeltgruppe S 16 Ü: 
 

  Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 

gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019  4.027,19 4.467,76 4.740,80 

gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 4.148,81 4.602,69 4.883,97 

gültig ab 1. März 2020 4.191,54 4.650,10 4.934,27 

  
2Im Übrigen gelten die Regelungen der Absätze 1 bis 6 mit Ausnahme von Absatz 3 Satz 6 
entsprechend. 3Mit Erreichen der Stufe 6 gilt der Tabellenwert der Stufe 6. 
 
(10) §§ 8, 9 und § 17 Absatz 7 finden auf Beschäftigte, die nach dem Anhang zu der Anlage F 
zum Teil A, 1.

1
 eingruppiert sind, keine Anwendung. 

 
(11) 1Ein am 31. Oktober 2009 zustehender Strukturausgleich steht nach den Regelungen des 
§ 12 auch nach der Überleitung in eine Entgeltgruppe nach dem Anhang zu der Anlage F zum 
Teil A, 1.

1
 zu; die Anrechnung des Unterschiedsbetrages bei Höhergruppierungen nach § 12 

Absatz 4 bleibt unberührt. 2Ein am 1. November 2009 noch nicht zustehender 
Strukturausgleich, der nach Überleitung aus dem ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden 
Fassung aus der Ortszuschlagsstufe 2 zu zahlen ist, wird um den Betrag gekürzt, der bei 
Überleitung aus dem ABD in der bis zum 30.09.2005 geltenden Fassung aus derselben 
Vergütungsgruppe und aus derselben Stufe aus der Ortszuschlagsstufe 1 in der Anlage 3 A 
ausgewiesen ist. 3Die Kürzung erfolgt unabhängig davon, ab welchem Zeitpunkt und für 
welche Dauer der Strukturausgleich den aus Ortszuschlagsstufe 1 übergeleiteten 
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Beschäftigten zusteht. 4Am 1. November 2009 noch nicht zustehende Strukturausgleiche für 
aus Ortszuschlagsstufe 1 übergeleitete Beschäftigte entfallen. 
 
(12) Die sich aus der Eingruppierung der Beschäftigten nach dem Anhang zu der Anlage F 
zum Teil A, 1.

1
 bzw. nach Absatz 8 und 9 ergebenden Entgeltsteigerungen gelten als 

allgemeine Entgeltanpassung im Sinne von § 10 Satz 9. 
 

1
entspricht seit 01.01.2017 der Nummer 30 Teil A, 2.3. 

§ 24b Besondere Regelungen für am 30. Juni 2015 nach dem Anhang zur 
Anlage F zum Teil A, 1.

1
 eingruppierte Beschäftigte und weitere Regelungen 

 

(1) Beschäftigte, die nach dem Anhang zur Anlage F zum Teil A, 1.
1
 am 30. Juni 2015 in einer 

der folgenden Entgeltgruppen eingruppiert sind und am 1. Juli 2015 in einer der folgenden 
Entgeltgruppen eingruppiert sind: 
 
Entgeltgruppe       Entgeltgruppe 
am 30. Juni 2015       am 1. Juli 2015 
S 5 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1     S 7 
Entgeltgruppe       Entgeltgruppe 
am 30. Juni 2015       am 1. Juli 2015 
S 6        S 8a 
S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppen 1, 3 und 5    S 8b 
S 7, S 8 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2    S 9 
S 11        S 11b, 
werden stufengleich und unter Beibehaltung der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in 
die am 1. Juli 2015 maßgebliche Entgeltgruppe übergeleitet. 
Anmerkungen zu Absatz 1: 
1. 1Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberührt. 2§ 24a Absatz 4 Satz 7 findet Anwen-
dung. 
2. 1Für in Entgeltgruppe S 8 eingruppierte Beschäftigte, die den Entgeltgruppen S 8b oder S 9 zugeordnet werden, gelten 
folgende abweichende Vorschriften: 
a) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens sechs Jahren in Stufe 4 erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung 
zu der Stufe 5. 
b) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens acht Jahren in Stufe 5 erfolgt in der Entgeltgruppe S 8b die Zuordnung zu 
der Stufe 6. 
c) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens vier Jahren in Stufe 4 erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu 
der Stufe 5. 
d) Bei Erfüllung einer Stufenlaufzeit von mindestens fünf Jahren in Stufe 5 erfolgt in der Entgeltgruppe S 9 die Zuordnung zu 
der Stufe 6. 
2Die Stufenlaufzeit beginnt nach der Zuordnung zu der höheren Stufe nach Satz 1 neu. 
 

(2) 1Beschäftigte, für die sich außerhalb von Absatz 1 am 1. Juli 2015 nach dem Anhang zur 
Anlage F zum Teil A, 1.

 1
 eine Eingruppierung in einer höheren Entgeltgruppe als am 30. Juni 

2015 ergibt, bleiben in ihrer bisherigen Entgeltgruppe eingruppiert, wenn sie nicht bis zum 30. 
Juni 2016 (Ausschlussfrist) ihre Höhergruppierung beantragen. 2Der Antrag wirkt auf den 
1. Juli 2015 zurück. 3Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Juli 2015, beginnt die Frist von einem 
Jahr mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; Satz 2 findet Anwendung. 4Für diese 
Höhergruppierungen finden § 17 Absatz 4 Teil A, 1. und § 24a Absatz 5 Satz 1 Anwendung. 
5Fallen am 1. Juli 2015 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung zusammen, erfolgt erst 
der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung. 
Anmerkungen zu Absatz 2: 
1. 1Für Beschäftigte, die über den 30. Juni 2015 hinaus in der Entgeltgruppe S 10 eingruppiert sind, weil sie keinen Antrag 
nach Absatz 2 Satz 1 gestellt haben, gelten abweichend von § 15 Absatz 2 Satz 2 Teil A, 1. folgende Tabellenwerte: 
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 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

gültig vom 1. März 2018 bis zum 31. März 2019  2.799,37 3.088,63 3.233,27 3.662,14 4.009,74 4.295,24 

gültig vom 1. April 2019 bis zum 29. Februar 2020 2.884,47 3.182,52 3.331,56 3.773,47 4.131,64 4.425,82 

gültig ab 1. März 2020 2.914,47 3.215,62 3.366,21 3.812,71 4.174,61 4.471,85 

 
2Diese Tabellenwerte verändern sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für die 
Entgeltgruppe S 9 festgelegten Vomhundertsatz. 
2. Bei Höhergruppierungen aus der Entgeltgruppe S 9 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 2 nach der Fassung vom 30. Juni 2015 
in die Entgeltgruppe S 11a gilt bei den Stufen 5 und 6 in entsprechender Anwendung von § 17 Absatz 4 Satz 3 Teil A, 1. die 
Entgeltgruppe S 10 mit ihren am 30. Juni 2015 gültigen Tabellenwerten als dazwischen liegende Entgeltgruppe. 
 

(3) 1Werden Beschäftigte zum 1. Juli 2015 aus einer individuellen Endstufe nach Absatz 1 
einer höheren Entgeltgruppe zugeordnet oder nach Absatz 2 höhergruppiert, erhalten sie in 
der höheren Entgeltgruppe ein Entgelt, das dem Entgelt ihrer bisherigen individuellen End-
stufe zuzüglich des Zuordnungs- bzw. Höhergruppierungsgewinns, den die Beschäftigten 
erhalten, die aus der Stufe 6 ihrer bisherigen Entgeltgruppe der höheren Entgeltgruppe zuge-
ordnet oder in diese höhergruppiert werden, entspricht. 2Soweit sich zum 1. Juli 2015 allein 
die Tabellenwerte der Entgeltgruppe der Anlage F zum Teil A, 1. erhöhen, findet § 6 Absatz 3 
Satz 4 entsprechende Anwendung. 
 
(4) Für Beschäftigte der Entgeltgruppe S 9 bei Tätigkeiten der Fallgruppe 1, die am 30. Juni 
2015 den Stufen 1 oder 2 zugeordnet sind, finden für die Dauer des Verbleibs in den Stufen 1 
und 2 die Tabellenwerte der Stufen 1 und 2 nach dem Stand vom 30. Juni 2015 Anwendung. 
 
(5) 1Beschäftigte im Sinne des § 24a Absatz 7, die nicht innerhalb der Antragsfrist nach § 24a 
Absatz 7 ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage F zum Teil A, 1.

1
 geltend 

gemacht haben und die weiterhin Entgelt nach der Anlage A zum Teil A, 1. erhalten, können 
bis zum 30. Juni 2016 (Ausschlussfrist) ihre Eingruppierung nach dem Anhang zu der Anlage 
F zum Teil A, 1.

1
 schriftlich beantragen. 2Bei Beschäftigten, die von ihrem Antragsrecht nach 

Satz 1 Gebrauch machen, wird ein Vergleichsentgelt gebildet, das aus dem diesen 
Beschäftigten am 30. Juni 2015 zustehenden Tabellenentgelt, gegebenenfalls zuzüglich eines 
am 30. Juni 2015 nach § 17 Absatz 4 Satz 2 Teil A, 1. zustehenden Garantiebetrages und 
einer am 30. Juni 2015 zustehenden Besitzstandszulage nach § 9, besteht. 3Diese 
Beschäftigten werden einer ihrem Vergleichsentgelt entsprechenden individuellen 
Zwischenstufe der Entgeltgruppen S 8b, S 9 bzw. S 11a zugeordnet. 4Zum 1. Juli 2017 
steigen diese Beschäftigten in die dem Betrag nach nächsthöhere reguläre Stufe ihrer 
Entgeltgruppe auf. 5Der weitere Stufenaufstieg richtet sich nach § 1 Absatz 2 der Anlage zu 
§ 44 Teil A, 1. 6Liegt das Vergleichsentgelt nach Satz 2 über der höchsten Stufe der 
Entgeltgruppe S 8b, S 9 bzw. S 11a, werden diese Beschäftigten einer dem Vergleichsentgelt 
entsprechenden individuellen Endstufe zugeordnet. 7Werden Beschäftigte vor dem 1. Juli 
2017 aus einer individuellen Zwischenstufe höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren 
Entgeltgruppe Entgelt nach der regulären Stufe, deren Betrag mindestens der individuellen 
Zwischenstufe entspricht. 8Werden Beschäftigte aus einer individuellen Endstufe 
höhergruppiert, so erhalten sie in der höheren Entgeltgruppe mindestens den Betrag, der ihrer 
bisherigen individuellen Endstufe entspricht. 9Die individuelle Zwischen- bzw. Endstufe 
verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von der Kommission für die 
Entgeltgruppe S 8b, S 9 bzw. S 11a beschlossenen Vomhundertsatz. 10§ 24a Absatz 10 findet 
Anwendung. 11§ 24a Absatz 11 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass an die Stelle des 31. 
Oktober 2009 der 30. Juni 2015 und an die Stelle des 1. November 2009 der 1. Juli 2015 tritt. 
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(6) 1Ein am 30. Juni 2015 zustehender Strukturausgleich nach § 12 vermindert sich bei Höher-
gruppierung nach Absatz 2 um den sich daraus ergebenden Höhergruppierungsgewinn. 2Dies 
gilt auch bei Höhergruppierungen aus einer individuellen Endstufe nach Absatz 3. 
 
1
entspricht seit 01.01.2017 der Nummer 30 Teil A, 2.3.  
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Abschnitt IVb: Überleitung in die ab 01.01.2017 geltende 
Entgeltordnung (§§ 25-29c) 

§§ 25 bis 28 (frei) 

 

 

§ 29 Grundsatz 

 

(1) 1Für die Beschäftigten nach § 1 Absatz 1 und 2, deren Arbeitsverhältnis über den 
31. Dezember 2016 hinaus fortbesteht, gelten ab dem 1. Januar 2017 für Eingruppierungen § 
12 und § 13 Teil A, 1. in Verbindung mit Teil A, 2. 2Diese Beschäftigten sind zum 1. Januar 
2017 gemäß den nachfolgenden Regelungen in den Teil A, 2. übergeleitet. 
 
(2) 1Mit dem Inkrafttreten des § 12 Teil A, 1. und des § 13 Teil A, 1. in Verbindung mit Teil 
A, 2.2. treten die allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für Beschäftigte mit handwerklichen 
Tätigkeiten an die Stelle der bisherigen Oberbegriffe des Lohngruppenverzeichnisses Teil 
A, 2.14. 2Soweit Tätigkeitsmerkmale in dem Lohngruppenverzeichnis auf besondere 
körperliche Belastungen oder besondere Verantwortung abstellen, bleiben diese unberührt. 
3Spezielle Eingruppierungsregelungen in dem Lohngruppenverzeichnis gelten bis zum 
Inkrafttreten einer diesbezüglichen Neuregelung fort. 4Die Lohngruppen des Lohngruppen-
verzeichnisses sind gemäß Anlage 4 den Entgeltgruppen zugeordnet. 
 
Anmerkung zu Absatz 2 Satz 3: 
Satz 3 findet im Anwendungsbereich der Entgeltgruppe 1 (Teil A, 2.2.1. Nummer 1) keine Anwendung. 

§ 29a Besitzstandsregelungen 

 

(1) 1Die Überleitung erfolgt unter Beibehaltung der bisherigen Entgeltgruppe für die Dauer der 
unverändert auszuübenden Tätigkeit. 2Eine Überprüfung und Neufeststellung der 
Eingruppierungen findet aufgrund der Überleitung nicht statt.  
Anmerkung zu Absatz 1: 
Die Zuordnung zu der Entgeltgruppe nach den Anlagen 2, 2 K, 4 und 4K in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung gilt als Eingruppierung. 

 
(2) Hängt die Eingruppierung nach § 12 und § 13 Teil A, 1. in Verbindung mit Teil A, 2. von der 
Zeit einer Tätigkeit oder Berufsausübung ab, wird die vor dem 1. Januar 2017 zurückgelegte 
Zeit so berücksichtigt, wie sie zu berücksichtigen wäre, wenn § 12 und § 13 Teil A, 1. sowie 
Teil A, 2. bereits seit dem Beginn des Arbeitsverhältnisses gegolten hätten. 
 
(3) Beschäftigte, denen am 31. Dezember 2016 eine persönliche Besitzstandszulage nach der 
Anmerkung zu § 5 Absatz 2 Satz 2 oder eine persönliche Zulage nach § 17 Absatz 6 in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung zugestanden hat, erhalten eine Besitzstands-
zulage in Höhe ihrer bisherigen Zulage, solange die anspruchsbegründende Tätigkeit 
unverändert auszuüben ist. 
 
(4) 1Soweit an die Tätigkeit in der bisherigen Entgeltgruppe über Absatz 3 hinaus besondere 
Entgeltbestandteile geknüpft waren und diese in Teil A, 2. nicht oder in geringerer Höhe 
entsprechend vereinbart sind, wird die hieraus am 1. Januar 2017 bestehende Differenz unter 
den bisherigen Voraussetzungen als Besitzstandszulage so lange gezahlt, wie die 
anspruchsbegründende Tätigkeit unverändert auszuüben ist und die Voraussetzungen für den 
besonderen Entgeltbestandteil nach bisherigem Recht weiterhin erfüllt sind. 2Die Differenz 
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verändert sich bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifvertragsparteien für 
die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 
Protokollnotiz zu Absatz 4: 
1. Absatz 4 findet auf die Regelung in der Anmerkung Nummer 5 Teil A, 2.3. Nummer 17.1. keine Anwendung. 
2. Der Betrag der Differenz nach Satz 2 erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 Prozent, am 1. April 2019 um weitere 3,09 
Prozent und am 1. März 2020 um weitere 1,06 Prozent. 

 
(5) Abweichend von Absatz 4 bestimmt sich die Zahlung der Besitzstandszulage für eine 
Vergütungsgruppenzulage nach § 9. 
 
(6) Bei Veränderungen der individuellen regelmäßigen Arbeitszeit der/des Beschäftigten 
ändert sich in den Fällen der Absätze 3 und 4 die Besitzstandszulage entsprechend. 
 
(7) Beschäftigte, die am 31. Dezember 2016 nach § 3 Absatz 1 Buchstabe a der Anlage 3 
zum BAT von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht befreit sind, bleiben für die Dauer ihres 
über den 31. Dezember 2016 hinaus zu demselben Arbeitgeber fortbestehenden Arbeitsver-
hältnisses von der Ausbildungs- und Prüfungspflicht befreit. 

§ 29b Höhergruppierungen 

 

(1) 1Ergibt sich nach Teil A, 2. eine höhere Entgeltgruppe, sind die Beschäftigten auf Antrag in 
der Entgeltgruppe eingruppiert, die sich nach § 12 Teil A, 1. ergibt. 2Der Antrag kann nur bis 
zum 31. Dezember 2017 gestellt werden (Ausschlussfrist) und wirkt auf den 1. Januar 2017 
zurück; nach dem Inkrafttreten des Teil A, 2. eingetretene Änderungen der Stufenzuordnung 
in der bisherigen Entgeltgruppe bleiben bei der Stufenzuordnung nach den Absätzen 2 bis 5 
unberücksichtigt. 3Ruht das Arbeitsverhältnis am 1. Januar 2017, beginnt die Frist von einem 
Jahr nach Satz 1 mit der Wiederaufnahme der Tätigkeit; der Antrag wirkt auf den 1. Januar 
2017 zurück. 
 
(2) 1Die Stufenzuordnung in der höheren Entgeltgruppe richtet sich nach den Regelungen für 
Höhergruppierungen (§ 17 Absatz 4 Teil A, 1. in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden 
Fassung). 2War die/der Beschäftigte in der bisherigen Entgeltgruppe der Stufe 1 zugeordnet, 
wird sie/er abweichend von Satz 1 der Stufe 1 der höheren Entgeltgruppe zugeordnet; die 
bisher in Stufe 1 verbrachte Zeit wird angerechnet. 
 
(3) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 erhalten, auf Antrag nach Ab-
satz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszulage rückwirkend ab dem 1. Januar 2017. 
2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 wird für die Anwendung des § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 
Teil A,1. in der bis zum 28. Februar 2017 geltenden Fassung zu dem jeweiligen bisherigen 
Tabellenentgelt die wegfallende Zulage hinzugerechnet und anschließend der 
Unterschiedsbetrag ermittelt. 
Anmerkung zu Absatz 3: 
Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe wird die Besitzstandszulage nach § 9 nur in der 
Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenentgelt hinzugerechnet. 

 
(4) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 29a Absatz 3 erhalten, auf Antrag 
nach Absatz 1 höhergruppiert, entfällt die Besitzstandszulage rückwirkend ab dem 1. Januar 
2017. 2Ergibt sich durch die Höhergruppierung die Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in 
der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen 
Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe 
angerechnet. 3Ist dadurch am Tag der Höhergruppierung in der höheren Entgeltgruppe die 
Stufenlaufzeit zum Erreichen der nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren 
Stufe die Stufenlaufzeit neu. 4§ 29a Absatz 4 findet keine Anwendung. 
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(5) 1Sind Beschäftigte, die eine Besitzstandszulage nach § 9 und eine Besitzstandszulage 
nach § 29a Absatz 3 erhalten, auf Antrag nach Absatz 1 höhergruppiert, entfallen beide 
Besitzstandszulagen rückwirkend ab dem 1. Januar 2017. 2Abweichend von Absatz 2 Satz 1 
werden für die Anwendung des § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 Teil A, 1. zu dem jeweiligen 
bisherigen Tabellenentgelt die beiden wegfallenden Besitzstandszulagen hinzugerechnet und 
anschließend der Unterschiedsbetrag ermittelt. 3Ergibt sich durch die Höhergruppierung die 
Zuordnung zu einer niedrigeren Stufe als in der bisherigen Entgeltgruppe, wird abweichend 
von Absatz 2 Satz 1 die in der bisherigen Stufe zurückgelegte Stufenlaufzeit auf die 
Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe angerechnet. 4Ist dadurch am Tag der 
Höhergruppierung in der höheren Entgeltgruppe die Stufenlaufzeit zum Erreichen der 
nächsthöheren Stufe erfüllt, beginnt in dieser nächsthöheren Stufe die Stufenlaufzeit neu. 
5§ 29a Absatz 4 findet keine Anwendung.  
Anmerkung zu Absatz 5 Satz 2: 
Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe werden die Besitzstandszulagen nach § 9 und nach § 29a 
Absatz 3 nur in der Ausgangsentgeltgruppe dem Tabellenentgelt hinzugerechnet. 

 
Anmerkung zu den Absätzen 4 und 5: 
Im Falle einer Höhergruppierung über mehr als eine Entgeltgruppe erfolgt die Mitnahme der Stufenlaufzeit nur bei der ersten 
dazwischenliegenden Entgeltgruppe nach § 17 Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 Teil A, 1. 

§ 29c Besondere Überleitungsregelungen 

 

(1) Beschäftigte mit einem Anspruch auf die bisherige Zulage nach § 17 Absatz 8 in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer 
Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 14 übergeleitet. 
 
(2) Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die keine besonderen Stufenregelungen gelten, sind 
stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die 
Entgeltgruppe 9b übergeleitet. 
 
(3) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß des Anhangs zu § 16 Teil A, 1. in der bis 
zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung die Stufe 4 Endstufe ist, sind unter Mitnahme der 
in ihrer Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Stufe der Entgeltgruppe 9a übergeleitet, 
deren Betrag dem Betrag ihrer bisherigen Stufe entspricht. 2Für Beschäftigte, die am 
31. Dezember 2016 der Stufe 2 zugeordnet sind, finden bis zum 31. Januar 2017 die 
Tabellenwerte der Stufe 2 nach dem Stand vom 31. Dezember 2016 Anwendung. 3Ist bei 
Beschäftigten, die am 31. Dezember 2016 der Stufe 4 zugeordnet sind, bei der Überleitung 
am 1. Januar 2017 in die Entgeltgruppe 9a die Stufenlaufzeit zum Erreichen der Stufe 5 erfüllt, 
werden sie der Stufe 5 zugeordnet. 4Ist in der bisherigen Stufe 4 eine über vier Jahre hinaus-
gehende Stufenlaufzeit zurückgelegt, wird die darüber hinaus zurückgelegte Stufenlaufzeit auf 
die Stufenlaufzeit in der Stufe 5 der Entgeltgruppe 9a angerechnet. 
 
Anmerkung zu den Absätzen 2 und 3: 
Die Zuordnung zu einer individuellen Zwischen- oder Endstufe bleibt unberührt. 

 
(4) 1Beschäftigte der Entgeltgruppe 9, für die gemäß Nummer 1 Absatz 1 Buchstabe a) letzter 
Spiegelstrich des Anhangs zu § 16 ABD Teil A, 1. in der bis zum 31. Dezember 2016 
geltenden Fassung die Stufe 4 Endstufe ist, sind stufengleich und unter Mitnahme der in ihrer 
Stufe zurückgelegten Stufenlaufzeit in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet. 2Absatz 1 Buchsta-
be b) und Absatz 2 des Anhangs zu § 16 ABD Teil A, 1. bleiben unberührt. 
 
(4a) 1Ergibt sich bei Beschäftigten der Entgeltgruppen 2 und 3, für die gemäß des Anhangs zu 
§ 16 Teil A, 1. in der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden Fassung besondere Stufenrege-
lungen gelten, erstmalig die Stufe 6, ist der/die Beschäftigte auf Antrag der Stufe zugeordnet, 
wenn die fünfjährige Stufenlaufzeit in der Stufe 5 erfüllt ist. 2In Entgeltgruppe 2Ü eingruppierte 
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Beschäftigte mit Zuordnung zur Stufe 6 werden auf Antrag in Entgeltgruppe 2 eingruppiert und 
der Stufe 6 dieser Entgeltgruppe zugeordnet. 3Die Eingruppierung in Entgeltgruppe 2 erfolgt 
individuell mit Beginn des Monats, in dem der Antrag gestellt worden ist, frühestens aber zum 
Zeitpunkt des Erreichens der Stufe 6 in der Entgeltgruppe 2Ü. 
 
(5) Fallen am 1. Januar 2017 ein Stufenaufstieg und die Höhergruppierung nach § 29b Ab-
satz 1 zusammen, erfolgt erst der Stufenaufstieg und anschließend die Höhergruppierung. 
 
(6) 1Bei Höhergruppierungen nach § 29b Absatz 1 wird der Unterschiedsbetrag zum bis-
herigen Entgelt auf den Strukturausgleich nach § 12 angerechnet. 2Dies gilt auch für 
Höhergruppierungen in die Entgeltgruppe 9c. 3Eine Überleitung in die Entgeltgruppen 9a, 9b 
oder 14 nach den Absätzen 1 bis 4 gilt nicht als Höhergruppierung. 
 
(7) Beschäftigte, die am 31. Dezember 2016 unter den Teil A, 2.11. fielen, können einen 
Antrag auf Höhergruppierung von Entgeltgruppe 9b nach Entgeltgruppe 9c, den sie im 
Rahmen der neuen Entgeltordnung seit dem 1. Januar 2017 gemäß § 2 Teil A, 2.11. gestellt 
haben bis zum 31. Dezember 2017 zurücknehmen. 
Protokollnotiz zu Absatz 7: 
Beschäftigte, die am 31. Dezember 2016 der Entgeltgruppe 9 Stufe 3 zugeordnet waren und einen Antrag gemäß § 29b Teil 
A, 3. gestellt haben, werden zum 1. Januar 2018 der Entgeltgruppe 10 Stufe 3 zugeordnet. 
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Anlage 3 K: Strukturausgleiche für nach Anlage 2 K übergeleitete 
Beschäftigte (kirchenspezifische Berufe) 

 

1Angestellte, deren Ortszuschlag sich nach § 29 ABD Abschnitt B Absatz Teil A, 1. i d. F. vom 
30.09.2005 bemisst, erhalten den entsprechenden Anteil, in jedem Fall aber die Hälfte des 
Strukturausgleichs für Verheiratete. 
2Soweit nicht anders ausgewiesen, beginnt die Zahlung des Strukturausgleichs am 1. Oktober 
2007. Die Angabe "nach … Jahren" bedeutet, dass die Zahlung nach den genannten Jahren 
ab dem In-Kraft-Treten des ABD i. d. F. vom 01.10.2005 beginnt; so wird z. B. bei dem Merk-
mal "nach 4 Jahren" der Zahlungsbeginn auf den 1. Oktober 2009 festgelegt, wobei die 
Auszahlung eines Strukturausgleichs mit den jeweiligen Monatsbezügen erfolgt. 3Die Dauer 
der Zahlung ist ebenfalls angegeben; dabei bedeutet "dauerhaft" die Zahlung während der 
Zeit des Arbeitsverhältnisses. 
4Ist die Zahlung "für" eine bestimmte Zahl von Jahren angegeben, ist der Bezug auf diesen 
Zeitraum begrenzt (z. B. "für 5 Jahre" bedeutet Beginn der Zahlung im Oktober 2007 und 
Ende der Zahlung mit Ablauf September 2012). 5Eine Ausnahme besteht dann, wenn das 
Ende des Zahlungszeitraumes nicht mit einem Stufenaufstieg in der jeweiligen Entgeltgruppe 
zeitlich zusammenfällt; in diesen Fällen wird der Strukturausgleich bis zum nächsten Stufen-
aufstieg fortgezahlt. 6Diese Ausnahmeregelung gilt nicht, wenn der Stufenaufstieg in die 
Endstufe erfolgt; in diesen Fällen bleibt es bei der festgelegten Dauer. 
7Bei Beschäftigten, für die eine gemäß § 17 Absatz 1 ABD Teil A, 3. fortgeltende Vergütungs-
ordnung mehr als einen Bewährungs-, Zeit- oder Tätigkeitsaufstieg vorsieht, und die den 
letzten vorgesehenen Aufstieg bei der Überleitung noch nicht erreicht hatten, ist in Spalte 2 
die Vergütungsgruppe maßgebend, in die sie am 30.09.2005 tatsächlich eingruppiert waren. 
8Bei Beschäftigten, die den letzten vorgesehenen Aufstieg bei der Überleitung bereits voll-
zogen haben, ist in Spalte 2 die Vergütungsgruppe maßgebend, aus der die Beschäftigten 
spätestens bei der Überleitung höhergruppiert waren. 
 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

3 VIII ohne OZ 2 25 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 27 35 € dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 29 35 € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 31 35 € dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 33 35 € dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 35 35 € dauerhaft 

 VIII ohne OZ 2 37 20 € dauerhaft 

6 VI b ohne OZ 2 29 50 € dauerhaft 

 VI b ohne OZ 2 31 50 € dauerhaft 

 VI b ohne OZ 2 33 50 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

6 VI b ohne OZ 2 35 50 € dauerhaft 

 VI b ohne OZ 2 37 50 € dauerhaft 

 VI b ohne OZ 2 39 50 € 
für 4 Jahre 
dauerhaft 

8 V c ohne OZ 2 37 40 € dauerhaft 

 
V c ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

9 V b ohne OZ 1 29 60 € für 12 Jahre 

 V b ohne OZ 1 31 60 € 
nach  

4 Jahren für 
7 Jahre 

 V b ohne OZ 1 33 60 € für 7 Jahre 

9 V b ohne OZ 2 27 90 € 
nach  

4 Jahren für 
7 Jahre 

 V b ohne OZ 2 29 90 € für 7 Jahre 

 V b ohne OZ 2 35 20 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 V b ohne OZ 2 37 40 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 V b ohne OZ 2 39 40 € dauerhaft 

 V b ohne OZ 2 41 40 € dauerhaft 

9 V b 
IV b nach 
5 Jahren 

OZ 1 29 50 € für 3 Jahre 

 
V b 

IV b nach 
5 Jahren 

OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 V b 
IV b nach 
5 Jahren 

OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

 
V b 

IV b nach 
5 Jahren 

OZ 2 37 60 € dauerhaft 

 
V b 

IV b nach 
5 Jahren 

OZ 2 39 60 € dauerhaft 

 
V b 

IV b nach 
5 Jahren 

OZ 2 41 60 € dauerhaft 

9 IV b ohne OZ 1 35 60 € für 4 Jahre 

9 IV b ohne OZ 2 31 50 € für 4 Jahre 

 
IV b ohne OZ 2 37 60 € dauerhaft 

 
IV b ohne OZ 2 39 60 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe Aus-
gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

9 IV b ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

10 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 1 41 30 € dauerhaft 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 1 43 30 € dauerhaft 

10 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 2 29 70 € für 7 Jahre 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 2 37 60 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 2 39 60 € dauerhaft 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 2 41 85 € dauerhaft 

 IV b 
IV a nach 
5 u. 7,5 
Jahren 

OZ 2 43 60 € dauerhaft 

10 IV a ohne OZ 1 35 40 € für 4 Jahre 

 IV a ohne OZ 1 41 30 € dauerhaft 

 IV a ohne OZ 1 43 30 € dauerhaft 

11 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 1 41 40,- € dauerhaft 

 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 1 43 40,- € dauerhaft 

11 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 2 37 70,- € 
nach 4 Jahren 

dauerhaft 

 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 2 39 70,- € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

11 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 2 41 85,- € dauerhaft 

 IV a 
III nach 

8,5 
Jahren 

OZ 2 43 70 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 1 41 40 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 
III ohne OZ 1 43 40 € dauerhaft 

11 III ohne OZ 2 37 70 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 III ohne OZ 2 39 70 € dauerhaft 

 III ohne OZ 2 41 85 € dauerhaft 

 III ohne OZ 2 43 70 € dauerhaft 

12 III 
II a nach 

11 
Jahren 

OZ 1 33 95 € für 5 Jahre 

12 III 
II a nach 

11 
Jahren 

OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 1 39 50 € 

nach  
4 Jahren 
dauerhaft 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 1 41 50 € dauerhaft 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 
II a nach 

11 
Jahren 

OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 2 37 100 € 

nach  
4 Jahren 
dauerhaft 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 2 39 100 € dauerhaft 

 
III 

II a nach 
11 

Jahren 
OZ 2 41 100 € dauerhaft 
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Entgelt-

gruppe 

Vergütungs-

gruppe bei 

Inkrafttreten  

Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts- 

Zuschlag 

Stufe 1, 2 

Lebens- 

alters- 

stufe 

Höhe 

Aus-

gleichs-

betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

12 III 
II a nach 

11 
Jahren 

OZ 2 43 85 € dauerhaft 

12 III 
II a nach 
6 Jahren 

OZ 1 29 100 € für 3 Jahre 

 
III 

II a nach 
 6 Jahren 

OZ 1 35 95 € für 4 Jahre 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 1 39 50 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 
III 

II a nach 
 6 Jahren 

OZ 1 41 50 € dauerhaft 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 1 43 50 € dauerhaft 

12 III 
II a nach 
6 Jahren 

OZ 2 33 100 € für 4 Jahre 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 2 37 100 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 2 39 100 € dauerhaft 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 2 41 100 € dauerhaft 

 
III 

II a nach 
6 Jahren 

OZ 2 43 85 € dauerhaft 

13 II a ohne OZ 2 39 60 € 
nach  

4 Jahren 
dauerhaft 

 
II a ohne OZ 2 41 60 € dauerhaft 

 
II a ohne OZ 2 43 60 € dauerhaft 

14 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 1 39 80 € dauerhaft 

 
II a 

I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 1 41 80 € dauerhaft 

 
II a 

I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 1 43 80 € dauerhaft 
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Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

14 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 2 37 110 € dauerhaft 

 
II a 

I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 2 39 110 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 2 41 110 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 2 43 110 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 
15 u. 17 
Jahren 

OZ 2 45 60 € dauerhaft 

14 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 33 50 € 
nach 

4 Jahren 
für 5 Jahre 

14 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 35 50 € für 5 Jahre 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 37 80 € für 4 Jahre 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 41 80 € 
nach 4 
Jahren 

dauerhaft 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 43 80 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 2 35 110 € 
nach 

3 Jahren für 
3 Jahre 
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A, 3. Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts 

(RÜÜ) 
Abschnitt V: Anhänge und Anlagen 

Anlage 3 K: Strukturausgleiche für nach Anlage 2 K übergeleitete 
Beschäftigte (kirchenspezifische Berufe) 

 
 

 

 

Entgelt-
gruppe 

Vergütungs-
gruppe bei 

Inkrafttreten 
Teil A, 3. 

Aufstieg 

Orts-
Zuschlag 
Stufe 1, 2 

Lebens-
alters- 
stufe 

Höhe 
Aus-

gleichs-
betrag 

Dauer 

bei Inkrafttreten  
Teil A, 3. 

14 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 2 37 110 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 2 39 110 € dauerhaft 

 II a 
I b nach 

11 
Jahren 

OZ 2 41 110 € dauerhaft 

 II a I b nach OZ 2 43 110 € dauerhaft 

14 II a I b nach OZ 2 45 60 € dauerhaft 

14 I b ohne OZ 1 35 100 € für 4 Jahre 

 
I b ohne OZ 1 41 80 € 

nach  
4 Jahren 
dauerhaft 

 
I b ohne OZ 1 43 80 € dauerhaft 

 
I b ohne OZ 1 45 60 € dauerhaft 

14 I b ohne OZ 2 33 50 € für 4 Jahre 

 
I b ohne OZ 2 39 110 € 

nach  
4 Jahren 
dauerhaft 

 
I b ohne OZ 2 41 110 € dauerhaft 

 
I b ohne OZ 2 43 110 € dauerhaft 

 
I b ohne OZ 2 45 60 € dauerhaft 
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(RÜÜ) 
Abschnitt V: Anhänge und Anlagen 

Anlage 4: Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 
 

 

 

Anlage 4: Zuordnung der Lohngruppen zu den Entgeltgruppen 

 

Entgeltgruppe Lohngruppe 

9a 9  

8 8 mit Aufstieg nach 8a 

7 
7 mit Aufstieg nach 7a 

6 mit Aufstieg nach 7 und 7a 

6 
6 mit Aufstieg nach 6a 

5 mit Aufstieg nach 6 und 6a 

5 
5 mit Aufstieg nach 5a 

4 mit Aufstieg nach 5 und 5a 

4 
4 mit Aufstieg nach 4a 

3 mit Aufstieg nach 4 und 4a 

3 

3 mit Aufstieg nach 3a 

2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 

2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 

2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) 

2Ü 
2 mit Aufstieg nach 2a 

1 mit Aufstieg nach 2 und 2a 

2 1 mit Aufstieg nach 1a  
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Anlage 1 Pauschalentgelt für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 

 
 

 

Anlage 1 Pauschalentgelt für ab 1. Oktober 2005 neu eingestellte 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 

 

Pauschalentgelt für ab dem 1. Oktober 2005 
neu eingestellte Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen 

gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020 

(monatlich in Euro) 
 

Pauschalgruppe I 
Stufen  E 4 E 5 

1. - 10. Jahr 2.909,05 3.027,63 

Monatliche Arbeitszeit 11. - 15. Jahr 3.109,31 3.241,06 

ab 185 bis 196 Stunden ab 16. Jahr 3.194,95 3.330,68 

Pauschalgruppe II 
Stufen E 4 E 5 

1. - 10. Jahr 3.185,72 3.304,31 

Monatliche Arbeitszeit 11. - 15. Jahr 3.395,21 3.537,82 

über 196 bis 221 Stunden ab 16. Jahr 3.480,84 3.630,08 

Pauschalgruppe III 
Stufen E 4 E 5 

1. - 10. Jahr 3.488,76 3.623,28 

Monatliche Arbeitszeit 11. - 15. Jahr 3.719,62 3.881,12 

über 221 bis 244 Stunden ab 16. Jahr 3.807,87 3.972,05 

Pauschalgruppe IV 
Stufen E 4 E 5 

1. - 10. Jahr 3.908,27 4.057,54 

Monatliche Arbeitszeit 11. - 15. Jahr 4.151,19 4.330,30 

über 244 bis 268 Stunden ab 16. Jahr 4.239,37 4.422,58 

Chefkraftfahrer 
Stufen E 4 E 5 

1. - 10. Jahr 4.437,50 4.627,51 

Monatliche Arbeitszeit 11. - 15. Jahr 4.704,85 4.908,39 

bis 288 Stunden ab 16. Jahr 4.793,07 5.000,68 
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Anlage 2 Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (EURO) 

 
 

 

 

Anlage 2 Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 vorhandene 
Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen (EURO) 

 

Pauschalentgelt für am 1. Oktober 2005 
vorhandene Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen* 

gültig vom 1. April 2019 bis 29. Februar 2020  
(monatlich in Euro) 

 

Pauschalgruppe I 
Stufen E 4 E 5 

1. - 4. Jahr 2.969,67 3.094,80 

Monatliche Arbeitszeit 5. - 8. Jahr 3.026,32 3.154,12 

ab 170 bis 196 Stunden 
9. - 12. Jahr 3.109,31 3.241,06 

ab 13. Jahr 3.194,95 3.330,68 

Pauschalgruppe II 
Stufen E 4 E 5 

1. - 4. Jahr 3.255,57 3.392,58 

Monatliche Arbeitszeit 5. - 8. Jahr 3.312,21 3.451,84 

über 196 bis 221 Stunden 
9. - 12. Jahr 3.395,21 3.537,82 

ab 13. Jahr 3.480,84 3.630,08 

Pauschalgruppe III 
Stufen E 4 E 5 

1. - 4. Jahr 3.575,80 3.730,50 

Monatliche Arbeitszeit 5. - 8. Jahr 3.634,15 3.791,58 

über 221 bis 244 Stunden 
9. - 12. Jahr 3.719,62 3.881,12 

ab 13. Jahr 3.807,87 3.972,05 

Pauschalgruppe IV 
Stufen E 4 E 5 

1. - 4. Jahr 4.007,31 4.179,66 

Monatliche Arbeitszeit 5. - 8. Jahr 4.065,68 4.240,75 

über 244 bis 268 Stunden 
9. - 12. Jahr 4.151,19 4.330,30 

ab 13. Jahr 4.239,37 4.422,58 

Chefkraftfahrer 
Stufen E 4 E 5 

1. - 4. Jahr 4.561,00 4.757,78 

Monatliche Arbeitszeit 5. - 8. Jahr 4.619,36 4.818,84 

bis 288 Stunden 9. - 12. Jahr 4.704,85 4.908,39 

 ab 13. Jahr 4.793,07 5.000,68 

 
* Für die am 30. September 2005 vorhandenen Kraftfahrer/Kraftfahrerinnen, deren Arbeitsverhältnis im Geltungsbereich des 
ABD über den 30. September 2005 hinaus fortbesteht und die am 1. Oktober 2005 unter den Geltungsbereich des ABD fallen.  
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D, 6. Regelung der Altersteilzeitarbeit* 

§ 10 Mitwirkungspflicht 
 

 

 

Rentenversicherung befreit ist, eine vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder 
Versorgungseinrichtung oder eines Versicherungsunternehmens beanspruchen kann; dies gilt 
nicht für Renten, die vor dem für die Versicherte/den Versicherten maßgebenden Rentenalter 
in Anspruch genommen werden können oder 
b) mit Beginn des Kalendermonats, für den die/der Beschäftigte eine Rente wegen Alters, eine 
Knappschaftsausgleichsleistung, eine ähnliche Leistung öffentlich-rechtlicher Art oder, wenn 
sie/er von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit ist, eine 
vergleichbare Leistung einer Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung oder eines 
Versicherungsunternehmens bezieht. 
(3) 1Endet bei einer/einem Beschäftigten, die/der im Rahmen der Altersteilzeit nach dem 
Blockmodell (§ 3 Absatz 2 Buchst. a) beschäftigt wird, das Arbeitsverhältnis vorzeitig, hat 
sie/er Anspruch auf eine etwaige Differenz zwischen den nach den §§ 4 und 5 erhaltenen 
Entgelten und Aufstockungsleistungen und den Entgelten für den Zeitraum ihrer/seiner 
tatsächlichen Beschäftigung, die sie/er ohne Eintritt in die Altersteilzeit erzielt hätte. 2Bei Tod 
der/des Beschäftigten steht dieser Anspruch ihren/seinen Erben zu. 

§ 10 Mitwirkungspflicht 
 

(1) Die/der Beschäftigte hat Änderungen der sie/ihn betreffenden Verhältnisse, die für den 
Anspruch auf Aufstockungsleistungen erheblich sind, dem Arbeitgeber unverzüglich 
mitzuteilen. 
 
(2) Die/der Beschäftigte hat dem Arbeitgeber zu Unrecht gezahlte Leistungen, die die im 
Altersteilzeitgesetz vorgesehenen Leistungen übersteigen, zu erstatten, wenn sie/er die 
unrechtmäßige Zahlung dadurch bewirkt hat, dass sie/er Mitwirkungspflichten nach Absatz 1 
verletzt hat. 
  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=28150
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=28151
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=28152
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§ 4 Altersteilzeit im Übrigen 
 

 

 

D, 6a. Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere 
Beschäftigte - FlexAZR 

 

(Die Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – FlexAZR – gilt für 
Beschäftigte, die bis zum 31. Dezember 2020 die jeweiligen Voraussetzungen erfüllen und 
deren Altersteilzeitarbeitsverhältnis oder deren flexible Altersarbeitszeit vor dem 1. Januar 
2021 begonnen hat. Die Änderungen zum 1. Januar 2018 durch Beschluss der Kommission 
für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen vom 20. September 2017 veröffentlicht 
in der Anlage zu den Amtsblättern der bayerischen Diözesen „Änderungen und Ergänzungen 
zum Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen – ABD – Nr. 119“ sind befristet durch bis 
zum 31. Dezember 2020 (Beschluss vom 29. November 2018). 

I. Geltungsbereich 

§ 1 Geltungsbereich 
 

Diese Regelung gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Arbeitsvertragsrechts 
der bayerischen Diözesen (ABD) fallen. 

II. Altersteilzeit (ATZ) 

§ 2 Inanspruchnahme von Altersteilzeit 
 

Auf der Grundlage des Altersteilzeitgesetzes (AltTZG) vom 23. Juli 1996 in der jeweils 
geltenden Fassung ist die Änderung des Arbeitsverhältnisses in ein Altersteilzeit-
arbeitsverhältnis 
a) in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen (§ 3) und 
b) im Übrigen im Rahmen einer Quote (§ 4) 
möglich. 

§ 3 Altersteilzeit in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen 
 

1Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes kann, ohne dass darauf ein Rechtsanspruch 
besteht, in Restrukturierungs- und Stellenabbaubereichen bei dienstlichem oder betrieblichem 
Bedarf vereinbart werden, wenn die persönlichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen. 2Die 
Festlegung der in Satz 1 genannten Bereiche und die Entscheidung, ob, in welchem Umfang 
und für welchen Personenkreis dort Altersteilzeitarbeit zugelassen wird, erfolgt durch den 
Arbeitgeber. 

§ 4 Altersteilzeit im Übrigen 
 

(1) Den Beschäftigten wird im Rahmen der Quote nach Absatz 2 die Möglichkeit eröffnet, 
Altersteilzeit im Sinne des Altersteilzeitgesetzes in Anspruch zu nehmen, wenn die persön-
lichen Voraussetzungen nach § 5 vorliegen. 
 
(2) 1Der Anspruch auf Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses nach Absatz 1 ist 
ausgeschlossen, wenn und solange 2,5 v.H. der Beschäftigten (§ 1) von einer Altersteil-
zeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgesetzes Gebrauch machen. 2Für Beschäftigte mit 

http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/BJNR107810996.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29301
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29302
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29303
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29303
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29299


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil D: Sonstige Regelungen 
D, 6a. Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte - 

FlexAZR 
II. Altersteilzeit (ATZ) 

§ 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
 

 

 

einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 besteht der Anspruch auf Vereinbarung 
eines Altersteilzeitverhältnisses gemäß Absatz 1 in Verbindung mit § 5 Absatz 1 Buchstabe c), 
wenn und solange nicht mindestens 2,5 v.H. der schwerbehinderten Beschäftigten von einer 
Altersteilzeitregelung im Sinne des Altersteilzeitgesetzes Gebrauch machen. 3Maßgeblich für 
die Berechnung der Quoten nach den Sätzen 1 und 2 ist die Anzahl der jeweiligen 
Beschäftigten zum Stichtag 31. Mai des Vorjahres. 
Anmerkung zu § 4 Absatz 2: 
1In die Quoten werden alle zum jeweiligen Stichtag bestehenden Altersteilzeitarbeitsverhältnisse einschließlich solcher nach 
§ 3 dieser Regelung einbezogen. 2Die so errechneten Quoten gelten für das gesamte Kalenderjahr; unterjährige 
Veränderungen bleiben unberücksichtigt. 3Die Quoten werden jährlich überprüft. 
 
(3) Der Arbeitgeber kann ausnahmsweise die Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses ablehnen, wenn dienstliche oder betriebliche Gründe entgegenstehen. 

§ 5 Persönliche Voraussetzungen für Altersteilzeit 
 

(1) Altersteilzeit nach dieser Regelung setzt voraus, dass die Beschäftigten 
a) das 60. Lebensjahr vollendet haben und 
b) innerhalb der letzten fünf Jahre vor Beginn der Altersteilzeitarbeit mindestens 1080 
Kalendertage in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem Dritten Buch 
Sozialgesetzbuch gestanden haben. 
c) Bei Beschäftigten mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 50 zum Zeitpunkt der 
Antragstellung (§ 2 Absatz 2 SGB IX) tritt an die Stelle des 60. Lebensjahres das Lebensjahr, 
das sich aus der Berechnung für die Gewährung einer Altersteilzeit von maximal 5 Jahren für 
eine Altersrente für Schwerbehinderte ergibt. 
Protokollnotiz zu Buchstabe c): 
1Soll die Altersteilzeit vor Vollendung des 60. Lebensjahres beginnen, muss eine Schwerbehinderung im Sinne des § 2 
Absatz 2 SGB IX vorliegen, die mindestens bis zum 1. Tag des Rentenbeginns festgestellt ist. 2Das Bestehen der 
Schwerbehinderung ist durch Vorlage des Schwerbehindertenausweises nachzuweisen. 

 
(2) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss sich zumindest bis zu dem Zeitpunkt erstrecken, 
ab dem eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann. 
 
(3) 1Die Vereinbarung von Altersteilzeit ist spätestens drei Monate vor dem geplanten Beginn 
des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses schriftlich zu beantragen. 2Der Antrag kann frühestens 
ein Jahr vor Erfüllung der Voraussetzungen nach Absatz 1 gestellt werden. 3Von den Fristen 
nach Satz 1 oder 2 kann einvernehmlich abgewichen werden. 

§ 6 Vereinbarung eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
 

(1) Das Altersteilzeitarbeitsverhältnis muss ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis im Sinne des Dritten Buches Sozialgesetzbuch sein und darf die Dauer von fünf Jahren 
nicht überschreiten. 
 
(2) 1Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit während des Altersteilzeitarbeitsver-
hältnisses beträgt die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit. 2Für die Berechnung 
der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit gilt § 6 Absatz 2 AltTZG; dabei bleiben Arbeitszeiten 
außer Betracht, die die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit nach § 6 Teil A, 1. überschritten 
haben. 
 
(3) 1Die während der Dauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses zu leistende Arbeit kann so 
verteilt werden, dass sie 
a) durchgehend erbracht wird (Teilzeitmodell) oder 
b) in der ersten Hälfte des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses geleistet und die Beschäftigten 
anschließend von der Arbeit unter Fortzahlung der Leistungen nach Maßgabe des § 7 
freigestellt werden (Blockmodell). 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__2.html
http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/__6.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=28182&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29305
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§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell 
 

 

 

2Die Beschäftigten können vom Arbeitgeber verlangen, dass ihr Wunsch nach einer 
bestimmten Verteilung der Arbeitszeit mit dem Ziel einer einvernehmlichen Regelung erörtert 
wird. 

§ 7 Entgelt und Aufstockungsleistungen 
 

(1) 1Beschäftigte erhalten während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im 
Teilzeitmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a) das Tabellenentgelt und alle sonstigen 
Entgeltbestandteile in Höhe der sich für entsprechende Teilzeitbeschäftigte nach § 24 Ab-
satz 2 Teil A, 1. ergebenden Beträge. 2Maßgebend ist die durchschnittliche wöchentliche 
Arbeitszeit nach § 6 Absatz 2. 
 
(2) 1Beschäftigte erhalten während der Arbeitsphase des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses im 
Blockmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b) das Tabellenentgelt und alle sonstigen 
Entgeltbestandteile in Höhe der Hälfte des Entgelts, das sie jeweils erhalten würden, wenn sie 
mit der bisherigen wöchentlichen Arbeitszeit (§ 6 Absatz 2 Satz 2) weitergearbeitet hätten; die 
andere Hälfte des Entgelts fließt in das Wertguthaben (§ 7b SGB IV) und wird in der 
Freistellungsphase ratierlich ausgezahlt. 2Das Wertguthaben erhöht sich bei allgemeinen 
Tariferhöhungen in der von den Tarifvertragsparteien jeweils festzulegenden Höhe. 
Anmerkung zu § 7 Absatz 2 Satz 2:  
Das Wertguthaben erhöht sich am 1. März 2018 um 3,19 v. H., am 1. April 2019 um 3,09 v. H. und am 1. März 2020 um 
weitere 1,06 v. H. 

 
(3) 1Das den Beschäftigten nach Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt wird nach Maßgabe der 
Sätze 2 und 3 um 20 v.H. aufgestockt. 2Bemessungsgrundlage für die Aufstockung ist das 
Regelarbeitsentgelt für die Teilzeitarbeit (§ 6 Absatz 1 AltTZG). 3Steuerfreie Entgeltbestand-
teile und Entgelte, die einmalig (z. B. Jahressonderzahlung) oder die nicht für die vereinbarte 
Arbeitszeit (z. B. Überstunden- oder Mehrarbeitsentgelt) gezahlt werden, sowie Sachbezüge, 
die während der Gesamtdauer des Altersteilzeitarbeitsverhältnisses unvermindert zustehen, 
gehören nicht zum Regelarbeitsentgelt und bleiben bei der Aufstockung unberücksichtigt. 
4Sätze 1 bis 3 gelten für das bei Altersteilzeit im Blockmodell in der Freistellungsphase 
auszukehrende Wertguthaben entsprechend. 
 
(4) 1Neben den vom Arbeitgeber zu tragenden Sozialversicherungsbeiträgen für das nach 
Absatz 1 oder 2 zustehende Entgelt entrichtet der Arbeitgeber zusätzliche Beiträge zur 
gesetzlichen Rentenversicherung (Rentenaufstockung) nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 
Buchstabe b i.V.m. § 6 Absatz 1 AltTZG. 2Für von der Versicherungspflicht befreite 
Beschäftigte im Sinne von § 4 Absatz 2 AltTZG gilt Satz 1 entsprechend. 
 
(5) 1In Fällen krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit besteht ein Anspruch auf Leistungen 
nach Absätzen 1 bis 4 längstens für die Dauer der Entgeltfortzahlung nach § 22 Absatz 1 Satz 
1 Teil A, 1. 2Für die Zeit der Zahlung des Krankengeldzuschusses (§ 22 Absatz 2 bis 4 Teil 
A, 1.), längstens bis zum Ende der 26. Krankheitswoche, wird der Aufstockungsbetrag gemäß 
Absatz 3 in Höhe des kalendertäglichen Durchschnitts des in den letzten drei abgerechneten 
Kalendermonaten maßgebenden Aufstockungsbetrages gezahlt. 

§ 8 Verteilung des Urlaubs im Blockmodell 
 

1Für Beschäftigte, die Altersteilzeit im Blockmodell (§ 6 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe b) leisten, 
besteht kein Urlaubsanspruch für die Zeit der Freistellung von der Arbeit. 2Im Kalenderjahr 
des Übergangs von der Beschäftigung zur Freistellung haben die Beschäftigten für jeden 
vollen Beschäftigungsmonat Anspruch auf ein Zwölftel des Jahresurlaubs. 
 
 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29304
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29304
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29304
http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/__7b.html
http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/__6.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29301
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29301
http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/__6.html
http://bundesrecht.juris.de/alttzg_1996/__4.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27040&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27040&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27040&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27040&Itemid=101
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29304


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Teil D: Sonstige Regelungen 
D, 7. Regelung über die Bewertung der Personalunterkünfte für Beschäftigte 

§ 3 Bewertung der Personalunterkünfte 
 

 

 

D, 7. Regelung über die Bewertung der Personalunterkünfte für 
Beschäftigte 

§ 1 Geltungsbereich 

 
 
 

Diese Regelung gilt für die unter das ABD Teil A und unter das ABD Teil B fallenden 
Mitarbeiter. 

§ 2 Personalunterkünfte 
 

(1) Der Wert einer dem Mitarbeiter auf arbeitsvertraglicher Grundlage gewährten Personal-
unterkunft ist unter Berücksichtigung ihrer Nutzfläche und ihrer Ausstattung auf die Vergütung 
anzurechnen. Für Zeiten, für die kein Vergütungsanspruch besteht, hat der Mitarbeiter dem 
Arbeitgeber den Wert zu vergüten. 
 
(2) Personalunterkünfte im Sinne dieser Regelung sind möblierte Wohnungen, möblierte 
Wohnräume und möblierte Schlafräume, die im Eigentum, in der Verwaltung oder in der 
Nutzung des Arbeitgebers stehen und die dem Mitarbeiter zur alleinigen Benutzung – bei 
Mehrbettzimmern zur gemeinsamen Benutzung durch die festgelegte Personenzahl – 
überlassen werden. 

§ 3 Bewertung der Personalunterkünfte 
 

(1) Der Wert der Personalunterkünfte wird wie folgt festgelegt: 
 

Wert- 
klasse 

Personalunterkünfte 
EURO je qm 
 Nutzfläche 
monatlich 

1 ohne ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen 7,76 

2 Mit ausreichenden Gemeinschaftseinrichtungen 8,60 

3 Mit eigenem Bad oder Dusche 9,83 

4 Mit eigener Toilette und Bad oder Dusche 10,93 

5 Mit eigener Kochnische, Toilette und Bad oder Dusche 11,65
1
 

 1
 Beträge gültig seit 01.01 2019 

 
1Bei einer Nutzfläche von mehr als 25 qm erhöhen sich für die über 25 qm hinausgehende 
Nutzfläche die Quadratmetersätze um 10 v. H. 2Bei Personalunterkünften mit einer Nutzfläche 
von weniger als zwölf qm ermäßigen sich die Quadratmetersätze um 10 v. H. 
3Wird die Nutzung der Personalunterkunft durch besondere Umstände erheblich beeinträchtigt 
(z. B. Ofenheizung, kein fließendes Wasser), sollen die Quadratmetersätze um bis zu 10 v. H., 
beim Zusammentreffen mehrerer solcher Umstände um bis zu 25 v. H. ermäßigt werden; beim 
Zusammentreffen zahlreicher außergewöhnlicher Beeinträchtigungen kann die Ermäßigung 
bis zu 33 1/3 v. H. betragen. 
 
(2) 1Bei der Ermittlung der Nutzfläche ist von den Fertigmaßen auszugehen. 2Balkonflächen 
sind mit 25 v. H. und Flächen unter Dachschrägen mit 50 v. H. anzurechnen. 3Die Nutzfläche 
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von Bädern oder Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind, ist 
den beiden Personalunterkünften je zur Hälfte zuzurechnen. 
 
(3) 1Ausreichende Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des Absatzes 1 haben Personal-
unterkünfte, wenn 
a) in Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, von Toiletten und von 
Kochgelegenheiten für die Bewohner des Wohnheimes, 
b) in anderen Gebäuden als Wohnheimen eine ausreichende Zahl von Bädern oder Duschen, 
von Toiletten und von Kochgelegenheiten zur Benutzung nur durch das Personal des 
Arbeitgebers vorhanden ist. 
 
2Die Gemeinschaftseinrichtungen sind nicht ausreichend, wenn 
a) für mehr als sechs Wohnplätze nur eine Toilette und ein Bad oder eine Dusche 
oder 
b) für mehr als zehn Wohnplätze nur eine Kochgelegenheit vorhanden ist. 
3Bäder oder Duschen in Nasszellen, die zwei Personalunterkünften zugeordnet sind (Zugang 
von beiden Unterkünften bzw. über einen gemeinsamen Vorraum), gelten als eigenes Bad 
oder Dusche im Sinne des Absatzes 1. 
 
(4) 1Mit dem sich aus Absatz 1 ergebenden Wert sind die üblichen Nebenkosten abgegolten. 
2Zu diesen gehören die Kosten für Heizung, Strom, Wasser (einschließlich Warmwasser), die 
Gestellung sowie die Reinigung der Bettwäsche und der Handtücher. 3Werden diese 
Nebenleistungen teilweise nicht erbracht oder wird die Personalunterkunft auf eigenen 
Wunsch von dem Mitarbeiter ganz oder teilweise möbliert, ist eine Herabsetzung des Wertes 
ausgeschlossen. 
4Wird die Personalunterkunft auf Kosten des Arbeitgebers gereinigt oder werden vom 
Arbeitgeber andere als allgemein übliche Nebenleistungen erbracht (z. B. besondere 
Ausstattung mit erheblich höherwertigen Möbeln, Reinigung der Körperwäsche), ist ein 
Zuschlag in Höhe der Selbstkosten zu erheben. 
5Steht eine gemeinschaftliche Waschmaschine zur Reinigung der Körperwäsche zur 
Verfügung, ist dafür ein monatlicher Pauschbetrag von 4,65 € zu erheben, sofern die 
Waschmaschine nicht mit einem Münzautomaten ausgestattet ist. 
 
(5) Wird eine Personalunterkunft von mehreren Personen benutzt, werden dem einzelnen 
Mitarbeiter bei Einrichtung der Personalunterkunft 
a) für zwei Personen 66 2/3 v. H. 
b) für drei Personen 40 v. H. 
des vollen Wertes angerechnet. 

§ 4 Anpassung des Wertes der Personalunterkünfte 
 

Die in § 3 Absatz 1 und Absatz 4 Unterabsatz 3 genannten Beträge sind jeweils zu demselben 
Zeitpunkt und um denselben Vomhundertsatz zu erhöhen oder zu vermindern, um den der 
aufgrund § 17 Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 SGB IV in der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
allgemein festgesetzte Wert für Wohnungen mit Heizung und Beleuchtung erhöht oder 
vermindert wird. 
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D, 8. Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte 
und Auszubildende 

§ 1 Geltungsbereich 
 

(1) Diese Regelung gilt für Beschäftigte und Auszubildende mit Dienststelle bzw. Ausbildungs-
stelle und Hauptwohnung (Art. 15 Absatz 2 Meldegesetz) im Verdichtungsraum München. 
 
(2) Der Verdichtungsraum München im Sinne des Absatzes 1 ist das in Anhang 2 der Anlage 
zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 22. August 2013 
(GVBl S. 550, BayRS 230-1-5-F) in der jeweils geltenden Fassung definierte Gebiet. 
 
(3) 1Beschäftigte sowie Auszubildende nach Absatz 1, deren Dienststelle bzw. Ausbildungs-
stelle und Hauptwohnung (Art. 15 Absatz 2 Meldegesetz) am 31. August 2013 im Stadt- und 
Umlandbereich München lagen und seither ununterbrochen liegen, wie dieser in Anhang 3 der 
Anlage zur Verordnung über das Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP) vom 8. August 
2006 (GVBl S. 471, BayRS 230-1-5-W), geändert durch Verordnung vom 22. Dezember 2009 
(GVBl S. 650), festgelegt war, wird für die Dauer des ununterbrochenen Arbeits- bzw. 
Ausbildungsverhältnisses ebenfalls eine ergänzende Leistung gewährt, soweit nicht bereits 
ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 besteht. 2Dies gilt nur, solange die sonstigen 
Voraussetzungen für den Bezug der ergänzenden Leistung seit dem 31. August 2013 
ununterbrochen erfüllt sind. 
Anmerkung: 
Bei Wiedereinstellung einer/eines Beschäftigten lebt der Anspruch auf die ergänzende Leistung nach folgender Maßgabe 
wieder auf: 
1. Unterbrechungen von bis zu einem Monat sind unschädlich. 
2. 1Bei Beschäftigten, die für eine jahreszeitlich begrenzte regelmäßig wiederkehrende Tätigkeit in einem Arbeitsverhältnis 
standen oder stehen (Saisonbeschäftigte). 2Die Anwendung dieser Anmerkung endet, wenn die/der Saisonbeschäftigte in 
einer neuen Saison nicht wieder eingestellt wird. 

§ 2 Voraussetzungen und Höhe der ergänzenden Leistung 
 

(1) Beschäftigte erhalten eine ergänzende Leistung von 133,87 Euro monatlich. Nichtvoll-
beschäftigte erhalten von der ergänzenden Leistung nach Satz 1 den Teil, der dem Maß der 
mit ihnen vereinbarten durchschnittlichen Arbeitszeit entspricht. 
 
(2) Auszubildende erhalten eine ergänzende Leistung von 66,94 Euro monatlich. 
Protokollnotiz zu den Absätzen 1 und 2: 
Die Beträge der ergänzenden Leistung verändern sich ab dem 01.01.2015 in der Weise und zu dem Zeitpunkt, an dem sich 
die Entgeltgruppe 8 Stufe 3 tabellenwirksam ändert. Die Dynamisierung erfolgt in Höhe der Veränderung des Verhältnisses 
des Tabellenwertes der Entgeltgruppe 8 Stufe 3 vor der Tarifänderung, verglichen mit dem Tabellenwert der Entgeltgruppe 8 
Stufe 3 nach einer Tarifänderung, ausgedrückt in Prozent.  

 
(3) 1Die sich nach den Absätzen 1 und 2 ergebende ergänzende Leistung wird höchstens in 
der Höhe gewährt, in der 
 
a) bei Beschäftigten 
das Tabellenentgelt, einschließlich Vergütungsgruppenzulage (§ 9 ABD Teil A, 3.), 
persönlicher Zulage (Protokollnotiz zu § 6, §§ 10, 17 Absatz 8, 18 ABD Teil A, 3., §§ 14, 14 a, 
31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD Teil A, 1.) Garantiebetrag (§ 17 Absatz 4 ABD Teil A, 1.), des 
Strukturausgleichs nach § 12 ABD Teil A, 3., 
 
b) bei Auszubildenden  
das Ausbildungsentgelt 
hinter dem Grenzbetrag für die ergänzende Leistung zurückbleibt. 2Dieser Grenzbetrag 
beträgt für 
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a) Beschäftigte 

ab 1. März 2018  3.595,15 Euro 
ab 1. April 2019  3.710,55 Euro 
ab 1. März 2020  3.751,37 Euro 

 
b) Auszubildende 

ab 1. März 2018  1.242,51 Euro 
ab 1. März 2019  1.303,52 Euro 
 

monatlich. 3Der Grenzbetrag nach Satz 2 Buchstabe a) von Nichtvollbeschäftigten vermindert 
sich entsprechend der Regelung in § 2 Absatz 1 Satz 2. 4Vorstehende Grenzbeträge nach 
Satz 2 nehmen in prozentualer Höhe und dem Zeitpunkt an den stattfindenden linearen 
Anpassungen der Bezüge der Beschäftigten und Auszubildenden teil; hierbei ist für 
Beschäftigte die lineare Anpassung des Tabellenentgelts der Entgeltgruppe 9b und für 
Auszubildende die lineare Anpassung der Ausbildungsvergütung nach der Regelung für 
Auszubildende (ABD Teil E, 1.) für das zweite Ausbildungsjahr maßgebend. 
Anmerkung zu Absatz 3 Satz 1: 
Die Vorschrift gilt nicht für Angestellte der Vergütungsgruppe V b ABD Teil A ab Lebensaltersstufe nach vollendetem 43. 
Lebensjahr, die keinen Anspruch auf eine Vergütungsgruppenzulage haben. 

§ 3 Ergänzende Leistung für Kinder 
 

(1) 1Beschäftigte erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz tatsächlich gezahlt wird, eine ergänzende 
Leistung für Kinder von 25,54 Euro monatlich. 2Die ergänzende Leistung für Kinder wird 
insgesamt höchstens in der Höhe gewährt, in der die Bezüge nach § 2 Absatz 3 Satz 1 
Buchstabe a hinter dem Grenzbetrag für die ergänzende Leistung für Kinder (Kindergrenz-
betrag) zurückbleiben. 3Dieser Kindergrenzbetrag beträgt 
 
ab 1. März 2018  5.040,16 Euro 
ab 1. April 2019  5.201,95 Euro 
ab 1. März 2020  5.259,17 Euro 
 
monatlich. 4§ 2 Absatz 3 Sätze 3 und 4 gelten für den Kindergrenzbetrag entsprechend. 
 
(2) 1Auszubildende erhalten für jedes Kind, für das ihnen Kindergeld nach dem Einkommen-
steuergesetz oder dem Bundeskindergeldgesetz tatsächlich gezahlt wird, eine ergänzende 
Leistung für Kinder von 25,54 Euro monatlich. 2Die ergänzende Leistung für Kinder wird 
höchstens in der Höhe gewährt, in der das Ausbildungsentgelt einschließlich ergänzender 
Leistung nach § 2 Absatz 2 hinter dem jeweiligen Grenzbetrag für Auszubildende nach § 2 
Absatz 3 Satz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Satz 4 zurückbleibt. 
 
Protokollnotiz zu § 3: 
Die Beträge der ergänzenden Leistung für Kinder verändern sich ab dem 01.01.2015 in der Weise und zu dem Zeitpunkt, an 
dem sich die Entgeltgruppe 8 Stufe 3 tabellenwirksam ändert. Die Dynamisierung erfolgt in Höhe der Veränderung des 
Verhältnisses des Tabellenwertes der Entgeltgruppe 8 Stufe 3 vor der Tarifänderung, verglichen mit dem Tabellenwert der 
Entgeltgruppe 8 Stufe 3 nach einer Tarifänderung, ausgedrückt in Prozent.  

§ 4 Allgemeine Bestimmungen 
 

(1) Eine ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 steht nur zu, wenn sie insgesamt 10 Euro 
monatlich überschreitet; hierbei bleiben Berechnungen wegen Teilzeitbeschäftigung und für 
Teilmonate unberücksichtigt. 
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(2) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 wird nur für Zeiträume gezahlt, für die 
Bezüge (Tabellenentgelt, Ausbildungsentgelt, Entgeltfortzahlung nach den §§ 22 und 26 ABD 
Teil A, 1.) zustehen. Die Bestimmungen des ABD über die Berechnung der Bezüge für 
Teilzeiträume gelten entsprechend. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Für Zeiten, für die Krankengeldzuschuss zusteht, wird die ergänzende Leistung bei der Berechnung des 
Krankengeldzuschusses als Bestandteil der Entgeltfortzahlung nach § 22 ABD Teil A, 1. berücksichtigt. 
 
(3) Die ergänzende Leistung nach den §§ 2 und 3 ist bei der Bemessung der Jahres-
sonderzahlung nicht zu berücksichtigen. 

§ 5 Übergangsbestimmungen 
 

Für Beschäftigte, die am 30. September 2005 zum Bezug einer ergänzenden Leistung 
berechtigt sind und deren Arbeitsverhältnis am 1. Oktober 2005 zu demselben Arbeitgeber 
ununterbrochen fortbesteht, gilt Folgendes: 
 
(1) 1Dem Grenzbetrag nach § 2 Absatz 3 Satz 2 Buchstabe a bzw. § 3 Absatz 1 Satz 3 ist das 
nach § 5 Absatz 2 ABD Teil A, 3. ermittelte Vergleichsentgelt einschließlich Vergütungs-
gruppenzulage (§ 9 ABD Teil A, 3.), persönlicher Zulage (Protokollnotiz zu § 6, §§ 10, 17 
Absatz 8, 18 ABD Teil A, 3., §§ 14, 14 a, 31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD Teil A, 1.) 
gegenüberzustellen. 
2Werden bei der Bemessung des Vergleichsentgelts 
– ein höherer Ortszuschlag als der der Stufe 1 
– bei bisherigen Beschäftigten der Vergütungsgruppe V b ohne Anspruch auf Vergütungs-
gruppenzulage (§ 9 ABD Teil A, 3.) und/oder persönliche Zulage nach §§ 10, 18 ABD Teil 
A, 3., § 14 ABD Teil A, 1. eine Lebensaltersstufe nach vollendetem 43. Lebensjahr berück-
sichtigt, ist die am 30. September 2005 zustehende ergänzende Leistung weiterzugewähren. 
 
(2) 1Sobald die nächste reguläre Stufe nach den Bestimmungen des ABD Teil A, 3. bzw. ABD 
Teil A, 1. zusteht und/oder eine nach Absatz 1 Satz 1 zu berücksichtigende Zulage gewährt 
wird, ist der jeweilige Grenzbetrag den Bezügen nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a bzw. 
nach Absatz 1 Satz 1 gegenüberzustellen. 2Ein sich dadurch ggf. ergebender 
Einkommensverlust wird durch die Zahlung einer Besitzstandszulage ausgeglichen. 3Auf 
diese Zulage sind künftige Erhöhungen des Entgelts durch 
höhere Eingruppierung einschließlich Garantiebetrag nach § 17 Absatz 4 ABD Teil A, 1. 
Bewährungs- und Fallgruppenaufstiege gemäß § 8 ABD Teil A, 3. 
Zahlung von Vergütungsgruppenzulagen gemäß § 9 ABD Teil A, 3. 
Aufsteigen in eine höhere Stufe und 
– die Gewährung eines Strukturausgleichs gemäß § 12 ABD Teil A, 3. 
– Gewährung einer Zulage nach Protokollnotiz zu § 6, §§ 10, 17 Absatz 8, 18 ABD Teil A, 3., 
§§ 14, 14a, 31 Absatz 3, 32 Absatz 3 ABD Teil A, 1. 
in vollem Umfang anzurechnen. 4Die Zulage vermindert sich außerdem um die Hälfte des 
Erhöhungsbetrages künftiger linearer Entgelterhöhungen. 
Anmerkung zu Absatz 2: 
Für Beschäftigte, die sich bereits in einer individuellen Endstufe ihrer Entgeltgruppe befinden, gilt Absatz 2 mit der Maßgabe, 
dass ab 1. Oktober 2007 statt des Tabellenentgelts das Vergleichsentgelt nach Absatz 1 Satz 1 zzgl. der weiteren Bezüge-
bestandteile nach § 2 Absatz 3 Satz 1 Buchstabe a den jeweiligen Grenzbeträgen gegenüberzustellen ist. 
Bei Wiedereinstellung nach der Anmerkung zu § 1 Absatz 1 Satz 1 ABD Teil A, 3. lebt der Anspruch auf die ergänzende 
Leistung – ggf. unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Verminderungen der ergänzenden Leistung – wieder auf. 
 
(3) § 4 dieser Regelung und § 24 Absatz 2 und 4 ABD Teil A, 1. gelten für diese ergänzende 
Leistung entsprechend. 
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(4) 1Unberührt von Absatz 1 bleibt der Anspruch auf die ergänzende Leistung nach den §§ 1 
bis 4 dieser Regelung. 2Eine nach diesen Bestimmungen tatsächlich gewährte ergänzende 
Leistung wird auf die ergänzende Leistung nach Absatz 1 angerechnet. 

§ 6 Änderungen, Außer-Kraft-Treten 
 

(1) Diese Regelung wird zum gleichen Zeitpunkt geändert oder tritt außer Kraft, wenn der ihr 
dem Grunde nach entsprechende „Tarifvertrag über eine ergänzende Leistung an 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer und Auszubildende des Freistaates Bayern“ (TV-EL) im 
Umfang oder in den Bedingungen geändert wird oder nach einer Kündigung außer Kraft tritt. 
 
(2) Soweit sich diese Regelung an der örtlichen Tarifvereinbarung der Landeshauptstadt 
München orientiert (Beträge der ergänzenden Leistung und ergänzende Leistung Kinder) wird 
sie zum gleichen Zeitpunkt geändert oder tritt in diesen Punkten außer Kraft, zu denen die 
Regelung der Stadt München geändert wird oder außer Kraft tritt. Unter Berücksichtigung des 
Absatzes 1 gilt ab diesem Zeitpunkt die an der Regelung des TV-EL im Umfang und in den 
Bedingungen orientierte Regelung wieder vollumfänglich. 
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Teil B 

 

Beschlüsse der Bayerischen Regional-KODA 

Ergänzungen zum Beschluss der Zentral-KODA zur Entgeltumwandlung 

 

§ 1 
Anspruch auf Entgeltumwandlung zugunsten der betrieblichen Altersversorgung 

(Ergänzungen zu Nr. 1 des Zentral-KODA-Beschlusses) 
 

1. Anspruch auf Entgeltumwandlung 
a) Beschäftigte und Arbeitgeber können vereinbaren, dass Beschäftigte einen über den 
Anspruch von § 3 Nr. 63 EStG hinausgehenden Betrag des Entgelts umwandeln*. 
*Dies sind im Jahr 2019 jährlich 3.216 EUR 
 
b) Machen Beschäftigte von ihrem Anspruch auf Entgeltumwandlung Gebrauch, müssen sie 
von ihrem Arbeitsentgelt jährlich einen Betrag in Höhe von mindestens einem 
Hundertsechzigstel (1/160) der Bezugsgröße nach § 18 Absatz 1 SGB IV für ihre betriebliche 
Altersversorgung verwenden (§ 1 a Absatz 1 Satz 4 BetrAVG)*. 
*Dies sind im Jahr 2019 jährlich 233,63 EUR 
 
c) Umgewandelt werden kann 
– ein monatlich gleich bleibender Betrag oder 
– ein monatlich gleich bleibender Betrag zuzüglich in bis zu zwei Monaten ein der Höhe nach 
von der Beschäftigten/dem Beschäftigten festzulegender Betrag aus Einmalzahlungen oder 
– in bis zu zwei Monaten ein der Höhe nach von der Beschäftigten/dem Beschäftigten 
festzulegender Betrag aus Einmalzahlungen,  
soweit nach der Satzung der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche Altersversorgung 
durchgeführt wird, diese Möglichkeit gegeben wird. 
 
d) Soweit im Sinne des § 8 Absatz 1 Nr. 1 SGB IV Beschäftigte gemäß § 24 Absatz 8 Teil A, 
1. verlangen, dass ihr Entgelt, das die Geringfügigkeitsgrenze übersteigt, durch 
Entgeltumwandlung gemäß Teil D, 10 c. für die betriebliche Altersvorsorge verwendet wird, 
können auch monatlich wechselnde Beträge umgewandelt werden, soweit nach der Satzung 
der Kasse, bei der diese zusätzliche betriebliche Altersversorgung durchgeführt wird, 
wechselnde Beträge innerhalb eines Jahres abgeführt werden können. 
 
e) Ist der Arbeitgeber zu einer Durchführung über andere Pensions- und Unterstützungs-
kassen bereit, kann die betriebliche Altersversorgung auch dort durchgeführt werden.  
 
f) Werden Beschäftigte im Falle eines Arbeitgeberwechsels bei der Bayerischen Versorgungs-
kammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – pflichtversichert, kann im 
Einvernehmen mit dem Arbeitgeber vereinbart werden, dass eine bestehende 
Entgeltumwandlungsvereinbarung bei einer anderen Kasse fortgeführt wird. 
 
g) 1Beschäftigte, deren betriebliche Altersversorgung nach Maßgabe der Versorgungsord-
nung B erfolgt, haben in entsprechender Anwendung dieser Ergänzungen einen Anspruch auf 
Entgeltumwandlung bei der Pensionskasse der Caritas VVaG, soweit deren Satzung die 
Versicherung zulässt. 2Satz 1 gilt auch für die nach § 2 Absatz 2 Versorgungsordnung B von 
der Versicherungspflicht ausgenommenen Beschäftigten. 3Beschäftigte im Sinne des § 2 
Absatz 2 Buchst. d Versorgungsordnung B können verlangen, dass die Entgeltumwandlung 
zugunsten der für sie bereits bestehenden zusätzlichen Altersversorgung erfolgt. 

http://bundesrecht.juris.de/estg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/index.html
http://bundesrecht.juris.de/betravg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/sgb_4/index.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27626
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27616
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2. Nicht umwandelbare Entgeltbestandteile 
Nicht umgewandelt werden können steuerfreie Aufwandsentschädigungen nach § 3 Nr. 12 
EStG, Einnahmen nach § 3 Nr. 26 und 26a EStG, Einnahmen, die nach § 1 Absatz 1 der 
Sozialversicherungsentgeltverordnung in der jeweils geltenden Fassung nicht dem Arbeits-
entgelt zuzurechnen sind (Zuwendungen, Krankengeldzuschuss, der Zuschuss zum 
Mutterschaftsgeld, Beihilfen etc.). 
 
3. Vermögenswirksame Leistung 
1Die vermögenswirksame Leistung kann zur Entgeltumwandlung verwendet werden. 2Im Falle 
der Entgeltumwandlung besteht der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung auch 
dann, wenn kein Vertrag im Sinne des § 2 des Fünften Gesetzes zur Förderung der 
Vermögensbildung der Arbeitnehmer (5. VermBG) nachgewiesen wird. 3Ein doppelter 
Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung sowohl für eine Anlage nach dem 5. VermBG 
als auch zur Entgeltumwandlung ist ausgeschlossen. 
 
4. Fälligkeit des umzuwandelnden Arbeitsentgelts 
Das umzuwandelnde Arbeitsentgelt ist zu dem Zeitpunkt fällig, in dem der/dem Beschäftigten 
das zusatzversorgungspflichtige Arbeitsentgelt zufließt. 
 
5. Verfahren der Entgeltumwandlung 
a) 1Die Entgeltumwandlung kommt durch eine Vereinbarung zwischen der/dem Beschäftigten 
und dem Arbeitgeber zustande (§ 1 a Absatz 1 Satz 2 BetrAVG). 2Der Anspruch auf 
Entgeltumwandlung ist von Beschäftigten spätestens sechs Wochen vor dem Ersten des 
Monats, in dem die entsprechende Vereinbarung in Kraft treten soll, schriftlich gegenüber dem 
Arbeitgeber geltend zu machen. 3Beschäftigte sind daran für die Dauer des laufenden 
Kalenderjahres gebunden.  
 
b) Die Vereinbarung zur Entgeltumwandlung kann aus wichtigem Grund im Einvernehmen mit 
dem Arbeitgeber geändert werden (z. B. bei Beginn eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses 
wegen der Verringerung des Aufstockungsbetrages). 
 
c) Im Falle der Kollision der Entgeltumwandlung mit einer (bestehenden oder künftigen) 
Gehaltspfändung kann der Arbeitgeber von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen, 
das zum Ablauf des auf die Kündigung folgenden Monats wirksam wird. 

 
§ 2 

Bemessungsgrundlagen 
(Ergänzungen zu Nr. 3 des Zentral-KODA-Beschlusses) 

 
1. 1Bemessungsgrundlage für künftige Erhöhungen des Arbeitsentgelts sowie andere 
Dienstgeberleistungen (z. B. Krankenbezüge, betriebliche Altersversorgung, Jahressonder-
zahlung) bleibt das bisherige, ungekürzte Arbeitsentgelt. 2Das umzuwandelnde Arbeitsentgelt 
gehört nicht zum Arbeitseinkommen im Sinne von § 850 Absatz 2 ZPO. 
 
2. Machen Beschäftigte im Laufe ihres Altersteilzeitarbeitsverhältnisses von der Entgeltum-
wandlung Gebrauch, besteht kein Anspruch auf Erhöhung des durch die Umwandlung 
verringerten Aufstockungsbetrages durch den Arbeitgeber. 
 
 
 
 
 

http://bundesrecht.juris.de/estg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/estg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/estg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/svev/index.html
http://bundesrecht.juris.de/vermbg_2/
http://bundesrecht.juris.de/vermbg_2/
http://bundesrecht.juris.de/vermbg_2/
http://bundesrecht.juris.de/vermbg_2/
http://bundesrecht.juris.de/betravg/index.html
http://bundesrecht.juris.de/zpo/index.html
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D, 13. Regelung über die einmalige Sonderzahlung 2018 

§ 1 Geltungsbereich 

 

Diese Regelung gilt für Beschäftigte, die unter den Geltungsbereich des Arbeitsvertragsrechts 
der bayerischen Diözesen (ABD) fallen.  

§ 2 Einmalige Sonderzahlung  

 

(1) 1Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 6, S 2 bis S 4, P 5 oder P 6 eingruppiert 
sind, erhalten eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 250 Euro, wenn ihr Arbeitsverhältnis 
am 1. März 2018 bestand und an mindestens einem Tag zwischen dem 1. März und dem 
31. Dezember 2018 Anspruch auf Entgelt besteht. 2§ 24 Absatz 2 ABD Teil A, 1. gilt 
entsprechend. 3Maßgeblich sind die jeweiligen Verhältnisse am 1. März 2018. 
Anmerkung zu Absatz 1: 
Anspruch auf Entgelt im Sinne des Absatzes 1 sind auch der Anspruch auf Entgeltfortzahlung aus Anlass der in § 21 Satz 1 
ABD Teil A, 1. genannten Ereignisse und der Anspruch auf Krankengeldzuschuss (§ 22 Absatz 2 ABD Teil A, 1.), auch wenn 
dieser wegen der Höhe der Barleistungen des Sozialversicherungsträgers nicht gezahlt wird. 

 
(2) Die einmalige Sonderzahlung ist bei der Bemessung sonstiger Leistungen nicht zu 
berücksichtigen. 

§ 3 Ausnahmen vom Geltungsbereich 

 

1Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. April 2018 aus dem Arbeitsverhältnis 
ausgeschieden sind, gilt diese Regelung nur, wenn sie dies bis 31. März 2019 schriftlich 
beantragen. 2Für Beschäftigte, die spätestens mit Ablauf des 17. April 2018 aufgrund eigenen 
Verschuldens ausgeschieden sind, gilt diese Regelung nicht.  

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27042&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27039&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27039&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27039&DatumAuswahl=
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Teil E: Auszubildende und Praktikanten 

E, 1. Regelungen für Auszubildende 

1.1. Regelung für Auszubildende 

§ 1 Geltungsbereich 

 
 

(1) Diese Regelung gilt für 
a) Personen, die in Verwaltungen und Betrieben, die unter den Geltungsbereich des ABD 
fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich anerkannt geltenden Ausbildungsberuf 
ausgebildet werden, 
b) Schülerinnen/Schüler 

- in der Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege, 
Entbindungspflege, Altenpflege, 
- in der Operationstechnischen Assistenz und der Anästhesietechnischen Assistenz, 
jeweils nach der Empfehlung der Deutschen Krankenhausgesellschaft vom 17. September 
2013, 
- nach dem Notfallsanitätergesetz und 
- in praxisintegrierten Ausbildungsgängen zur Erzieherin/zum Erzieher nach landes-
rechtlichen Regelungen,  

die in Verwaltungen und Einrichtungen, die unter den Geltungsbereich des ABD fallen, 
ausgebildet werden. 
 
(2) Diese Regelung gilt nicht für 
a) Schülerinnen/Schüler in der Krankenpflegehilfe und Altenpflegehilfe sowie Heilerziehungs-
pflegeschüler/innen, 
b) Praktikantinnen/Praktikanten und Volontärinnen/Volontäre, 
c) Auszubildende, die in Ausbildungsberufen der Landwirtschaft, des Weinbaus oder der 
Forstwirtschaft ausgebildet werden, es sei denn, dass die Beschäftigten des Ausbildenden 
unter das ABD fallen, 
d) körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer Behinderung in 
besonderen Ausbildungswerkstätten, Berufsförderungswerkstätten oder in Lebenshilfe-
einrichtungen ausgebildet werden. 
 
(3) Soweit in dieser Regelung nichts anderes geregelt ist, gelten die jeweils einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften. 

§ 2 Ausbildungsvertrag, Nebenabreden 

 
 

(1) Vor Beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbildungsvertrag zu 
schließen, der neben der Bezeichnung des Ausbildungsberufs mindestens Angaben enthält 
über  
a) die maßgebliche Ausbildungs- und Prüfungsordnung in der jeweils geltenden Fassung 
sowie Art, sachliche und zeitliche Gliederung der Ausbildung,  
b) Beginn und Dauer der Ausbildung,  
c) Dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,  
d) Dauer der Probezeit,  
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e) Zahlung und Höhe des Ausbildungsentgelts,  
f) Dauer des Urlaubs,  
g) Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt werden kann,  
h) die Geltung der Regelungen des ABD sowie einen in allgemeiner Form gehaltenen Hinweis 
auf die auf das Ausbildungsverhältnis anzuwendenden Dienstvereinbarungen. 
 
(2) 1Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 2Sie können 
gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertraglich vereinbart ist. 

§ 3 Probezeit 

 
 

(1) Die Probezeit beträgt drei Monate. 
 
(2) Während der Probezeit kann das Ausbildungsverhältnis von beiden Seiten jederzeit ohne 
Einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 

§ 4 Ärztliche Untersuchungen 

 
 

(1) 1Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer Einstellung ihre gesund-
heitliche Eignung durch das Zeugnis einer/eines vom Ausbildenden benannten Ärztin/Arztes 
nachzuweisen. 2Für Auszubildende, die unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, ist 
ergänzend § 32 Absatz 1 JArbSchG zu beachten. 
 
(2) 1Der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszubildende zu 
verpflichten, durch ärztliche Bescheinigung nachzuweisen, dass sie in der Lage sind, die nach 
dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflichtungen zu erfüllen. 2Bei der beauftragten 
Ärztin/dem beauftragten Arzt kann es sich um eine Vertrauensärztin/einen Vertrauensarzt 
oder eine Betriebsärztin/einen Betriebsarzt handeln. 3Die Kosten dieser Untersuchung trägt 
der Ausbildende. 
Protokollnotiz zu Absatz 2: 
Unter Vertrauensärztin/Vertrauensarzt im Sinne des Absatz 2 ist eine/ein vom Ausbildenden mit der Untersuchung 
beauftragte Ärztin/beauftragter Arzt zu verstehen. 
 
(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit gesundheits-
gefährdenden Tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von Speisen beauftragt sind, 
sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren Antrag bei Beendigung des Ausbildungs-
verhältnisses ärztlich zu untersuchen. 

§ 4a Belohnungen und Geschenke 

 
 

1Die Auszubildenden dürfen von Dritten Belohnungen, Geschenke, Provisionen oder sonstige 
Vergünstigungen in Bezug auf ihre Tätigkeit nicht annehmen. 2Ausnahmen sind nur mit 
Zustimmung des Ausbildenden möglich. 3Werden den Auszubildenden derartige Vergünsti-
gungen angeboten, haben sie dies dem Ausbildenden unverzüglich anzuzeigen. 
Protokollnotiz: 
1. Die Verletzung der Pflichten gemäß § 4 a kann einen wichtigen Grund zur außerordentlichen Kündigung darstellen; ggf. 
entsteht Schadensersatzpflicht. 
2. Die Ausbildenden haben dafür Sorge zu tragen, dass ihre Auszubildenden in regelmäßigen Abständen über diese 
Verpflichtungen belehrt werden. 
3. Die Ausbildenden haben etwaigen Verstößen nach Möglichkeit durch geeignete organisatorische und personalpolitische 
Maßnahmen vorzubeugen. 

http://bundesrecht.juris.de/jarbschg
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§ 5 Schweigepflicht, Nebentätigkeiten, Schadenshaftung 

 
 

(1) Auszubildende haben in demselben Umfang Verschwiegenheit zu wahren wie die 
Beschäftigten des Ausbildenden. 
 
(2) 1Nebentätigkeiten gegen Entgelt haben Auszubildende ihren Ausbildenden rechtzeitig 
vorher schriftlich anzuzeigen. 2Der Ausbildende kann die Nebentätigkeit untersagen oder mit 
Auflagen versehen, wenn diese geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag 
übernommenen Verpflichtungen der Auszubildenden oder berechtigte Interessen des 
Ausbildenden zu beeinträchtigen. 3Eine Nebentätigkeit ist zu untersagen, wenn und soweit sie 
a) gegen kirchliche oder staatliche Gesetze verstößt, 
b) mit dem Ansehen des kirchlichen Dienstes nicht vereinbar ist, 
c) die Auszubildende/den Auszubildenden in Widerspruch zu ihren/seinen dienstlichen 
Pflichten bringt, 
d) in Konkurrenz zu der im Ausbildungsvertrag vereinbarten Tätigkeit der/des Auszubildenden 
steht, 
e) die Zeit oder die Arbeitskraft der/des Auszubildenden so stark in Anspruch nimmt, dass die 
ordnungsgemäße Erfüllung ihrer/seiner im Ausbildungsvertrag vereinbarten Pflichten beein-
trächtigt wird. 
4Auch nicht anzeigepflichtige Nebentätigkeiten dürfen die Dienstobliegenheiten nicht 
beeinträchtigen. 
 
(3) Für die Schadenshaftung der Auszubildenden finden die für die Beschäftigten des 
Ausbildenden geltenden Bestimmungen des ABD entsprechende Anwendung. 

§ 6 Personalakten 

 
 

(1) 1Die Auszubildenden haben ein Recht auf Einsicht in ihre vollständigen Personalakten. 
2Sie können das Recht auf Einsicht durch eine hierzu schriftlich bevollmächtigte Person 
ausüben lassen. 3Sie können Auszüge oder Kopien aus ihren Personalakten erhalten. 
 
(2) 1Beurteilungen sind Auszubildenden unverzüglich bekannt zu geben. 2Die Bekanntgabe ist 
aktenkundig zu machen. 

§ 6a Anrufung der Schlichtungsstelle 

 
 

1Zur Schlichtung von Streitigkeiten aus dem Ausbildungsverhältnis ist die Schlichtungsstelle 
anzurufen. 2Das Verfahren richtet sich nach der „Ordnung für Schlichtungsverfahren zur 
Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienstgebern und Mitarbeitern aus dem Arbeitsverhält-
nis in den bayer. (Erz-)Diözesen“. 3Das Recht der/des Auszubildenden, das Arbeitsgericht 
fristgerecht anzurufen, bleibt davon unberührt. 4Auf die Anrufung der Schlichtungsstelle 
können Ausbildende und Auszubildende im Einzelfall einvernehmlich verzichten. 

§ 7 Wöchentliche und tägliche Ausbildungszeit 

 

 

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und die tägliche 
Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das Jugendarbeitsschutzgesetz fallen, 
richten sich nach den für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über 
die Arbeitszeit. 
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(2) Wird das Führen von Berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) verlangt, ist den 
Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbildungszeit zu geben. 
 
(3) An Tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen Unterricht von 
mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilnehmen, dürfen sie nicht zur praktischen 
Ausbildung herangezogen werden. 
 
(4) 1Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 2Dies gilt auch für 
die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Ausbildungsstätte, sofern die 
Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird. 
 
(5) Auszubildende dürfen an Sonn- und Wochenfeiertagen und in der Nacht zur Ausbildung 
nur herangezogen werden, wenn dies nach dem Ausbildungszweck erforderlich ist. 
 
(6) 1Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbildungszeit hinaus zu 
Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit beschäftigt werden. 2§§ 21, 23 
JArbSchG und § 17 Absatz 3 BBiG bleiben unberührt. 

§ 8 Ausbildungsentgelt 

 
 

(1) Das monatliche Ausbildungsentgelt beträgt 
 

  ab 1. März 2018 ab 1. März 2019 

im ersten Ausbildungsjahr 968,26 Euro 1.018,26 Euro 

im zweiten Ausbildungsjahr 1.018,20 Euro 1.068,20 Euro 

im dritten Ausbildungsjahr 1.064,02 Euro 1.114,02 Euro 

im vierten Ausbildungsjahr 1.127,59 Euro 1.177,59 Euro. 

 
(2) Das Ausbildungsentgelt ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten des 
Ausbildenden gezahlte Entgelt. 
 
(3) Ist wegen des Besuches einer weiterführenden oder einer berufsbildenden Schule oder 
wegen einer Berufsausbildung in einer sonstigen Einrichtung die Ausbildungszeit verkürzt, gilt 
für die Höhe des Ausbildungsentgelts der Zeitraum, um den die Ausbildungszeit verkürzt wird, 
als abgeleistete Ausbildungszeit. 
 
(4) Wird die Ausbildungszeit  
a) gemäß § 16 Absatz 1 Satz 2 verlängert oder  
b) auf Antrag der/des Auszubildenden nach § 8 Absatz 2 BBiG von der zuständigen Stelle 
oder nach § 27 b Absatz 2 der Handwerksordnung von der Handwerkskammer verlängert, 
wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen, wird während 
des Zeitraums der Verlängerung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbil-
dungsabschnitts gezahlt. 
 
(5) In den Fällen des § 16 Absatz 2 erhalten Auszubildende bis zur Ablegung der Abschluss-
prüfung das Ausbildungsentgelt des letzten regelmäßigen Ausbildungsabschnitts, bei 
Bestehen der Prüfung darüber hinaus rückwirkend von dem Zeitpunkt an, an dem das 
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 9 Urlaub 

 
 

 

Ausbildungsverhältnis geendet hat, den Unterschiedsbetrag zwischen dem ihnen gezahlten 
Ausbildungsentgelt und dem für das vierte Ausbildungsjahr maßgebenden Ausbildungsentgelt. 

§ 8a Ausbildungsentgelt für Auszubildende gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe b) 

 
 

Das monatliche Ausbildungsentgelt für Auszubildende gemäß § 1 Absatz 1 Buchstabe b) 
beträgt: 
 

  ab 1. März 2018 ab 1. März 2019 

im ersten Ausbildungsjahr 1.090,69 Euro 1.140,69 Euro 

im zweiten Ausbildungsjahr 1.152,07 Euro 1.202,07 Euro 

im dritten Ausbildungsjahr 1.253,38 Euro 1.303,38 Euro 

§ 8b Unständige Entgeltbestandteile 

 
 

Für die Ausbildung an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für den 
Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge 
gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Regelungen sinngemäß. 

§ 8c Ausbildungsentgeltbezugsgröße 

 
 

(1) Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens im TVAöD die 
Einführung oder Änderung  
a) der Ausbildungsentgelte (§ 8 TVAöD Besonderer Teil BBiG, § 8 TVAöD Besonderer Teil 
Pflege), 
b) der Werte der Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlung (§ 14 TVAöD Allgemeiner 
Teil), 
c) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVAöD ändernden oder ergänzenden 
Tarifvertrag geregelt werden, insbesondere Einmalzahlungen, 
soweit die Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt. 

§ 9 Urlaub 

 
 

(1) Auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Ausbildungsentgelts (§ 8) 
in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Rege-
lungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen 
Ausbildungszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Urlaubsjahr 30 Ausbildungstage 
beträgt. 
 
(2) Der Erholungsurlaub ist nach Möglichkeit zusammenhängend während der unterrichts-
freien Zeit zu erteilen und in Anspruch zu nehmen. 
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 10a Familienheimfahrten 

 
 

 

§ 10 Ausbildungsmaßnahmen außerhalb der Ausbildungsstätte 

 
 

(1) Bei Dienstreisen und Reisen zur Ablegung der in den Ausbildungsordnungen vorge-
schriebenen Prüfungen erhalten Auszubildende eine Entschädigung in entsprechender 
Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden Reisekostenbestimmungen 
in der jeweiligen Fassung. 
 
(2) 1Bei Reisen zur Teilnahme an überbetrieblichen Ausbildungsmaßnahmen im Sinne des § 5 
Absatz 2 Satz 1 Nr. 6 BBiG außerhalb der politischen Gemeindegrenze Höhe der Kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden 
Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten zur Erlangung 
von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, BahnCard) sind 
auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung zwischen den Ausbildungsstätten hierbei mehr als 100 
km, werden im Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet. 
3Die nachgewiesenen notwendigen Kosten einer Unterkunft am auswärtigen Ort werden, 
soweit nicht eine unentgeltliche Unterkunft zur Verfügung steht, erststattet. 4Zu den Auslagen 
des bei notwendiger auswärtiger Unterbringung entstehenden Verpflegungsmehraufwands 
wird für volle Kalendertage der Anwesenheit am auswärtigen Ausbildungsort ein 
Verpflegungszuschuss in Höhe der nach der Sozialversicherungsentgeltverordnung 
maßgebenden Sachbezugswerte für Frühstück, Mittagessen und Abendessen gewährt. 5Bei 
unentgeltlicher Verpflegung wird der jeweilige Sachbezugswert einbehalten. 6Bei einer über 
ein Wochenende oder einen Feiertag hinaus andauernden Ausbildungsmaßnahme werden die 
dadurch entstandenen Mehrkosten für Unterkunft und Verpflegungsmehraufwand nach 
Maßgabe der Sätze 3 bis 5 erstattet. 
 
(3) 1Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendigen Fahrtkosten 
nach Maßgabe von Absatz 2 Satz 1 erstattet, soweit sie monatlich 6 v. H. des 
Ausbildungsentgelts für das erste Ausbildungsjahr (§ 8 Absatz 1) übersteigen. 2Satz 1 gilt 
nicht, soweit die Fahrtkosten nach landesrechtlichen Vorschriften von einer Körperschaft des 
öffentlichen Dienstes getragen werden. 3Die notwendigen Auslagen für Unterkunft und 
Verpflegungsmehraufwand werden bei Besuch der regulären auswärtigen Berufsschule im 
Blockunterricht entsprechend Absatz 2 Sätze 3 bis 6 erstattet. 4Leistungen Dritter sind 
anzurechnen. 
 
(4) Bei Abordnungen und Zuweisungen werden die Kosten nach Maßgabe des Absatzes 2 
erstattet. 

§ 10a Familienheimfahrten 

 
 

1Für Familienheimfahrten vom jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder vom Ort der 
auswärtigen Berufsschule, deren Besuch vom Ausbildenden veranlasst wurde, zum Wohnort 
der Eltern, der Erziehungsberechtigten oder der Ehegattin/des Ehegatten werden den Auszu-
bildenden monatlich einmal die im Bundesgebiet entstandenen notwendigen Fahrtkosten bis 
zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig 
verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr ohne Zuschläge) erstattet; Möglichkeiten 
zur Erlangung von Fahrpreisermäßigungen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten, 
BahnCard) sind auszunutzen. 2Beträgt die Entfernung mehr als 300 km, können im 
Bahnverkehr Zuschläge bzw. besondere Fahrpreise (z. B. für ICE) erstattet werden. 3Die 
Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn aufgrund geringer Entfernung eine tägliche Rückkehr 
möglich und zumutbar ist oder der Aufenthalt am jeweiligen Ort der Ausbildungsstätte oder der 
auswärtigen Berufsschule weniger als vier Wochen beträgt. 
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 
 

 

§ 11 Schutzkleidung, Ausbildungsmittel, Lernmittelzuschuss 

 
 

(1) Soweit das Tragen von Schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder angeordnet ist, 
wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt Eigentum des Ausbildenden. 
 
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungsmittel zur Verfügung 
zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum Ablegen von Zwischen- und Abschluss-
prüfungen erforderlich sind. 
 
(3) 1In jedem Ausbildungsjahr erhalten die Auszubildenden einen Lernmittelzuschuss in Höhe 
von 50,00 Euro brutto. 2Absatz 2 bleibt unberührt. 3Der Lernmittelzuschuss ist möglichst mit 
dem Ausbildungsentgelt des ersten Monats des jeweiligen Ausbildungsjahres zu zahlen, er ist 
spätestens im Zahlungsmonat September des betreffenden Ausbildungsjahres fällig. 

§ 12 Entgelt im Krankheitsfall 

 

 

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr Verschulden 
verhindert, ihre Verpflichtungen aus dem Ausbildungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die 
Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungsentgelt (§ 8) in 
entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Ausbildenden geltenden 
Regelungen fortgezahlt. 
 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Ausbildenden erlittenen 
Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbildenden zugezogene Berufskrankheit verursacht 
ist, erhalten Auszubildende nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum 
Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzuschuss in 
Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich nach Absatz 
1 ergebenden Nettoausbildungsentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

§ 12a Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 

 

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für insgesamt fünf Ausbildungstage fortzu-
zahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen vorgeschriebenen Abschlussprüfungen 
ohne Bindung an die planmäßige Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der 
Sechstagewoche besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage. 
 
(2) Der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für die Auszubildende 
zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders zusammengefasst werden; es besteht 
jedoch mindestens ein Anspruch auf zwei Ausbildungstage. 
 
(3) Im Übrigen gelten die für die Beschäftigten des Ausbildenden maßgebenden Regelungen 
zur Arbeitsbefreiung entsprechend. 
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
 

 

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 

 

(1) 1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten 
Auszubildende eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 € monatlich. 2Der 
Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den Kalendermonat, in 
dem den Ausbildenden die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für die beiden 
vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 
 
(2) 1Die vermögenswirksame Leistung kann zur Entgeltumwandlung verwendet werden. 2Im 
Falle der Entgeltumwandlung besteht der Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung 
auch dann, wenn kein Vertrag im Sinne von § 2 des 5. VermBG nachgewiesen wird. 
3Ein Anspruch auf die vermögenswirksame Leistung sowohl für eine Anlage nach dem 
Vermögensbildungsgesetz als auch zur Entgeltumwandlung ist ausgeschlossen. 

§ 14 Jahressonderzahlung 

 
 

(1) 1Auszubildende, die am 1. Dezember in einem Ausbildungsverhältnis stehen, haben 
Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt 90 v. H. des den Auszubildenden für 
November zustehenden Ausbildungsentgelts (§ 8). 
 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem 
Auszubildende keinen Anspruch auf Ausbildungsentgelt (§ 8), Fortzahlung des Entgelts 
während des Erholungsurlaubs (§ 9) oder im Krankheitsfall (§ 12) haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate, für die Auszubildende wegen Beschäftigungsverboten nach 
§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Ausbildungsentgelt erhalten 
haben. 3Die Verminderung unterbleibt ferner für Kalendermonate der Inanspruchnahme der 
Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalender-
jahres, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch 
bestanden hat. 
 
(3) 1Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Ausbildungsentgelt 
spätestens jedoch Anfang Dezember ausgezahlt. 2Ein Teilbetrag der Jahressonderzahlung 
kann zu einem früheren Zeitpunkt ausgezahlt werden. 
 
(4) Auszubildende, die im unmittelbaren Anschluss an die Ausbildung von ihrem Ausbildenden 
in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember noch in diesem Arbeits-
verhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem 
Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbildungsverhältnis. 

§ 15 Zusätzliche Altersversorgung 

 
 

Für die Versicherung zum Zwecke einer zusätzlichen Altersversorgung gelten die Versor-
gungsordnungen gemäß den §§ 25 ff. Teil A, 1. 

§ 16 Beendigung des Ausbildungsverhältnisses 

 
 

(1) 1Das Ausbildungsverhältnis endet mit Ablauf der Ausbildungszeit; abweichende gesetz-
liche Regelungen bleiben unberührt. 2Im Falle des Nichtbestehens der Abschlussprüfung 
verlängert sich das Ausbildungsverhältnis auf Verlangen der Auszubildenden bis zur nächst-
möglichen Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.  
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1.1. Regelung für Auszubildende 
§ 18 Zeugnis 

 
 

 

 
(2) Können Auszubildende ohne eigenes Verschulden die Abschlussprüfung erst nach 
beendeter Ausbildungszeit ablegen, gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend. 
 
(3) Beabsichtigt der Ausbildende keine Übernahme in ein befristetes oder unbefristetes 
Arbeitsverhältnis, hat er dies den Auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen 
Ende der Ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. 
 
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Ausbildungsverhältnis unbeschadet der gesetzlichen 
Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 
 
(5) Werden Auszubildende im Anschluss an das Ausbildungsverhältnis beschäftigt, ohne dass 
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt ein Arbeitsverhältnis auf 
unbestimmte Zeit als begründet. 

§ 16a Übernahme von Auszubildenden 

 
 

1Auszubildende werden nach erfolgreich bestandener Abschlussprüfung bei dienstlichem bzw. 
betrieblichem Bedarf im unmittelbaren Anschluss an das Ausbildungsverhältnis für die Dauer 
von zwölf Monaten in ein Arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im Einzelfall personen-
bedingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche Gründe entgegenstehen. 2Im 
Anschluss daran werden diese Beschäftigten bei entsprechender Bewährung in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. 3Der dienstliche bzw. betriebliche Bedarf muss 
zum Zeitpunkt der Beendigung der Ausbildung nach Satz 1 vorliegen und setzt zudem eine 
freie und besetzbare Stelle bzw. einen freien und zu besetzenden Arbeitsplatz voraus, die/der 
eine ausbildungsadäquate Beschäftigung auf Dauer ermöglicht. 4Bei einer Auswahlent-
scheidung sind die Ergebnisse der Abschlussprüfung und die persönliche Eignung zu 
berücksichtigen. 5Bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt. 
Anmerkung zu § 16a:  
Besteht kein dienstlicher bzw. betrieblicher Bedarf für eine unbefristete Beschäftigung, ist eine befristete Beschäftigung 
außerhalb von § 16a möglich. 

§ 17 Abschlussprämie 

 
 

(1) 1Bei Beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich abgeschlossener 
Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszubildende eine Abschlussprämie als 
Einmalzahlung in Höhe von 400,00 €. 2Die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungs-
pflichtiges Entgelt. 3Sie ist nach Bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung 
fällig. 
 
(2) 1Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolgloser Prüfung 
aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. 2Im Einzelfall kann der Ausbildende von 
Satz 1 abweichen. 

§ 18 Zeugnis 

 
 

1Der Ausbildende hat den Auszubildenden bei Beendigung des Berufsausbildungs-
verhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, Dauer und Ziel 
der Berufsausbildung sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse der/des 
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1.2. Regelung über eine ergänzende Leistung (sog. Ballungsraumzulage) 
 

 

 

Auszubildenden enthalten. 3Auf deren Verlangen sind auch Angaben über Führung, Leistung 
und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 19 Ausschlussfrist 

 
 

Ansprüche aus dem Ausbildungsverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von den Auszubildenden oder von dem 
Ausbildenden schriftlich geltend gemacht werden. 

§ 20 Einmalzahlungen für 2006 und 2007 

 
 

(aufgehoben) 

Anlage 1 

 

(aufgehoben) 

Niederschriftserklärungen 

 

Die von den Tarifvertragsparteien anlässlich der Unterzeichnung des TVöD am 13.09.2005 
abgegebenen „Niederschriftserklärungen“ gelten für die Bayerische Regional-KODA, soweit 
sie für das arbeitsvertragsrechtliche Regelungswerk relevant sind, als Absichtserklärung. 
 
1. Zu § 1: 
 
Ausbildender im Sinne dieser Regelung ist, wer andere Personen zur Ausbildung einstellt. 

1.2. Regelung über eine ergänzende Leistung (sog. Ballungsraum-
zulage) 

 

 

Die Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und Auszubildende (ABD Teil 
D, 8.) gilt entsprechend.  
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§ 10 Urlaub 
 

 

 

  
– der Sozialarbeiterin/des Sozialarbeiters,  
der Sozialpädagogin/des Sozialpädagogen, 
der Heilpädagogin/des Heilpädagogen,  
der Religionspädagogin/des Religionspädagogen 

ab 1. März 2018           1.776,21 Euro, 
ab 1. Februar 2019      1.826,21 Euro, 

  
– der Erzieherin/des Erziehers   ab 1. März 2018           1.552,02 Euro, 

ab 1. Februar 2019      1.602,02 Euro,         
            
– der Kinderpflegerin/des Kinderpflegers,   ab 1. März 2018            1.495,36 Euro, 

ab 1. Februar 2019       1.545,36 Euro.         
  
(2) Das Entgelt nach Absatz 1 ist zu demselben Zeitpunkt fällig wie das den Beschäftigten des 
Arbeitgebers gezahlte Entgelt. 

§ 9 Sonstige Entgeltregelungen 

 

(1) Für die praktische Tätigkeit an Samstagen, Sonntagen, Feiertagen und Vorfesttagen, für 
den Bereitschaftsdienst und die Rufbereitschaft, für die Überstunden und für die Zeitzuschläge 
gelten die für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden Regelungen sinngemäß. 
 
(2) Soweit Beschäftigten im Sinne von § 38 Absatz 5 Satz 1 ABD Teil A, 1. gemäß § 19 
Absatz 5 Satz 2 ABD Teil A, 1. eine Zulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten 
unter denselben Voraussetzungen die entsprechende Zulage in voller Höhe. 
 
(3) Soweit Beschäftigten, die im Heimerziehungsdienst tätig sind, eine Zulage nach der 
Nummer 30 (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst) der zusätzlichen 
Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestelltengruppen (ABD Teil A, 2.3.) zusteht, erhalten 
Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraussetzungen die entsprechende 
Zulage in voller Höhe. 
 
(4) Soweit Beschäftigten gemäß § 8 Absatz 5 bzw. 6 ABD Teil A, 1. eine Wechselschicht bzw. 
Schichtzulage zusteht, erhalten Praktikantinnen und Praktikanten unter denselben Voraus-
setzungen 75 v.H. des entsprechenden Zulagenbetrages. 
 
(5) 1Falls im Bereich der Arbeitgeber im Sinne von § 1 Absatz 1 ABD Teil A, 1. im Rahmen 
des Praktikantenvertrages eine Vereinbarung über die Gewährung einer Personalunterkunft 
getroffen wird, ist dies in einer gesondert kündbaren Nebenabrede (§ 2 Absatz 2) festzulegen. 
2Der Wert der Personalunterkunft wird im Bereich der Arbeitgeber im Sinne von § 1 Absatz 1 
ABD Teil A, 1. nach der Regelung über die Bewertung der Personalunterkünfte für 
Beschäftigte (ABD Teil D, 7.) in der jeweils geltenden Fassung auf das Entgelt (§ 8) mit der 
Maßgabe angerechnet, dass der nach § 3 Absatz 1 Unterabsatz 1 der genannten Regelung 
maßgebende Quadratmetersatz um 15 v.H. zu kürzen ist. 

§ 10 Urlaub 

 

Praktikantinnen/Praktikanten erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres Entgelts (§ 8 
Absatz 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Arbeitgebers geltenden 
Regelungen mit der Maßgabe, dass der Urlaubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen 
Arbeitszeit auf fünf Tage in der Kalenderwoche in jedem Urlaubsjahr 30 Arbeitstage beträgt. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27067
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27036
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27036
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https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27010
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https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
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§ 14 Jahressonderzahlung 
 

 

 

§ 11 Entgelt im Krankheitsfall 

 

(1) Werden Praktikantinnen/Praktikanten durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ohne ihr 
Verschulden verhindert, die nach § 1 Absatz 1 erforderliche praktische Tätigkeit auszuüben, 
erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit für die Dauer von bis zu sechs Wochen sowie 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Entgelt 
(§ 8 Absatz 1) in entsprechender Anwendung der für die Beschäftigten des Arbeitgebers 
geltenden Regelungen fortgezahlt. 
 
(2) Im Übrigen gilt das Entgeltfortzahlungsgesetz. 
 
(3) Bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem Arbeitgeber erlittenen 
Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Arbeitgeber zugezogene Berufskrankheit verursacht ist, 
erhält die Praktikantin/der Praktikant nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums 
bis zum Ende der 26. Woche seit dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeld-
zuschuss in Höhe des Unterschiedsbetrages zwischen dem Bruttokrankengeld und dem sich 
nach Absatz 1 ergebenden Nettoentgelt, wenn der zuständige Unfallversicherungsträger den 
Arbeitsunfall oder die Berufskrankheit anerkennt. 

§ 12 Entgeltfortzahlung in anderen Fällen 

 

Praktikantinnen/Praktikanten haben Anspruch auf Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung ihres 
Entgelts (§ 8 Absatz 1) unter denselben Voraussetzungen wie die Beschäftigten des 
Arbeitgebers. 

§ 13 Vermögenswirksame Leistungen 

 

1Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes in seiner jeweiligen Fassung erhalten 
Praktikantinnen/Praktikanten eine vermögenswirksame Leistung in Höhe von 13,29 Euro 
monatlich. 2Der Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen entsteht frühestens für den 
Kalendermonat, in dem dem Arbeitgeber die erforderlichen Angaben mitgeteilt werden, und für 
die beiden vorangegangenen Monate desselben Kalenderjahres. 

§ 14 Jahressonderzahlung 

 

(1) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die am 1. Dezember in einem Praktikantenverhältnis 
stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzahlung. 2Diese beträgt bei Praktikantinnen/ 
Praktikanten 82,14 v.H. des den Praktikantinnen/Praktikanten für November zustehenden 
Entgelts (§ 8 Absatz 1). 
 
(2) 1Der Anspruch ermäßigt sich um ein Zwölftel für jeden Kalendermonat, in dem Praktikan-
tinnen/Praktikanten keinen Anspruch auf Entgelt (§ 8 Absatz 1), Fortzahlung des Entgelts 
während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im Krankheitsfall (§ 11) haben. 2Die Verminderung 
unterbleibt für Kalendermonate, für die Praktikantinnen wegen Beschäftigungsverboten nach 
§ 3 Absatz 2 und § 6 Absatz 1 des Mutterschutzgesetzes kein Entgelt erhalten haben, sowie 
für Kalendermonate der Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem das Kind geboren ist, 
wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit Entgeltanspruch bestanden hat. 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27694
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29087
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29089
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=29090
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/muschg_2018/__6.html
http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html
http://www.gesetze-im-internet.de/beeg/index.html
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§ 17 Ausschlussfrist 
 

 

 

 
(3) Die Jahressonderzahlung wird mit dem für November zustehenden Entgelt ausgezahlt. 
 
(4) 1Praktikantinnen/Praktikanten, die im unmittelbaren Anschluss an das Praktikantenverhält-
nis von ihrem Arbeitgeber in ein Arbeitsverhältnis übernommen werden und am 1. Dezember 
noch in diesem Arbeitsverhältnis stehen, erhalten zusammen mit der anteiligen 
Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem 
Praktikantenverhältnis. 2Erfolgt die Übernahme im Laufe eines Kalendermonats, wird für 
diesen Monat nur die anteilige Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsverhältnis gezahlt. 

§ 14a Praktikantenentgeltbezugsgröße 

 

1Bestandteil des ABD werden zum jeweiligen Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens im TVPöD – 
Fassung VKA – die Einführung oder Änderung 
a) der Praktikantenentgelte (§ 8 TVPöD – Fassung VKA) 
b) der Wert der Bemessungsgrundlage für die Jahressonderzahlung (§ 14 Absatz1 TVPöD - 
Fassung VKA). 
c) sonstiger Entgeltbestandteile, die in einem den TVPöD – Fassung VKA – ändernden oder 
ergänzenden Tarifvertrag geregelt werden, insbesondere Einmalzahlungen, soweit die 
Bayerische Regional-KODA nichts anderes beschließt. 
 
2Satz 1 gilt auch im Falle, dass der TVPöD – Fassung VKA durch einen neuen Tarifvertrag 
ersetzt wird. 

§ 15 Beendigung des Praktikantenverhältnisses 

 

(1 Das Praktikantenverhältnis endet mit dem im Praktikantenvertrag vereinbarten Zeitpunkt, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf. 
 
(2) Nach der Probezeit (§ 3) kann das Praktikantenverhältnis unbeschadet der gesetzlichen 
Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen Grund ohne Einhalten einer Kündigungsfrist, 
b) von der Praktikantin/ dem Praktikanten mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen. 

§ 16 Zeugnis 

 

1Der Arbeitgeber hat den Praktikantinnen/Praktikanten bei Beendigung des 
Praktikantenverhältnisses ein Zeugnis auszustellen. 2Das Zeugnis muss Angaben über Art, 
Dauer und Ziel des Praktikums sowie über die erworbenen Fertigkeiten und Kenntnisse 
enthalten. 3Auf Verlangen der Praktikantinnen/Praktikanten sind auch Angaben über Führung, 
Leistung und besondere fachliche Fähigkeiten aufzunehmen. 

§ 17 Ausschlussfrist 

 

Ansprüche aus dem Praktikantenverhältnis verfallen, wenn sie nicht innerhalb einer 
Ausschlussfrist von sechs Monaten nach Fälligkeit von der Praktikantin/dem Praktikanten oder 
vom Arbeitgeber schriftlich geltend gemacht werden.  

https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27696
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II. Praktikantenvergütung 

 
 

 

 

E, 3. Richtlinien für die Gewährung von 
Praktikantenvergütungen (Praktikanten-Richtlinien) 

I. Geltungsbereich 

 

(1) Diese Richtlinien gelten für Praktikantinnen und Praktikanten, 
a) die ein Praktikum von bis zu drei Monaten 
aa) zur Orientierung für eine Berufsausbildung oder für die Aufnahme eines Studiums leisten 
oder 
bb) begleitend zu einer Berufs- oder Hochschulausbildung leisten, wenn nicht zuvor ein 
solches Praktikumsverhältnis mit demselben Arbeitgeber bestanden hat, 
b) die ein Pflichtpraktikum auf Grund einer schulrechtlichen Bestimmung, einer Ausbildungs-
ordnung, einer hochschulrechtlichen Bestimmung oder im Rahmen einer Ausbildung an einer 
gesetzlich geregelten Berufsakademie leisten. 
 
(2) 1Praktikantinnen/Praktikanten müssen in die Verwaltung oder den Betrieb eingegliedert 
sein. 2Das ist nur dann der Fall, wenn die Praktikantin/der Praktikant während der gesamten 
täglichen Arbeitszeit in der Verwaltung oder dem Betrieb praktisch tätig ist. 3Gelegentliche, die 
praktische Tätigkeit begleitende Unterrichtsveranstaltungen sind unschädlich. 
 
(3) Diese Richtlinien gelten nicht für Praktikantinnen/Praktikanten, 
a) auf deren Rechtsverhältnis die Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten (PraktR) 
(ABD Teil E, 2.) in der jeweils geltenden Fassung Anwendung findet, 
b) die als Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer im Sinne des Gesetzes zur Regelung eines 
allgemeinen Mindestlohnes (Mindestlohngesetz – MiLoG) gelten (§ 22 Absatz 1 Satz 2 
MiLoG), 
c) die aufgrund anderweitiger Regelungen in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis 
stehen oder Leistungen eines anderen öffentlichen Trägers (z. B. im Rahmen der beruflichen 
Rehabilitation oder Wiedereingliederung in den Beruf) erhalten. 

II. Praktikantenvergütung 

 

1. Grundsätze 
1Die nachfolgenden Höchstbeträge gelten für vollbeschäftigte Praktikantinnen und 
Praktikanten. 2Für teilzeitbeschäftigte Praktikantinnen und Praktikanten gilt § 24 Absatz 2 ABD 
Teil A, 1. entsprechend. 3Bei der Berechnung der Vergütung für einzelne Tage wird der Monat 
mit 30 Tagen gerechnet. 
 
2. Praktikantinnen und Praktikanten, die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen 
 
2.1 Begriffsbestimmungen 
1Praktikantinnen und Praktikanten die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen, sind nach 
§ 26 BBiG Personen, die eingestellt werden, um berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse, 
Fähigkeiten oder berufliche Erfahrungen zu erwerben ohne dass es sich um eine 
Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder um ein Arbeitsverhältnis handelt .2Das Praktikum 
darf jedoch nicht Bestandteil eines den Schulgesetzen der Länder unterliegenden 
Schulverhältnisses sein (Praktikanten als Schülerin/Schüler bzw. Studierende von 
allgemeinbildenden Schulen, Fach-, Berufsfach-, Fachober-, Fachhoch- und Hochschulen). 

https://onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=27693&DatumAuswahl=
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__22.html
https://www.gesetze-im-internet.de/milog/__22.html
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
https://onlineabd.de/online-abd/abd?DatumAuswahl=&Kat=27042
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Anhang I: Beschlüsse 

 

Hinweis: Dies ist eine nicht-amtliche Version des jeweiligen Beschlusses. Es gelten die 
Veröffentlichungen in den jeweiligen Amtsblättern. 
 

Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen 
Diözesen 

Beschlüsse 2018 

Anlage 125 [herunterladen] 
 
I. Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 11. Oktober 2018 
 
- § 33 ABD Teil A, 1. (Beendigung des Arbeitsverhältnisses ohne Kündigung) 
hier: Änderung infolge des Inkrafttretens des Artikels 1 des Gesetzes zur Stärkung der 
Teilhabe und Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen (Bundesteilhabegesetz – 
BTHG) v. 23.12.2016 

rückwirkend zum 1. Januar 2018 
 
II. Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
 
- § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung) 
hier: Änderungen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 18. 
April 2018 

zum 1. März 2018 
 
- § 19 ABD Teil A, 1. (Erschwerniszuschläge) 
hier: Umsetzung des 11. Landesbezirklichen Tarifvertrags vom 28. August 2018 zu § 23 
Absatz 1 TVÜ-VKA  

zum 1. März 2018 
 
- ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 16 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 und des Tarifvertrag zur Korrektur 
der Änderungstarifverträge zur Umsetzung des Tarifabschlusses vom 18. April 2018 für den 
Bereich des Bundes und der Kommunen vom 2. August 2018 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil A, 1. 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 25 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) – BT-V – vom 13. September 2005 und des 
Änderungstarifvertrags Nr. 13 vom 18. April 2018 zum TVöD – BT-B vom 1. August 2006 

zum 1. März 2018 
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- ABD Teil A, 2.5. (Entgeltordnung für Gemeindeassistentinnen/Gemeinde¬assistenten und 
Gemeindereferentinnen/Gemeindereferenten)  
hier: Erhöhung der Zulagen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 18. 
April 2018 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst) 
hier: Erhöhung der Zulage in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen für die 
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 18. 
April 2018 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst) 
hier: Änderung des Erhöhungszeitpunkts der Förderschulzulage 

zum 1. April 2019 
 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst) 
hier: Änderung der Förderschulzulage und Streichung der Protokollnotiz zu § 2 Absatz 1 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil A, 3. (Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 15 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag zur 
Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung 
des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005 

zum 1. März 2018 
 
- Tarifvertrag über eine einmalige Sonderzahlung 2018 vom 18. April 2018 
hier: Umsetzung 

zum 1. März 2018 
 
- ABD Teil E, 1.1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Allgemeiner Teil – vom 13. September 
2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
III. Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung des § 4 ABD Teil B, 5. 
 
- ABD Teil B, 5. (Regelung für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen) 
hier: Erhöhung der Pauschalentgelte in Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 6 vom 
18. April 2018 zum Tarifvertrag für die Kraftfahrer und Kraftfahrerinnen des Bundes 
(KraftfahrerTV Bund) vom 13. September 2005  

zum 1. März 2018 
 
IV. Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung des § 7 ABD Teil D, 6a. 
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- ABD Teil D, 6a. (Regelung zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – 
FlexAZR –) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 6 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag zu 
flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte – TV FlexAZ – vom 27. Februar 2010 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
V. Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung der §§ 2 und 3 ABD Teil D, 8. 
 
- ABD Teil D, 8. (Regelung über eine ergänzende Leistung an Beschäftigte und 
Auszubildende) 
hier: Änderung von Bestimmungen in Umsetzung der Tarifeinigung in den Tarifverhandlungen 
für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern vom 
18. April 2018 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
VI. Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung der § 8b ABD Teil E, 1.1. 
 
- ABD Teil E, 1.1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 8 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil BBiG – vom 13. 
September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil E, 1.1. (Regelung für Auszubildende) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 11 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
Auszubildende des öffentlichen Dienstes (TVAöD) – Besonderer Teil Pflege – vom 13. 
September 2005 

zum 1. März 2018 
 
VII. Beschluss der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2018 mit Änderungen in Umsetzung der § 14a ABD Teil E, 2. 
 
- ABD Teil E, 2. (Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrag Nr. 7 vom 18. April 2018 zum Tarifvertrag für 
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten  
 
VIII. Bekanntmachung in Umsetzung des § 20a ABD Teil A, 1. 
- Bekanntmachung der Stundenentgelte in Umsetzung der Tarifeinigung in den 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
kommunalen Arbeitgebern vom 18. April 2018 
 
- Bekanntmachung der Bereitschaftsdienstentgelte in Umsetzung der Tarifeinigung in den 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
kommunalen Arbeitgebern vom 18. April 2018 
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Anlage 124 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 18. Juli 2018 
 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst) 
hier: Förderschulzulage für kirchliche Schulbeauftragte in der Erzdiözese München und 
Freising 
 

zum 1. August 2018 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich 
beschäftigter Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft (SR-L)) 
hier: Arbeitgeberfinanzierter Aufbau einer zusätzlichen Altersversorgung als Arbeitgeber-
Höherversicherung in der Zusatzversorgungskasse der Bayerischen Gemeinden  
 

zum 1. August 2018 
 
- ABD Teil D, 10 b. (Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der 
Pensionskasse der Caritas VVaG versicherten Mitarbeiter im kirchlichen Dienst) 
hier: Befristete Ergänzung der Versorgungsordnung B um eine zur Pensionskasse der Caritas 
VVaG alternative Zusatzversorgung 
 

rückwirkend zum 1. Mai 2018 
 
 

Anlage 123 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 20./21. Juni 2018 
 
 
- § 18a ABD Teil A, 1. (Besondere Einmalzahlung) 
hier: Änderung des Absatzes 2 

rückwirkend zum 1. Januar 2018 
 
- § 29 ABD Teil A, 1. (Arbeitsbefreiung) 
hier: Freistellung für Zwecke der Jugendarbeit 

zum 1. September 2018  
 
- ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil) 
hier: Rechtsfolgen eines Arbeitgeberwechsels im Geltungsbereich des ABD 

rückwirkend zum 1. Januar 2017  
 
- ABD Teil A, 2.1. (Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen [Vorbemerkungen]) 
hier: Änderungen 

zum 1. September 2018  
 
- ABD Teil A, 2.12. (Entgeltordnung für Beschäftigte im Pfarrbüro) 
hier: Aufnahme der Tätigkeitsmerkmale gemäß EG 3 und EG 5 für Beschäftigte im Pfarrbüro 

zum 1. August 2018  
 

https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29926&DatumAuswahl=
https://www.onlineabd.de/online-abd/abd?Kat=29926&DatumAuswahl=


ABD 
© ABD, erstellt am 01.03.2019 
Fassung vom 01.04.2019 

Anhang I: Beschlüsse 
Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 

Beschlüsse 2018 
 

 

 

- ABD Teil B, 4.1.  
(Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftigter Lehrkräfte an 
Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Sonderurlaub aus familienpolitischen Gründen 

zum 1. August 2018 
 
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien) 
hier: Anrechnungsstunden für Schulpsychologen 

zum 1. August 2018 
 
 
Anlage 122 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 7./8. März 2018 
 
- ABD Teil A. 1. (Allgemeiner Teil) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 14 vom 7. Februar 2017 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 
- ABD Teil A. 1. (Allgemeiner Teil) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 24 vom 17. Juni 2017 zum Tarifvertrag für 
den öffentlichen Dienst (TVöD) – Besonderer Teil Verwaltung – (BT-V) vom 13. September 
2005 

zum 1. März 2017 
 
- ABD Teil A. 1. (Allgemeiner Teil) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 15 vom 17. Juli 2017 zum Tarifvertrag für den 
öffentlichen Dienst (TVöD) vom 13. September 2005 

zum 1. April 2017 
 
- ABD Teil A. 3. (Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 13 vom 7. Februar 2017 zum Tarifvertrag zur 
Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung 
des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005  
zum 1. März 2018 
 
- ABD Teil A. 3. (Regelung zur Überleitung der Beschäftigten und des Übergangsrechts) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 14 vom 17. Juli 2017 zum Tarifvertrag zur 
Überleitung der Beschäftigten der kommunalen Arbeitgeber in den TVöD und zur Regelung 
des Übergangsrechts (TVÜ-VKA) vom 13. September 2005  

zum 1. Januar 2017 
 
- ABD Teil B, 4.1.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an 
Realschulen und Gymnasien)  
und 
ABD Teil B, 4.1.3. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse von Lehrkräften an Grund- 
und Mittelschulen) 
hier: Redaktionelle Änderungen 

zum 1. Januar 2018 
 

https://onlineabd.de/images/Anlagen/KODA_Nr_122.pdf
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- ABD Teil D. 10a. (Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen 
Versorgungskammer - Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden - versicherten 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 7 vom 8. Juni 2017 zum Tarifvertrag über die 
zusätzliche Altersversorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersversorge-TV-
Kommunal – (ATV-K)  

verschiedene Inkraftsetzungsdaten 
 

 
Anlage 121 [herunterladen] 
 
Beschluss des Vermittlungsausschusses der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht 
der bayerischen Diözesen vom 18. Januar 2018 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich beschäftig-
ter Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Tägerschaft) 
hier: Umsetzung des Vermittlungsverfahrens V01-2018 
 

zum 1. Mai 2018 
  

https://onlineabd.de/images/Anlagen/KODA_Nr_121.pdf
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Beschlüsse 2017 

 

Anlage 120 [herunterladen] 
 
Beschlüsse der Kommission für das Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen 
vom 29. November 2017 
 
- § 28 ABD Teil A 1. (Sonderurlaub) 
hier: Änderung in Folge der Neufassung des Mutterschutzgesetzes (MuSchG) vom 23. Mai 
2017 
 

zum 1. Januar 2018 
 
- ABD Teil A, 1. (Allgemeiner Teil)  
und 
ABD Teil D, 10a. (Ordnung über die betriebliche Altersversorgung der bei der Bayerischen 
Versorgungskammer – Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden – versicherten 
Beschäftigten im kirchlichen Dienst – Versorgungsordnung A) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrags Nr. 6 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag über 
die zusätzliche Altersvorsorge der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – Altersvorsorge-
TV-Kommunal – (ATV-K) vom 1. März 2002 und Anpassung der betrieblichen Alters-
versorgung an die KZVK 
 

rückwirkend zum 1. März 2016 
 
- ABD Teil A, 2.6. (Entgeltordnung für Religionslehrerinnen und Religionslehrer im 
Kirchendienst) 
hier: Erhöhung der Förderschulzulage in Umsetzung der Tarifeinigung in den 
Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und 
kommunalen Arbeitgebern vom 29. April 2016 
 

zum 1. September 2017 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich 
beschäftigter Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Redaktionelle Korrekturen 
 

zum 1. Januar 2018 
 
- ABD Teil B, 4.1. (Sonderregelungen für die Arbeitsverhältnisse arbeitsvertraglich 
beschäftigter Lehrkräfte an Schulen in kirchlicher Trägerschaft) 
hier: Folgeänderungen wegen der Neufassung der Ordnung für Berufsbezeichnungen – 
Lehrkräfte mit Führungsaufgaben; Systembetreuer, Beratungslehrkräfte und Schul-
psychologen 
 

 zum 1. Januar 2018 
 
- ABD Teil E, 2. (Regelung für Praktikantinnen und Praktikanten) 
hier: Umsetzung des Änderungstarifvertrag Nr. 6 vom 29. April 2016 zum Tarifvertrag für 
Praktikantinnen/Praktikanten des öffentlichen Dienstes (TVPöD) vom 27. Oktober 2009 
 

zum 1. Januar 2017 
 

https://onlineabd.de/images/Anlagen/Koda_Nr_120.pdf
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2. Ordnung für Schlichtungsverfahren 

Auf Beschluss der Bayerischen Regional-KODA und auf der Grundlage des c. 1714 CIC/83 
mit dem Ziel, einvernehmlich Streitfragen aus dem kirchlichen Dienstverhältnis beizulegen, 
erlässt der (Erz-)Bischof von ________________________________ die 

 
Ordnung für Schlichtungsverfahren 

 
zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Dienstgebern und Mitarbeitern aus dem Arbeits-
verhältnis. 

I. Die Schlichtungsstelle 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsstelle 

 

(1) Die Schlichtungsstelle führt die Bezeichnung 
„Schlichtungsstelle für die (Erz-)Diözese ...“ 
 
(2) Sie hat ihren Sitz beim (Erz-)Bischöflichen Ordinariat ... 
 
(3) Ihre Geschäftsstelle ist in ... 

§ 2 Zuständigkeit 

 

(1) Die Schlichtungsstelle ist zuständig im Bereich kirchlicher Einrichtungen in der (Erz-)Di-
özese und im Bereich überdiözesaner Einrichtungen, die ihren Sitz im Gebiet der (Erz-)Diöze-
se haben, für die Beilegung von Streitigkeiten zwischen kirchlichen Mitarbeitern und ihren 
Dienstgebern aus dem Arbeitsverhältnis, soweit diese dem Regelungsbereich der Bayer. 
Regional-KODA unterfallen. 
 

(2) Die Schlichtungsstelle ist nicht zuständig bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit der 
bischöflichen Sendung für pastorale Dienste oder religiöse Unterweisung. 

§ 3 Mitglieder 

 

(1) 1Die Schlichtungsstelle setzt sich aus einem Vorsitzenden und vier Beisitzern zusammen, 
die ehrenamtlich tätig werden. 2Ist der Vorsitzende verhindert, tritt an seine Stelle der 
stellvertretende Vorsitzende. 
3Die bestellten Beisitzer werden im Verhinderungsfall von den stellvertretenden Beisitzern in 
der Reihenfolge ihrer Bestellung vertreten. 
 

(2) 1Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende müssen der katholischen Kirche 
angehören und dürfen in der Ausübung ihrer allgemeinen Gliedschaftsrechte nicht gehindert 
sein. 2Sie müssen die Befähigung zum Richteramt haben und dürfen weder im kirchlichen 
Dienst stehen, noch Mitglied eines kirchlichen Organs sein, das zur gesetzlichen Vertretung 
berufen ist.  
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3Die Beisitzer und ihre Stellvertreter müssen der katholischen Kirche angehören und dürfen in 
der Ausübung ihrer allgemeinen Gliedschaftsrechte nicht gehindert sein. 4Sie müssen im 
kirchlichen Dienst in der Diözese stehen. 
 

(3) 1Zwei Beisitzer und deren Stellvertreter werden vom Generalvikar bestellt. 2Die weiteren 
Beisitzer und deren Stellvertreter bestellt der Vorstand der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft 
(DiAG) Abteilung A. 3Besteht keine DiAG, so wählt die beim (Erz-)Bischöflichen Ordinariat 
bestehende Mitarbeitervertretung (MAV) die Beisitzer und deren Stellvertreter. 
 

(4) 1Der Vorsitzende und der stellvertretende Vorsitzende werden aufgrund eines gemein-
samen Vorschlags der Beisitzer vom Diözesanbischof ernannt. 2Kommt ein gemeinsamer 
Vorschlag innerhalb einer vom Diözesanbischof gesetzten Frist nicht zustande, ernennt der 
Diözesanbischof den Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden nach vorheriger 
Anhörung des Vorstandes der DiAG A bzw. der MAV beim (Erz-)Bischöflichen Ordinariat. 

§ 4 Unabhängigkeit, Schweigepflicht 

 

(1) 1Die Mitglieder der Schlichtungsstelle sind unabhängig. 2Sie sind nur an Recht, Gesetz 
und ihr Gewissen gebunden. 
 

(2) Sie unterliegen der Schweigepflicht; dies gilt auch für die Zeit nach ihrem Ausscheiden aus 
dem Amt. 
 

(3) Der Vorsitzende belehrt die Mitglieder der Schlichtungsstelle über die Rechtsstellung nach 
Abs. 1 und über die Pflicht nach Abs. 2. 
 

§ 5 Amtszeit 

 

1Die Amtszeit der Mitglieder der Schlichtungsstelle beträgt vier Jahre. 2Sie beginnt mit der 
Ernennung des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden durch den 
Diözesanbischof. 3Die Mitglieder der Schlichtungsstelle bleiben nach Ablauf der Amtszeit bis 
zur Bestellung bzw. Ernennung eines Nachfolgers im Amt. 

§ 5a Abhängigkeit, Befangenheit, Ablehnung 

 

(1) Hinsichtlich eines Ausschlusses oder eine Ablehnung von Mitgliedern der Schlichtungs-
stelle gelten die §§ 41 bis 44 ZPO entsprechend. 
 
(2) Als Vorsitzender ist ferner ausgeschlossen, wer eine der Parteien vor Beginn des 
Verfahrens im Zusammenhang mit dem Streitgegenstand berät oder vertreten hat oder zu 
einer der beiden Parteien in einem direkten oder indirekten Abhängigkeitsverhältnis steht. 
 
(3) 1Über den Ausschluss bzw. die Ablehnung nach Abs. 1 und den Ausschluss nach Abs. 2 
befindet die Schlichtungsstelle nach Anhörung des Betroffenen ohne seine Beteiligung. 2Ist 
der Vorsitzende der Schlichtungsstelle oder sein Stellvertreter Betroffener, so befindet die 
Schlichtungsstelle unter Vorsitz des jeweils nicht betroffenen Vorsitzenden endgültig. 
 

http://bundesrecht.juris.de/zpo
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